
788 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P .). 

Regierungsvorlage. 

I. 
Bundesgesetz vom 1949 I Abgabenschuldner. 

über die Voraussetzungen der Einhebung der § 4. (1) Die VorISchriften üher die öffeß'dichen 
öffentlichen Abgaben (Abgabeneinhebungs- Abgaben bestimmen, wer Zur Entrichtucrtg einer 

gesetz - Abg. E. G.). Abgahe verpflichtet ist (Ahgabenscl:!uldner) und 
Der Nationalrat hat beschlossen: ! wer für eine Abgabe neben dem Ahg.abenschuld-

Allgemeine Grundsätze. 

§ 1. Die Bestwmungen dieses Bunde~gesetzetS 
gelten für die Öff.endichen Abgliben des Bundes, 
der Länder, der Stadt Wi,en, der Gemeindever­
bände und der· Gemeinden, ferner, soweit die 
Binhebung du~ch die BundesfinainiZverwaltung 
erfolgt, für die B,eiträge ,an öffentliche FO!1JdIS 
und :an Körpet'tSchaft.en des öffentlichen Rechtes. 

§ 2. (1) Die· in dies>em Bundesgesetz für Abg,aben 
getroffenen Anordnungen gelten, S'Oweit es nicht 
Abwei,chendes <bestimmt, laüch fü·r Ne'ben.ansprüche 
aIlie'r Art, [n.sbesondere 

für Abgoahenenhöhungen, 
für den Verspätungs'zUschJ,ag, 

ner haftet. 
(2) Für Abgabenschulden einer 'Offenen Handels-

gesellschaft 'Oder K'OmmanditgeseIIschaft haften 
die persönlich haftendoo Gesellschafter nach ab-
gahenrechtIichen Grundsätzen. . 

Fälligkeit der Abgaben. 

§ 5. (1) Die Fäll:iogkeit der Ah.g,aben richtet lSich 
nach den Abgahenvorschriften. Sie tritt an dlem in 
diesen V'Ol'sch6ften 1alendermäßig bestimmten 
Zahlung~va:g oder an dem T'<lIg ein, den der nach 
den Abga'benvorschr~ften erla6lsene Abgahen­
bJelSche1d als ZahlungIStag hestrrmmt. Gestlunde1:e 
Ah~hen wef\den am Tag dels Ah1aufC6 der 
Snmdungsfrist, Ahgahen, deren Zahl'urug in Raten 

für ,die im Besteuerungsvedahren auHaufenden bewilli,,,t worden ist an den für die Zahluß'<1 der 
K .J G lLüh' d f" d' , d' "', '" o's'ten unu eil) ren un . 'ur , 'le lLI1 'lesem einze:ruen Raten bestimmten T,agen, Abgaben-
Verfahr,en festJgeset~ten Stl1a:fen, /str,afen am T,ag ,des Eimr:ittes der Rechu.k11aft des 

für die ZoUnachfor;derungen, für ,die nach den Abg,aberutraferkenntnisses, im Unterwerfungs­
ZoHvorsch·riften fü'r entgangene Abg,a:ben vu zah:- verfahren am Tag der Genehmigung der Straf­
lenden Ents·chädig.ung,en, ,für ·die Zollstundungs- festsetzung fällli,g. Wlird eine Abglabe nach diesen 
zins'en und für di,e Kosten und Geibühren des B.eotimmungen an einem Sonmag oder ein,em 
Zollv,erf,ahrens einschließlich des ZoHlig,ergeldes, g,esetzlichen Feierr,ag fäHig, ISO g,ih als Fälligkeits-

für die im Albg,aibenst11afverfa:hren er1annten tag der nächste Werktag. 
Abglaibenstra'fen einschLießlich der a.n dii,e Stelle (2) Abgabenvorschriften, die die Fälligkeit 
d6r Einziehung tretenden GeIdleistung,en UDld für einer <,~bgabe abweichend von den Grundsätzen 
die Kosten und Gebühren des Abgalbenstraf- des Abs. (1) regeln, bleiben unberührt. 
verf.aihrens, sowie, ,-

für drre Nehengebühren der Abgaben. Neben­
gebühren sind ,der SäumnrisxuschJ,ag, die Mahn­
g'e!bühr, die Gahühren des finanZlbehÖrdl:ich·en 
V o'llstreckunJgsverfahrens und die in diesem Ver­
fahren ,"uflaufencLen B,a.muslag;en. 

(2) AbIS. (1) gilt oauch ,für .die in § 1 hezeichneten 
Beitr~g,e. 

§ 3. Die Aufgaben, die ·dieses Bundesgesetz bei 
den durch die Bundesfinanzverwaltung einge­
hobenen Abgaben und 'Beiträgen den Finanz­
(ZoH)ämrew, den' Finanzhndesdirekuionen und 
dem Bundesministerium für Finanzen überträgt, 
wer.den im B.erei,chckr dunh eigene Or,ganeder 
Länder, der Stadt Wien, der Gemeindeverbände 

. und der Gemeinden eingehobenen Abgalben von 
den Landelsrechtlich \x:t,timmten Behör,den und 
Organen heso1'gt. 

Entrichtung der Abgaben. 

§ 6. Ene Ahgaibe 'gi'lt als entrichtet. 
1. bei Barzahlung, soweit eine 'solche nach den 

einschlägigen Vorschriften zugelas'sen ist, .am Tag 
der Zahlung; 

2. 'bei Ein:z;ahlung mit ErLagschein am Tag, 
der sich aus d,em Ta~esstempel des Aufga·beposr-
'\ 'b amtes ergl t; 

3, bei Einzahlung durch Postanwei,sung 
,a) wenn der eingezahlte Betrag der empfangs­

berechtigten Ka·SSoC bar ausbezahlt wird, am 
Tag der Auszahlung, 

b) wenn der eingezahlte Betflag ~uf ,das Post­
IScheckkonto .der empfangsberecht~gten K'3!SSe 
üoorwiesen wwd, am T,agder Uberweisung 
d,urch das Aibgahepostamt; 
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4.bei'Überwe~suit,g : auf.d,äs Post.scl1eckkonto,schuldigkettert unt~r' glti'chidt~ger V.ers~änd.Jgung 
ode~ em sonstiges konto de~ empf.angsberechtigten des AhgabenschuLdneI\s zu verwenden. Das Gleiche -
Kasse am Tag der Gutschrift; gilt für ,die Tagung von Abgabenschuldigkeiten 

5. bei Einziehung einer Abgabe durch Post- eines Abga:benschuldners bei ,einem anderen 
auftra,g am Tag der Einlösung; Finanz(Zol1}amt, wenn da6 buchende rmanz(L.oH)­

amt von der,en Bestand Kenntn~s erhält. 6. bei übergabe von Zahlungsmvtteln an den 
Vollstrecker am Tag der Übergabe, bei Albnahme (5) Wir,d die Hehauptung eines Albgabel1iSchuld­
von Zahlungsmitteln durch den Vollstrecker am ners, daß eine Za:Mungsverpflichwng erloschen 
Tag der Abnahme; ~St, vom Finanz(ZoH}amt he:s<!'ritten, so hat das 

. . Finanz(Zolll}amt dem AhglaheruschulcLner auf An-
7. hel Umbuchung oder überrechnung ßl.ner " ch :.f l'ch Besch,o'd (A'Lroch' nun~ . ' . traJg emen 5 ,fljut 1 en ,-J!' 'V ' '60 -

überz,a:hlung ,auf ·eme andere A1y6'abe am Tag L ch . ~.) 'I . 
d E 'h" ~ UL -- hl " . . I oes ,el'UJ zu ertel en. . 'es ntste, ens uer 'LJelza' 'Ungo I 

" I 
. § 7. (1) Zahlu~gen 1 d:es , A:hg~hen6chul?iners I Zahlungserleichterungen. 

s.:?,~, wenn ~r hel11~ g.~Ichen F'~anz(Zob)amt i § 8. (1) Auf Ansuchen: des .A!bg,abenschuld>ners 
faJlh~e Abgabenschuld~kelten verschlledener A,r,t Zu kann ,der Zeitpun'kt der ,Entrichtung einer ZIah­
enenchten hat, der R.e~~'e nach aufAbg,abens<!T<afen ;ung hinau~g,eschoben {StuncLuThg) oder ,die Ent­
und Kosten und Gebwhr,en des Abg:llbenstrafver- richtung ,iin Rat,en ,bewiU~gt werden, wenn di'e 
fahrens, auf Abga:be!lJerhö~:unge.n, auf Zollna~- sofortige oder volle Zahlung der Ahg:ahe für 
forderung.en, auf den Verspatungszuschlag, auf dIe den AbOiabenschuldner mit erheibLichen Härten 
K06ten und Gebühren des Abgabenverfahrens, verbund~n wäre und die iEinhriingung der Ab~abe 
auf Zollstundungszinsen und .auf die. Nebenge- <Lurch den Zahlungs,;!!uflSchuh nicht gefahrdet 
biihren zu 'Verrechnen. Sowe.tt ,eber emgezahhe wi1"d. Eine :bewilligte Zahlungserleichterung k~nn 
Betflag hiedwrchnicht in Anspruch genommen widerrufen werden, wenn ,die Vor.aussetzungen 
wird, ist er vorerst auf ·ruicht sich,er,gesve1he Ab- .der iBewiHigung nachträglich weggdallen sind 
gaben u~d, wenn Schuldi,gke;jt~n ':lI~ 60lmen Ah- oder sich als unrichtig erwiesen hahen . 

. ~~ben lllcht be6tehen, auf dle &lchergleste~lten (2) Das B:unde6ministerium !für Finanzen ibe-
A'ü'ga'ben zu. verr:.chn,en. InIWrhalb d'ßl". bel~den stimmt, inwlieweit Zahlungserleichrerungen 'ge­
Gruppen smd alvere Abglabe!1JSchur.~Igkelllt:en mäß Ahs. (1) von ,den Finanz(Zo:.I)ämrern und 
VOr den Junge'pen . ,ab1JUdecken. ErgIbt I~lch VOn den Finanzlandesdirektion,en gewährt und 
nach dliesen Regdn keine Reihenfolge für die widerrufen wer,den können 
Verrechn1ung einer Zahlung, so ist d,iese ,auf ,die . 
einzelnen Abgahenschuldigkeiten verhäknis- Säumniszuschlag. 
mäßig <lufzuteilen.W.eisungen des Zahlenden 

§ 9. (1) Wu~de eine Abg,abe nicht rechtzeitig 
über ,die Verwendu'n'g der Zahlung 6ind nicht zu entrichtet so ist mit dem AlMJJuf des Fämgikelits-
beachten, soweit sie rillt den 'Vopst,ehenden Bestim- , 

ch hl . tages ein ZuschLag (Säumniszuschlag) veflWirkt. mung,en in Widerspr:u stehen. Der Einza er 1St 
Bei Anforderung einer Gehührener<höhung von ei'ner von seiner Weisung abweichenden Art 
wegen nicht rechtzeitftg'Ctr Entr~chtung einer Ge-

der Verrechnung zu verstä,ndigen. hühr (§ 9 de6 Gebührengesetzes 1946, B. G. BI. 
(2) Zahlungen, die unter Bez'ugnahme auf eine Nr. 184) ist ,der SäumnisZiu6chl,ag erst verwirkt, 

Mahnung oder im Zug eines VolJsoreckungsver- wenn ,die Gebuhr einschließIich de~ Erhöhung 
f.ahrens geleistet werden, sind auf die Abgaben zu nicht innerfrtalb der für die ZahLung der Gehüh­
verrechnen, .dieGege!1JStand der Mahnung (der renerhöhung festge6etzten Frist entrichtet wi,rd. 
Vollstreckung) waren. Reicht die Zahlung nicht Der SäumniszuschLag ist ,in diesemF,all von der 
zur Begleichung des ganz·en eingemahnten (voll- Gebühr ,ein·schließllich <ler !Erhöhung zu lberech­
streckten) Abgabenbetrages aus, so sind die nen. Von Nebengebühren (§ 2) und vom Ver­
Grundsätze des Abs. (1) über die Reihenfolge der spätungsz,uschl,ag (§ 1 0) i~t .ein Säumniszuschlag 
Verrechnung sinngemäß anzuwenden. nicht einzuheben. 

(3) ;übersteigt eine Zahlung eines Abg,:lIben- (2) E:in SäumnisZlusch1ag list ferner nicht ein-
schuldner.s seine .fälligen Abgabenschuldigk,eiten! zuhtlben, wenn ,dJi,e Abg,aben\5chu1digkeit ge­
beim g1e.irhenFinan:n(Zoll}amt,SiO ust di·ese Zah-I stundet oder ihre Entrichtung in RatenlbewilEgt 
t~llIg, ,oow~it nicht eil1e W eisung d,~~; ZaMet1Jde~ üher wOf<den ist I(§ 8), vonausges~t~t, daß das An~uch~n 
d1e Art ,Ihrer Verwendung vorlIegt, zur TaLgung um St'Undung (R:atenbewr1hgu,ng) vor Emtntt 
&r nächstfälligen, der Höhe nach festgesetzten I der FäHigkeit (§ 5) eingehmcht ,worden ist. Wird 
Ahgabenschuld~gkeite.n unter gleichzeitig,er Ver-I einem zeitgerecht eingebrochtel1! Stu~,dungs­
stämdigung des Ahg,abens-chu!.dneps zu verwenden'j (~aten~gesuch nich~ stattgegeben,. so lISt .. , ~er 

(4) Stehen fällig,en, .ihre:: Höh~ nach festge- I Sa;~mmszuschl,~g . rolt den:;t ordentlichen FaiLig­
setzten Abgabenschuldlgkerten ßlnes Abgahen- i ke"tstlag ,der Abg,albe verwIrkt. 
schuldnens Ibeim g:eI~ch.en Finanz(Zol,l)amt Gut- I (3) Der SäumniszuschLag bet~äg<t 2 % des 
,h,~ben ,aus ,andieren ~ibgaben ge~.e~üi>er, so 6in,d 11 ni~ht zeit?,erecht entrichteten Abgla:b~~,betr.~ges. 
dlese Guthahen zur Tügung der falhgen Ahg,aben- DIeser wU'1d zur Ber,echnung des SaumnllS:zu-
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schlages nach lUnten auf ,den nächsten durch zehn 
t,edharen S chi.Hingbetragahgerundet. 

(4) . Wenn eine Abgaberu.chuId,igkeit nicht bi5 
zum AMauof eines halben Jahres :nach aem Fällig­
keitst,a.g hez,ahlt wil'd, erhöht sich das Ausmaß des 
Säumniszuschlages ·auf 4 % . War bei kbloof der 
halbjähr.:lgen Fri~t eine Stu'llduIl@>(RJa·ten)bew~l­
li1gung ~n Kr.aft, so tritt ,die Erhöhung ,dies Zu­
schlages auf 4 % ein, wenn die AbgabeDlSchu1.dig­
keitnicht indern dler StundJlmgsbew;illigung lent­

sprechenden Zeitpunkt !bezihlt oder wenn I:line 
Rate nicht fristgerecht .albgestoattlet wird. Die Er­
höhung des Zu'sch1a.gö> ist jewe:iJ1s von der gemäß 
Abs. (3) alb!;,erll'ndeten Abgahenschu·Ldigkeirt zu 
berechnen .die Wn dem fü·r ·dien Eintritt ,der Er­
höhung '~aßgebenden Zei,tpunkt unoorichügt 
a1ll>haftet. 

(5) Der SälUmri::lszuschla.g wird a.n dem T,ag 
fäl1iog,an dem er glemäß ,den Abs. (1), (2) und (4) 

. verwirkt worden ist. 

(6) Das Bundoooministeri'um für Finanzen kann 
gesta~ten, daß VOn der Einhebung ei'n1els Säumni,s­
zuschlages Ibe.i ger.in,gfügigen AhgahenschuJdig­
kei,ten und inden Fällen ~b~s'ehen wirr,d, in den:en 
die Säumni6 entschuLdbar erscheint. D<1ls Bun,des­
ministerium für Finanzen kann ferner ,bestimmen, 
daß ,die Ei,nhebung eine:s SäJumniszuschlaJges zu 
unt,erbLe~ben hat, w.enn der Abg,abenschuldn:er 
nur ,aulsuahmswei.;.e säumig list und die Zahlung 
spätestens am fünften T,a:g n,ach ,dem Fälli!;'keitlS-

• tag geleisrec wi'rd. 

(7) Bei den von .den Fwnanzämtern eingehobenen 
Abgaben der Länder, ,der Sudt Wien, der Ge­
meilndeverbände und der Gemeinden u.nd bei den 
von ·den Finanzämter.n eingehobenen :Beiträgen 
an öffentliche Fonds und an Körpen;ch,a.ften det. 
öffentlichen Rechtes i'St der SäumnllszuscMag eine 
Einnahm~ des Bundes. 

Verspätungszuschlag. 

3 

Raten (§ 8, Abs. (1)] oder um Abschreibung 
[§ 14, Abs. {2)] ist für ,den EintJr1tt der Voll­
streckbarkeit ohne Bedeutung, doch kann die Be-

. hörde [§§ 8, Ahs. (2), und 14, Abs. (5)] dem An­
suchen aufschiebende Wir~ung zuerkennen. 

(2) Bei gestundeten AbgxbenschuMigkeiten 
. tritt ·die Vollstreckbarkeit mit dem Ablauf der 
Stundungsfrist ·ein. Wivd eine Rate nicht zeit­
gerecht entrichtet, 50 'Wird mit dem Ah1a.uf des 
Fälligkeitstoaget> ,dieser}tate die ganze noch nicht 
bezahlte Abg,ahenschuld vollstreckbar I(Termlin­
verlust). Bei Widerruf einer ZaJhlungserleichte­
rung [§ 8, Aos. 1(1)] oder einer Ahschreibung 
[§ 14, Ahs. (2)] tritt die Voltlstreckbarkcit am 
Tag des Widerrufes ·ein. 

Rückstandsausweis. 

§ 12. (1) Als Grundl,a.~ für die Binbringung 
[Exekucionstitel gemäß § 4 ,des B.undelSgesetzes 
VOm 1949, IB. G. BI: Nr. , 
über ,di'e Binbriill,gung und. Sicherung der öffent­
lichen Abgaben I(Ahgaberuexekutionsor;dnung ,­
Abg. E. 0.)] ist über die vollstreckbar g,ewordenen 
.Nbg,a'ben~chul.digkeiten ein Riick6tandsausweis au'S­
z·ufertilgen, ,der Namen und Anschr,mt des Ab­
gabenschuldners, den Betrag der Abgaben­
schuld, zerglie.derC nach AO!;'Qben·!;,attungen und 
nach Jahren, ,bei Abg'albenst'r:llten ,die Höhe d~r 
Strafe, ,die N!:oengebühren (§ 2) und den Ver­
mwk zu enthaLten 'hat, daß ,die AhgabeDISchuld 
(Ahgabenstra'fe) vol!-streckbar gewonden ist (Voll­
streckbarkei,tokIausel, § 11). 

(2) Da", Bundesministerium für Finanzen kann 
Anordnungen über die Abrundung der in die 
Rückstandsauswei,se aufzunehmenden Abgabenbe­
träge erlassen und gestatten, daß hei gering­
fügigen Abgabenbeträgen von der Ausstellung 
eines Rückstandsausweises abgesehen wir.d. 

Mahnung. 

§ 10. (1) Abgalbepflicht;itgen, die di'eF'rist zur Ein- § 13. (1) Vor Ausstellung eines Rückstandsaus-
reichung einer Ahg,a,benerklärung nicht wahren, weises 'gemäß § 12 k~nn di~ AbgaheDISchuLd:lgkeit 
kann ,das Finanzamt einen Zuschlag his zu eingemahnt we'rden. Die Mahnung ist du'r,ch dalS 
100

/0 der ,fe~tg,e~etzten Ab,gahe ,auferlegen.. Finanzamt in der Regle,l im POStweg ZIU bewirken. 
Da:s Finanzamt hat ,die AnJorderung des Wenn dadurch Kosten erspart werden oder Zu­
Zusch:l'<I!ges zu unterLassen oder zurückzunehmen, stellungsschwierigkeiten begegnet wird, kann die 
wenn die Ven,pätung ent&chuldbar efS'ch~int. Mahnung durch Boten erfolgen. 'Sie wird durch 

(2) Ist nlaich den Ahgahenvorschriften zugleich, Zustellung (Aushändigung) eines Mahnschreibens 
mit dle·r Einreichun'g einer Abg,aibenerklärun-g d~e ! (Mahnerlagscheines) 'Vollzogen, in dem der Abga­
Ab!;'albe zu emrichten, 'so hindert die 'bei nicht benschuldner aufgefordert wird, die Abgaben­
zeitgerechter Za'hlung e.illltI'etende Verwil'lkunlg schuld samt Nebengebühren (§ 2) binnen zwei 
des Säumnis'zuschLag,es (§ 9) rricI-.t ,c\lie Anforde- Wochen, von der Zustellung an gerechnet, zu 
rung ·ei,nes Ver6päoun!gszusch1a-ges g,emäß Ahs. :(1). bezahlen (Mahnklausel). 

Vollstreckbarkeit der Abgaben. 

§ 11. (1) Abgla'beDISchuldigkeiten, die nicht spä­
testem am .FäUigkeitstag (§ 5) bezaJhlt werden, 
sind votlstreckbar, soweit nicht StuncLung ge­
währt oder ,die Entl'ich:tun-g in . }taten bewüligt 
wOl'den ist (§ 8). Die Einreichung eines An­
suchens um Stundung oder um IBewilligung von 

(2) Bei Ah~abenschuMilgkeiten, die durch Post­
auftrag 'e!)ngezogen wer;den (§ 6, Z. 5), gilt der 
Postoauftr,ag als Mahnung. 

'(3) Fü'r die Mahnung [Albs. (1) und (2)] ist 
eine Mahng,ehühr zu entrichten. Sie 'be~r~gt bei 
einlern ,eingemahnten Abg,abenbetrag {ohne Neben­
gehühren) his zu 100 Schi.l1ing einschließlich 1 % , 
von ,dem Mehrbet'rag 1/2 %,mi,ndestens jedoch 
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1 Schilling. Die Malmg,ehühr ist nach unten 
auf einen durch 10 teilhatren Groschenbletraog 
äbzurunden. Sie wird :im F,all des Abi.. (1) 
mit der ZusteHung '(A'ushändigrung) des Mahn­
schre:bens, 'bei Postvers,and ohne ZusteHnachweis 
äm dritten T.ag nach der Aufgabe zur Post, im 
Fall des A:bs. (2) mit ,der Vorweisung des P.OSt­
auftmges fälli'g. 

(4) Wir:ddie Abgabenschu,l,d gemäß Ahs. (1) 
oder {2) eingemahnt, so darf d,er Rücksnands,aus­
weis el1St nach fruchtlosem AhLauf der Mahnfci'st 
(nach Rückl.atng,en des P06t:auftrages) a;uswes<tellt 
werden. Die Mahngebühr ist in den Riiwnands­
ausweis aufzunehmen. 

Ab~chreihung der Abgaben; Aussetzung der Ein­
bringung. 

§ 14. (1) Abg'aJben ,können von Amts wegen 
abgeschrieben werden, wenn alle Möglichkeiten 
,der Einbringung erfolg.1os versucht wor,den sind 
und keine Aussicht hesteht,daß die Einbl'1ingung 
in einem späteren Zeitpunkt zu einem Erfolg 
führen wUl'd (absolute Uneinhringlichkeit). 

kann, daß die Kosten der Einbringu.ng in ange­
messenem Verhältlli~ zu ,dem einzruhrin~nden 
B,etmg t.tehen wer,den. . 

(5) Das Bundesminist,erium für, Finanzen tl'ifft 
die näheren Anor,dnunogen zur Durchführung der 
Abs. (1) bis (4). Soweit es sich hiebei um die 
Erlassung aUg'emeiner Richtlinien über di,e Vor­
aussetzungen. 'einer A:bschre~bung '~mäß Ahs. (2) 
harude1t, die 5:;chauch auf von d!er iBundesfinanz­
verw,altung ein'gehobene Ahgaben der Länder, 
der Stadt Wien, der Gemeindeverbän,de und de.r 
Gemeinden beziehen, ,ist vorerst die Ste1:ungnmme 
der Landlf6,regierungen einz.uholen. D:e bei Wirk­
samkeit.sbeginn dieses B'undesgesetzes :in Geltung 
~hendcn ang'enneoinen R~chtlini,en über ,die Vor­
~ussetzungen einer Absc!weihung gemäß AJb6. (2) 
ble~ben hi,s zu dne'r Knderung im S:;nnd.er vor­
stehenden Vorschriften in Ge:tung. , 

(6) Die Ahschreibung bereits entrichteter 
Aibgabenbeträgte aus Billigkeinsgründen [Ahs. (2)] 
ist dem Bundesminiisterium für Fin,anzen vor­
behalt,en. 

(2) Abg.a:ben können auf Ansuchen ahgeschcie- Verjährung fälliger Abgaben. 
ben werden, wenn die iEinbl1ingung nach ,der § 15. (1) Das Recht, eine fällige Abgabe einzu-
Lagedes ,f,aUes unbillig wäre. Dies ,gilt insbeson- fordern, verjährt binnen sechs Jahren nach Ablauf 

, dere, wenn die Einbringung den nötigen LebenS-des Kalenderjahres, in welchem die Abgabe fällig 
unterhalt oder ,die Steue.rfähi,gkeit des Abgaben- geworden ist (§ 5). 
5chuldners ernstlich gefährden oder sonst lbeson- (2) D:e Verjährung fälliger Abgaben wird durch 
deren unverhältnismäßigen Schwierigkciten jede zur Geltendma,chung des Anspruches gegeri , 
begegnen WÜl'de (rdattiv,e Uneinbringlichkeit). den Abgabenschü,ldner gel1i'chnete Hand.lung, wie 
Diese Abschr,erbung kann h:s zum Ablauf ,der Ver- durch Zusnellung einer Mahnung [§ 13, Abs. (1) 
jährungsfrist o[§ 15, Ahs. (1)] widerrufen werden, und {2)], durch Einleitung von Vollstreckungs­
wenn due Voraussetzungen der Boewilli,gunlg nach- maßnahmen od,er durch BewiHigu~g einer Zah­
tr~gJ.ich weg'gefaUen sind oder s,ich als un.richtig lungs:frist [Sturudung, ItatenbewiH~gung, § 8, 
erwnesen haben. Albs. (1)] unterbrochen. 

(3) Die Einhringung ei,ner Abg,abe kann von '(3) Nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem 
Amts wegen ,ausgesetzt werden, wenn Einbrin- l' 

die letzte Mahnung zugestellt, der letzte Vo 1-
gung.smaßnahmen ,erfologlos versucht worden sind 

streckungsschritt vollzogen oder die letzte Zah­oder wegen Aussichtslosigkeit zunächst unter-
lungsfrist abgelaufen ist, beginnt eine neue Ver­lassen werden, aber die Möglichkeit besteht, daß 
jährungsfrist zu laUfen. sie in einem späteren IZeitpunkt zu ,einem Erfolg 

führen wer.c:Len. Die Einlbringung einer Abgabe (4) Wenn .fä!!Ege Abgaben durch Handpfand ~­
kan,n v{)n Amt6 wegen lJ:uch ,ausg,es'etz,t wer,den, si,chen ~i.nd, findet .. § 14~3 a. b: G. B. Amwen;dung. 
wenn die K{)sten ,der Einbcingu,ng außer allem Smd sie. dul'ch bucherLche Emtragung gesl~rt, 
Verhältnis 2m ,dem einzubringenden Betrag stlehen. so kannlnnepha:l? 30 Jahren na,ch el1fol:gter Em-

(4) Der Anspruch de'r (1hgahenherechoig>t,en Kör-! tragung gegen die Gelten~a~ungd-:s dadurch 
perschaft aus abgeschriebenen Abgabenbeträgen erworbenen Plfandrechtesdle seIther emgetretene 
[Ahs. (1) und (2)] erlischt mit dem Vollzug der VerjiiliruD!gJ der AbgaJbe nicht geltend gemacht 
Abschreihun'g.Wir:d ei,ne A:bschreibung wider- werden: . 
rufen, so lebt ,der aibgeschri,ebene Ahg'albenan- (5) Dle1 B.e6<tll~munlg des § ~456 a. b' G. B.~ ~ach 
&pruch mit dem T,a'" ,des W.iderflufe's wieder auf. der Schu,,J:;gke1ten ,aus HoheItsrechten (Regailen) 
Der Anspruch aus 

0 

einer Abgabe, ode'ren Ein- nicht verjähren können, hleibt unberührt. 
bl1ingung ,au6geootzt wor,den ist [Abs. (3)], 
erlischt eir&t mit dem AIb~auf der V,erjähl'ungs­
hitSt [§ 15, Ahs. (1)]. Bis dahin i'5t die Voll­
st'rec!{ung w:e,de'r aufzun,ehmen, wenn wegen 
einer Beli6erung ,der wircsch.aftlichen Verhältnisse 
beim A1bgl:lhenschu1dner ,die lMög:~chkeit -besteht, 
daß Ei,rubringungsmaßnahmen ZIU einem Erfolg 
führen werden, oder wenn angenommen werden 

Sicherung der Abgaben. 

§ 16. (1) !Das Finanzamt kann, 'sobald der T (1t­
be6nand veI"Wirklichti5t, ,an den dieAlbgabenvor­
schriften die Verpflichtung Zur Entrichtung einer 
Abg,abe knüpfen, noch bevor die Abg,abenschuM 
dem Ausmaß nach feststeht und vollstreckbar 
geworden ist (§ 11), einen Sidlerstellungsauftrag 
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den Zol1e;r1aß .aus BiU~gkei·tsgründen (§ 95 des 
Zol1gesetzesl) hle~ben unberührt. 

(2) Die §§ 90, Abs. (1), unfd 93, Ab6. (4), des 
Zollgeootzes werden auf.gehoben. 

(3) Be;,'cimm'Ungen, nach denen 100 nicht zeit­
g,erechter Entrichoung von Beiträgen an öffent­
hche Fon,ds Yerzu'gszinsen zu ent'rich·ten sind, 
werden aufgeiholben. 

erlassen, um einer GefährdlUng oder we~entJ.imen 
Erschwerung der EinJbringung .der Aibg~be 
ZJU Jbegegnen. Das Gleiche giIt sinngemäß 
nach Einleitung eines A!bg~benst.raJfv.erf.a:hrens 
für die Sicherstellung des vorauseichtlichen Aus:­
maßes der zu v.erhä·ngenden Geld!>t'raie. Der 
SicherstdluThg68chuldner kann durch 'Erla,g eintes 
v'Üm Finanzamt Zu hes,t'immenden Betrages die 
Aufhebun'g ,der SiciJ!e:!1Steaun'glsanordlnung und der 
zur Vollziehung der Sicherung vor'genommenen § 20. Mit dem WirkS'amkeitsbeginn dieses 
Maßnahmen erwirken.' 'Bundesß·esetzClS werden aufgehoben 

(2) Der SichersrellUingsauftmg [A'bs. r(1)] hat 1. die nachdem 13. März 1938 eingeführten 
Namen IUnd Anschpift .des AhgaJbenschUlldners und reichsrecht1ichen Vorschniften über ·die Einhe­
d;e vor,au6'sichtliche Höhe ,der AhgJaJhenschuld (Ab- 'bung UThd Verjä~ung der Abgaben, insbesondere 
glahenSltr.aJe) anz'Ug.eben. Er hat ferner di,e Gründe ,a) d~e §§ 99, 122 his 130 und 168, Abs. (2), 
anzuf'ühren', aus denen l')[ch .die Oclähroong oder der Ahg,abenordnung vom 22. Mai 1931, 
Erschwerung der Binbringung der Abgabe (Ab- Deutsches R. G.B,I. I S. 161; 
gaben:s!H,afe) el"gibt, und ,den Vermerk Zu ent- h) § 131 der Abgahenordnung, . soweit er sich 
halt!en, daß die Sich'erstellun,O' sofort in Vollzuo" auf die Einbrlingung !fäHiger Abgaben :be-

b 'h gesetzt werden k,ann. Der Sicherstdlung6!arulforag z!e t; 
hat s·chließlich ,den Betrag zu bestimmen, durch c) die §§ 143 ibis 149 ,der Abg,abenordnung, 
des'sen Hinterlegung der Sichen'we1.lungo;'schuldner soweit sie die Verjährung des Rechtes zur' 
die Aufhebung der Sicher6tellungs,anol'dnung und Einforderun,g fälliger Abg,abeIl!beträge 
der zu ihrer Vollziehung vorgenommenen Maß- Il'egeln; 
nahmen erwirken kann. Gegen .den Sich-erstel- d) das Steuer6äumnisgesetz vom 24. Deze.m<ber 
liungs:lIuhra,g ist dal') R.echtsmittel der Beschwerde 1934, Deutsches R. G. BI. I S. 1271; 
geg:ehen (§ 17). e) § 20 des Steueranpassungsgesetzes vom 

(3) A.U'f Grund eines Sicher6~ellungs'aulftl'ages 
[Abs. (1)] hat das Gericht auf Antrag des Finanz­
amtes ohne Bescheinigung Je.! Gefahr die (Exeku­
tion zur Sicherstellung ,des Abga'benbet11ages 
(Ahgabenstraifhetnages) bis :ou dClSsen Vollstreck­
harikeit zu bewilligen. Die ZU5te1!un,g .des Sicher­
stellungs,auftr,ages ,roanuz.ws'ammen mit der Ver­
ständigun.g von der gerichtlichen Exekutions­
bewilligung e.I'foLgen. 

Rechtsmittel. 

§ 17. Für Rechtsmittel gegen die auf Grund 
dieses Bundesgesetz·es ·ergehenden Bescheide und 
Verfügungen und für die Berechnung der in 
diesem Bundesgesetz geregelten Fristen gelten die 
Be6timmungen des Bundesgesetzes vom 

1949, B. G. BI. Nr. , :über das Recht~-
mittelverfahren in Abgabensachen (Abgaben­
rechtsmittelgesetz - Abg.R.G.). 

Obergangs- und Schlußbestimmungen. 

§18. Die Verjährungsfri,st des § 15, Abs. {I), 
findet auch auf die Einforderung der Abgabenbe­
träge Anwendung, die vor Wirksamkeitsbeginn 
dieses Bundesgesetzes fällig geworden sind und 
bei denen die Verjährungsfrist nach den bisherigen 
Bestimmungen im Zeitpunkt des Wirksamkeitsbe­
ginnes dieses Bundesgesetzes noch nicht abge­
laufen war. 

§ 19. (1) Die Bestimmungen über Zollstundung 
[§ 91 .des durch da·s ZoHü!berleitullIgSigesetz vom 
18. Juni 1946, B. G. BI. Nr. 127, wieder in Kraft 
gesetzten Zollgesetzes vom 13. Juni 1920, 
St~ G.B!. Nr. 250] und die Bestimmungen über 

16. Okt'Üher 1934, Deut6ches R. G. BI. I 
S.925; 

f) § 20 ,der Steuervereinfachungsverordnung 
vom 14. September 1944, Deutsches R. G. 
Rl.I S.202; 

'g)die Stundungsordnung VOm 29. Jänner 
1923, Deut.schies R. G. Bl. I S. 75, in der 
durch die y,erordnungen vom 17. August, 
26. September und 21. Dezemtber 1923, 
Deutsches R. G. BI. I S. 811, 917 und 1238, 
g'eänderten RaJSsung, soweit sie nicht be­
reits für den Bereich ,der Zölle durch das 
ZoHiiberle1tungsgesetz vom 18. Juni 1946, 
B. G. BI. Nr. 127, a.ufg-ehohen wOI'den ist; 

2. die landesrechtlimen VorlSchrilften, die bei 
den ·durch eig'ene Ol"g,ane ,der Länder, d~er Stadt 
Wien, der Gemeindeverhände und der Gemelinr­
den eli.ngehdbenen Abg.alben dieser Körperschafnen 
die Vona'UiS~etzungen für deren Einhebung und die 

, Verjährung ides Rechtes z.ur iEi,nfol',&erung fä:liger 
Al'bg.a!ben regeln. 

§ 21. «1) Der Zeitpunkt ,des Inknafttretens der 
§§ 1 bio; 20 ,die6es Bundesgesetzes wird durch 
Verol'dnung ,des, BUfl!desmini,sterwms:für Finanzen 
bestimmt. 

(2) Die Durchführungsvorschriften können von 
dem der Kundmachung ,diesifS Bundesgesetzes 
foIg;enden 'tag an erla~sen wer.den; 6ie tret.en 
,frühest,elliS in dem gemäß Abs. (1) durch V.erord­
nung zu 'bestimmenden Zeitpun,kt i,n Kraft. 

§ 22. Mit ,der Voll ziehung dieses BUillIaesges'etzes 
ist das iBundClSministerium für Finanzen im Ein­
vernehmen mit ,deniBundesministerien fÜll" 

Inneres und für }ustiz betnaut. 
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11. 

Bundesgesetz vom 1949 
über die Einbringung und Sicherung der 
öffentlichen Abgaben (Abgabenexekutions­

ordnung - Abg. E. 0.) 

D~r Nationalr,at hat beschlossen: 

I. HAUPTSTüCK. 
Allgemeine Grundsätze. 

§ 1. Die Hestimmungen <ClJi,eses B'undesgesetzes 
gelten für die EinJbI1irugung der öfferutlichen Ah­
gaben urud B'eiträg;e :im Siirun der §§ 1 und 2 ,des 
Bun.d'esg.es;etzes vom 1949, B. G. BI. 
Nr. , üher die Vomu'S$'etzungen der Bin­
hebung ,der öff,entlichen .A!bg.a!ben (XbgaJbene:in­
hebu:ng~geser,z - Abg.E.G.). 

§ 2. nie Ahgla.b1eUll .d:~ Bunld:es, die oorch. die 
Bundesnruanzverw,ahU11lg eing,ehabenen Abg,xben 
der Läruder, der St<lidt Wien., der Gemdindever­
bän:de uoo der Gemeii.nden sowie di'e durch die 
Bundesnruanzverw,altunlg eing'ehobenen !SeiträJge 
an öffentEche Fonds urud an Körpersch,aften des 
öffentlichen Rechtes werden im nna=behöfid­
liclJ.en oder :im ,gerichtlichen Vo'llstredmrugs­
ve:nfahren enngebr·acht. 

§ 3. (1) Eine Vollstreckung auf :bewegliche kör­
pert:iche Sachen, ... uf gJ:IUndtbücherlich nicht sicher­
gestdlteGeLdfol'derungen unld ,auf Anspru.che 
auf Her,ausg1abe und Leistuil1g tbeweglicher kör­
perlicher S,amen. ka;run rn fu-Jlamzbehö:11d~j,chen 
oder um gerichtliche;ru Vol~tr.emurugs,verfahren 
diurchgiefühl"t wer>den.. 

(2) !S'ca aHen Ü'brigen Volls,treckungsarten ist 
nur eIn ,gerichtliches Vollstreckungsv.erfahren 
zuläBsig. Die Führung eines solchen Verfahrens 
schließt die g'kichzeiti,geFührung eines nruanz­
behöJ'(t1~ .odter gerichtlli.chem Vol1t<;treckullJ~­
verfahre.n~ gJCmäß Abs.. (1) .nicht :alU:S. Das Offen­
baru;rugsei,dtverf~ren obliegt nlUrdcn Gerichten. 

H. HAUPTSTüCK. 
Finanzbehördliches . Vollstreckungs- und 

Sicherungsverfahren. 
J. TELL. 

Vollstreckung •. 

I. A b s c h n i t t. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Exekutionstitel. 

§ 4. Als Exekucionstitel für die Vollsueckung 
von Abg,aheoonsprüchen kommen ,die über Ab­
gJa!be:ru a'U5~tel1te.l1 Rück.s1larudsauswci.re ~'n Be­
tracht. 

D·u reh f ü h run g der Voll s.t r eck u n g. 

§ 5. (1) Volhtreckung,~behörde ers·ter Instan!z ist 
.da.s F~ruanzamt. Ortlich· zuständig ist in .der :R~gd 
da:s Amt, ,dem dne Binhehung der Abga!be olbli.egt, 
es kann jedoch das Amt, !iill dessen Amtsbereich 
die Vollstreckungshandlurug vorzull!ehmen list, 
um ,deren Durchführung erSlUchen. ZöHe sind auf 
Ersuchen der Zo1l.di·em;ts-tellen durch 00s 
n,ach dem Wohnsitz des Abgabenschuldr,us ZiU­

ständige Finanzamt einzubringen. Vollstreckungs~ 
behörde zweiter Instanz ist die dem vollstrecken­
den Finanzamt übergeordnete Finanzlandesdirek­
tion. 

(2) Das ,Finamz:amt hat ,d!i:e Vd:'Lstreckung von 
Amts wegen einzuleiten und .drurch:zuführenj 
es bedient sl;'ch hiehei der VoUstLt'Ccker. 

(3) Die V o'llstrerner haben s,ich be,i Du·rchführung 
der ertei.lten Au'fträ'ge innerha:lb des ihnen durch 
das Gesetz 'Zuige'w~esenen W·irkungskrei1ges zu 1,a'1-
ten und die im einzelnen FaU vom Finam-amt 
gegebenen Ibesoruderen We,isungen genau Zu 'be­
obachten. 

(4) Die Vollstrecker sind berechtigt, die durch 
die Vollstreckung zu erzwirugen1den Zahlungen 
und sonstigen Leistungen in Empfang zu nehmen 
und über das Empfangene zu quittieren. 

§ 6. (1) Der VoHs'trecker ist bdu'gt, soweit es 
,der Zweck .der Vollstreckung erilieischt, die Woh­
nungdes AbglaibeIllschU:1dners, ,dessen iB·ehältnisse 
und wenn nöci,g, mit entspr,echender Schonung 

, vI.' 
der Person, selbst die von ·ihm getl1a:genenn..J.eI-
der zu aUl'cOOuchen. Ve:rschloosene Kaus- und 
Zimmertüren und ve~sch1oosene 'Behiltni~ee darl 
er zum Zweck·e der V oHstreckung eröffnen Jas­
sen. f'.alls }edoch weder ,der Abg,a:benschuldner 
noch eine ~u selin·er ·F'amilie gehör~ge oder eine 
von 1lhm :zu'r Ohso1"g,e ~tellte ef!W,ach~ene Ber­
son ,anwesenld ,wäre, sind den vorerwähnten VoU­
~trleckungsha:rudlUUlgen 2iwe.i vertr:a.uenswür>di'ge, 
großjähl1]ge J>e,rsonen .allS Zeugen heizurz;i,ehen. 

(2) Der VollstI1eck'erkann <behufs Besei-t<igung 
cid1!es ihm enogeg,engesetzten Widerstandes .die 
Unte·rstützung der Ong,ane des öffentJ,ichen 
Sicherheitsruenstes unmittel'bar !in Anspruch neh-
men. 

§ 7. (1) Soweit erforderlich, können ini nnanz­
behördlichen Vollstrernungsverfa:hren mehrere 
der in § 3, Albs. (1), genanrut,en Vdllstredwngs­
arten gleichzeitig ,angewendet wer.den. 

(2) Die Vo'llst.reckung idiarf nicht in weiterem 
Umfange vollzogen werden,al5 es zur' Verwirk­
lichung des Anspruches notwendig ist. 

(3) Auf die bis zur Befriedigung voraussichtlich 
noch er'WIaeh5eniden Kooten ist Bedaimt Zu neh­
men. 
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(4) Die Verfügu.ngen des Vollstreckungsver­
fahrens können, sofem 1C!U,eses Bundesgesetz 
nüchts anderes bestimmt, schon vor Abl.auf der 
Rechtsmittelfrist (§ 22) in VoHzug gesetzt wer­
den. 

§ 8. (1) Die gesetzl~chen Vorschriften, zu folge 
deren geWiss,e Sa.men ,dem Venkehr uhenhaupt 
entzogen oder ~n Ansehung der Veräußeru,ng 
und Ides EigeiltUlffiserwe.t'bs BeschränkunJgen 
un'berworfen sincl, hehalten ,auch für das finanz­
behördl,iche Vollstreck.un,gsverfahren ihre Gel­
tung. 

(2) Ebenso bleiben die gesetzlichen Vonschriften 
so~'e die nn S:oaatsverträgen entha:ltenen 
Vereinbarwngen unberührt, wodurch gewiss,e 
Sach,en und Ford.erungen ,der Vollstreckung 
wegen Geldfo!id:el'!Ung.en oder einem zu­
gunsten von Geldforderu!lgen stattfindenden 
Sicherungsverfahren ganz entzogen oder derlei 
Vollstreckungs- und Sicherungsmaßregeln in An­
sehung solcher Sachen, Rechte und Forderungen 
nur in besti'mmten Grenzen und unter bestimmten 
Beschrän~kun'gen zugeLassen wel1den. 

(3) Gegen eine Gemeinideoder gegen eine ,dur.m 
Ausspruch einer Ve1'1waItungSlbehärde ,ais öffent­
lich und gemeinnützig erklärte Arustah kann die 
Vollstreckung nur in Ansehung solcher Vermö­
gensbesoandtei1e ,durchgeFührt werden, welche 
ohne Beeintlrächt~gung der durch di,e Gemeinde 
oder jene Ansoalt zu wahrenden öffemliichen 
IllJtieressen 'Zur Bef'rladi'g'U!l1Jg venwen®t: wer;dien 
können. Zur Albga:be .der Erklärung, inwieweit 
letzteres h1n~icht1ich· bestimmter Venmögens­
bestandteile zutrifft, sind die staatlichen Ver­
waltungsbehär,den berufen. 

(4) In das lEigentum einer 'Unter staJatlicherAuf­
ei.cht stehenden, dem öffentLichen Vertkehre die­
nenden Anstalt ,dünfen Vol'l.streckungshandlun­
gen, welche geeignet 'wären, die Aufrechterhal­
tung ,des öffentlichen Verkehres zu stören, nur 
im Einvernehmen mit der Aulfsichtshehörde und 

7 

§ 9. (1) An So.runtrugen und gesetzlichen Feier-. 
taigen sowie Izur Nachtzeit ,dürfen VoH~treckung's~ 
ha.IlJdlungcn 11IU,r m ,dri:rugli.che:n fällen mit ErJiaub­
nilis des Vonsta'TIldes des Finra.nz,amtes oder seines 
Vertreters vongJenommen werden . 

. (2) Die Ve:rfügu,rug, oorch ,d!iie die ErDauibni,s 
e11teilt wlf'd, ist dem AhgalbreruschuIdJrueralUf Ver­
lau1igle:n bei der VoHstreck'lmgJsinmdlunlg1n' schnift­
lichen Fiassung vOl"Zluwei6en. 

(3) Drue 'futeilru:n:g dieser &laubms ka'IlJIl ,durch 
ein &echtsmittel nicht angefochten werden. 

§ 10. In der Wohnrung einer dj,e Exterritori,ali­
tät in Österreich genießenden Pereon kiönnen 
Vollstreckungo'handlungen nur mit Zustimmung 
des Bundestk.anzlemmtes, Auswli:rtige Angelegen­
heiten, vorgenommen werden. 

, § 11. Al1e an einer Vollstrecku~gshandlung Be­
teiligten können .bei .der Vomahme anw-esen;d 
sein. Personen, welche ,die VolIstreckul1lg1Shand­
lung suken oder sich unang'emessen bewagen, 
können vom Vollstrecker entfernt wel1den. " 

EtinweJlJ.d'unlgen geigen d'en. !An­
spruch. 

§ 12. (1) Gegen oden Aruspruch können im 
Zuge des finanzbehördlichen Vollstreckungsver­
fahrens nur insofern Einwendungen erhoben wer­
den, als diese auf den Anspruch aufhebenden oder 
hemmenden Tatsachen beruhen, die erSt nach 
Entstehung des cliesem Verfahren zugrunde lie­
genden Exekutionstitels eingetreten .sind. 

(2) Die Ei:ruwerudJuinlgettli lSIi,nd Ibeü jenem F:inlan'Z-
3IIIltaJnz'u1briJrugen, von w.e1ch,e;m der Exelk.'\lJtions­
titd ·a'USlg'egmlgen wt. 

(3) AlIe Ei,nwerudrungen, IdlilC rdler A1bgaJben­
schuldner zur Zeit der Antragstellung vorzubrin­
gen ~mlS1t:au1idle W<lr, mÜtsrsen bo~ ~on~t:ig~ Aus­
schluß ,gleichzeitig geltend gemacht w.er·den. 

(4) W'enn .den Einwerudulnlgen rechtikr~fti'g statt­
gegeben wird, ist die Vollstr~ckung einzustellen. 

unter ,den von die\ger Behörde im Interesse des Ein wen d 'U n gen ge g 'e' nd i e D u[" c h-
öffentlichen Verkehres für notwendig befundenen ,f ü hr u ng der V 0 1'1 s t r eck u n g. 
Ein.schrän'kungen VQ1'1genommen wenden. § 13. (1) Wenn der AhgalhenschuMner be-

(5) AUlf ,das Zur InstandhaltU'ng und zum, Be- streitet, daß ,dEe V o:~tnecklbarlkei,t cingetreten ist 
tf'ie:be von Dampfschiffahrt-, Fl'Ußüberfuhr-, oder wenn er Ib.dhaJUiptet, ,(fa.ß ,dalS Finla;nlZ·atmt aulf 
Telegropihen-, Telephonunternehmungen und die Einleitung der VolIstl'lecku·n,g ühel'lhaupt odler 
öffentlichen La'gerhäusern gehörige, im Besitze für eme e:n\SitWei.1en noch nä,cht albige1aUlfene Frist 
der Unternehmung be·firudIiche Matemal findet verzichtet hat, so hat er sein'e hezüglichen E1n-
e~ne (,l!,bgesonl(\eClte VoLlstreckung nicht st,att. w.endungen beim FinallZiamt [§ 12, Albs. (2)] ge1-

D · 1..0' k 11 'k~ . f'" R chn . tend zu machen. 
(6) !oe von· ttO o·e tanten ur e ung. Di Ses·. cl €. 12 Abs (3) d 

des Bundes eingehobenen GeIder können ztJgun- (2) e .OlInmunlgen, es ~ , . un 
sten von ,AnSPrüchen ,die w,i,der den LottokoUek- (4), finden Sinngemäß Anwendung. 
tanten ger:ich~ sind: weder in Ex:ekut'ion gezo­
gen noch durch Sticherungsmaßregdn getroffen 
wer.den: nie gesetzlichen Vors·chriften über d~e 
Unzulässigkeit ,der. Vollstreckung ,auf 1..otto­
geWlinste und Gewinste' der K1assenlo~teme blei­
ben unberührt. 

Wti,dJenpruclh Dr~tter., 

§ 14. (1) Gegen die Volr.;treckung IWtn auch 
voo einer ,dritten Person W~,dlerslPIiUJch em·OIben 
weIiden, wenn d~be ~an -e:l11em ,d1lJ!ichtdlie VoWl­
streck'Uillig 'betroffenen GegenstandIe odler m emem 
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T cile ciJOOSsoochen eCiIll Recht ,lbebaruptet, welches 
die Vornahme der Vollstreckung unzulässig 
machen würde. 

(2) Wi'rd einem solchen Widerspruch nicht vom 
Firuanz,amt dadurch Rechnung getragen, daß es 
d~e Volhtreckung ,auf den vom Wwersproch 
betroffenen Gegenstla.nd eins'tellt, so ist der 
Wi,derspruch 'bei Gericht mittels KLa.ge gel­
tend zu machen; ,die Klage ~ann zugleich 
gegen ,die Repuhlillk 'Österreich und gegen 
den Abtgalbenschuldner gerichtet weI'den, 
welche ,in ,d1ile5lel1l1 FaI!Jle ai1s Strei.ugen'Ü'ss.en zu be­
haJl1lqcl,n s~nd. 

(3) Für die Klage ist das Bezirksgericht zustän­
dig, in deS6e~ Sprengel sich zur Zeit der Anbrin­
gung der Klage die Gegenstände ganz oder zum 
Teil befinden, an welmen die behaupteten Remte 
bestehen sollen. 

(4) Wenn der KJ'3Jge xechtslkrr~fcig sta.ttgegeben 
wärld, ist dl:e V O']!l>1rredwrug emusteLlen. 

(5) Die Bew~lllüg'UlI1lg :dler A'lIlfsdtieb\lil1!g obliegt 
diesfalls dem Gericht (§ 44E. 0.). 

B e r ich t i gun g des E x e k u t ion s­
ti t e 16. 

§ 15. (1) Auf Antrag des Abgabenschu'Ldners 
kann der Exekutionstitel (§ 4) wegen offen/barer 
UIllrid~ci~ben iberichtlÜgt wenden. 

(2) Eoi'ne Igese1:zwi,dIr~g odier ä:rrtümillich ertei~te 
,Bestätigung der Vollstreckbarkeit ist vom Finanz­
amt, ,das ,CLe:n ExekutionlS:tiltie'l ausgestellt bat, 
von Amts wegen oder au.f Antl'l3Jg ,des Ahg.a­
benschuldners aufzuheben. Mit diesem Antrag 
kann der Antrag auf Einstellung oder Auf,smie­
bungder Vollstreckung verbunden werden. 

E ~ 11l1S tel ,1 u.n 'g, Ein 'S ehr ä n k I\l n ,g .11 n ,d 
AiU'fs c h ielb,u.n,g de r V oHstre c k u ng. 

§ 16. Außer [nden in ,den §§ 12 his 14 ange­
diü!h.rt>Cin FäL.lloen list ,die Voilibtrecku:Illg unter ~,lei,ch­
zeiciger Au'fhehulfilg ,:lIliler ibisdlaihiJn voHz.ogenen 
VohlSitreckuntgs:akte ·:ruf ADltr;atg .oder VO!nl Amts 
wegen' ei11lzusoollen 

1. werun ,dier ihr ~'Ulgl'lUndie [~ege:Illde ExewtionlS­
titel dlUrch rech:tISlkräJftÜge LEJnts,cheildlunlg auflge­
hohen wu:r.de; 

2. wenn die Vollstreckung auf Sachen oder 
Forderungen geführt wird, die nach den gelten­
den Vorschriften der Vollstreckung überhaupt 
oder einer abgesonderten Vollstreckung entzogen 
sind; 

3. wenn ,die VolQstreckung gegen e'in'e Ge­
meinde oder eine! als öffentlich und gemeinnützig 
erklärte Anst;·a.lt gemäß § 8, Ahs. (3), für unzu­
~ät;&ilg eIildärt W\1~de; 

4. wenn ,dIie V ollllStredwng aus ·aJl1Ideren Grün:: 
den ,du'rch·.rechtl~ftilge Ent:5lchei,dIung ,für UI11rz..u-

, ~ässi,g eI1kIrar.t 'Wu~dIe; , ' 

5. weIll1l ,das iFoitn,31111Z3imt laulf ,den V oLlzulgder 
'bew>iJIL~gten V o1!lstreckuilig ülbethaupt oder für 
·eine einstweilen !I1och nicht .albgda'ulfene Frust 
verzimtetMt oder wenn es von der Fortsetzung 
des VoHlStreckunglSVerf.ahrens ~hgestanJden ist; 

6. wenn s~ch ruch,t erWlarten 1äßt, daß die 
Fortsetzung oder Durmführung der Vollstreckung 
einen die KOsten dieser Vollstreckung übersteigen­
denErtrag ergeben w,ir.d; 

7. wenn die erteilte 'Bestätigung der Voll­
streckbarkeit red1tskräftig, .auf,gehoben WU'l'Ide. 

§ 17. (1) Treten die in ,den §§ 12 bis 16 be­
zcichneten E1D6te11U!IlgSgrün.de nu~ h:irusich.clich 
~inJze1ruer ,der m V O!lastreckl\JiIllg 'gerogenen Gegen­
stfmdie oder ~nes T eiJ1les ,dies vob1.9treck ba:ren ATh­
spruches .ein, so hiat ·st1att der EiIlIste11ung citre 
verh:i1tnismäßige Bimchrä.nlkung stlattzufiruden. 

,(2) Außerdem <iL<>t die VoHstreckung e:Ln:zU­

schl'lmen, wenn lSÜe 'ÜJn Igrößerem Umf3JJ1Ige voOill­
zogen WIUr.de, 1aJ1s zur ErzieWng vor:stä.ndSger 
Belfiriedilg;wrug JlJouwendilg ,ist. 

§ 18. Die Aufsch~ebung ,der Vollstreckung 
kann auJ Antrag bewiH,igt werden 

1. wenn ,cLi.·e Aufhebung ,des über den AJbg,aben_ 
ansprum ausges'teUten Exe!kucions.tite1s bean­
tragt wird; 

2. wenn m bezug auf einen .der im § 4 rulige­
iührten Exekucioo:s:t1teildlie Wiedernurf:11!aJhme ,des 
Ver,f,ah~eflls oder,~ W:iederei,'rusetzUJlJg ,in den 
vorigen St3!IlJd he:mtJr3lgt wird; 

3. wenn gemäß § 1-6 die Einstellung beantra:gt 
wiJ.,d· 

4. ;"'enn gemäß §§ 12 und 13 Einwendungen 
erhoben werden; 

5. wenn gegen einen VOI1g,aIl1lg ,dies Vo:~­
streckunglSvoHzuges Beschwerde gefüMt wird 
UI11Id dl:e lfür die Ents,ch,e;,dIUlIllg .oorüher enforder­
~i,chen iErhehuliligen n~cht u:nver~üg;Lich stattfiJllden 
können; 

6. wenn ein Antrag gemäß § 15 eingebliacht 
wurde; 

7. wenn nach Beginn des Vollzuges der Voll~ 
streckung ein Ansuchen um Stundung .(Ratenbe­
w,j1ligung) eingebracht w,irod [§ 8 des Bundes­
g;esetzes vom 1949, B, G. BI. Nr. 00, 
über die Vor3lusS<etzungen der Einhebung der 
öffentlichen Abg;lJben, '(Abgabeneinhebungsgesetz 
- Ahg.E.G,)]. 

§ 19. '(1) Bei Aufschiebung der Vollstrecku.ng 
bldben, sofcm·d.asFinam.zamt nicht etWlas ande'res 
anordnet, a:lle V oI1lLs,treckun'gsaikte e;ln'stwden ibe­
stehen, wetche zur Zelitdes .AltlISlUJch,ens um A.ulf­
schiebung ·her.eits in V ol'1zulg IgesetZt wru'en~ 

(2) Die Bewilligung der Aufschiiebung hat 
zu 'unoorlblciben, wenn ,die VoHstreckung be­
gonll1len oder ,for~gefiilhrt wemden kann, ohne 
daß ,dies ror denjemß'en, der &e Aufschiebung 
verr13:I1Jgt, mit, ,der Gefalhr eines UID'ersetZJm,men 
oder schwer zu ersetze!IlJden Vernnögen:S!I1.achtei'les 
verbUlIlaen wäre. 
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(3) Bei Bewü1Ligung der AuIschie'bu,ng hat das 
FinMl'Zallllta11lZwgeloon, für wie lange &e V 011-
streckung :llUlfigesdtolben sel'n &Oil~. 

§ 20. Der Vollstrecker hat auch ohne vor-
,gängige Weis.ung des Finanzamtes mi,t der Durch­
führung der V o:lstreckung innezuhalten; wenn 
ihm ,ckng,etan, wird, .daß nach Entstehung des 
Exekutionsttitds die Ahgabenschuld befciedigt, 
Stundung Ibewi1~gt oder VOn der FortsetzUl11g 
des Vollstreckungsverfahr,ens ahgesta.nden W'Urde. 

Ved:ahren. 

§ 21. (1) Ülberdlie .dtwrclt Jen VOil'lstreck.er vor­
genommenen Vohh~tte<kUilllgsihmdl:llJ1I1gen i<stVOill 
demselben eine kurze Niederschrift aufzunehmen. 

(2) Die Niederschrift hat Ort und Zeit der Auf­
nahme, ,dlie Namen ,des Ahg,a:beruschU'ldners und 
der :heider Vollstreckunt~handlU'Ilig anwesenden 
betei1igten Pten.onen, den Gegenstand un,d eine ' 
Angabe .der wesentIichen Vorgänge zu enthalten. 
In51ba<;on&ere ti·~t jede hci Vornahme einer Voll­
streckungshandlung VOm Abg.a!benschuldner oder 
für ,denselben g.eleistete Zahlu'ng in der Nieder-
6ch'rif,t zu Jbeurkunden. Die Niedersch'rift tist vom 
Vo1l5tl"ecker zu unt,el"Schrciben. 

§ 22. Für die B·elflecltnungder Fristen, für das 
R..echtSimitteilvel1fahren, Ifür die Wietder:a,u{!1Iahme 
des Vel1faihreIllS und ,für ,dlie W;led,ereiillsetzuintg ilIl: 
den vOl1i.gen Snand ,geilten tdlie Be<;'t~mmurugen des 
Bundesges,etze:s vom 1949, B. G. BI. 
Nr. , über das Rechtsmittelverfahren in Abga­
bensach,en {Abgabemechtsmitrelgesetz - Abg. 
R.G.). 

Be k a 'n n t Illl ach 'U n Ig td ure th Ed.j k t. 
§ 23. (1) In aa~en Fäi!1en, tiill W'ellchetn, ,cr:e Ver­

S't1~ndJ:lgungd:ul'ch 'Bdlikt 'zu ,ges,chclJ.en :hat, ist 
o:'eses '3111 ,der A:mts;taJfel ,dies FinlanlZJarrntes 'an,zu­
schla.gen U1nd dUI1ch ein- oder meih.rmaJ.ilge Bin­
stcha,;,t1llIltg 'm d:e 7JU ,a,mtI1:,chen KUirudm<lichuiIlg'Cn 
im Lailltde :be$1tllmmte Ze:WIn'gZJu vel"Öffe,rublllichen. 

(2) N3Jch Ermes~,en ,dies FinanllJarrn.tes k:tnn je­
·doch VOn Amts wegen otd.erauf An'tr3ig ver­
fügt werden. daß 

1.. das Ed2kt ,al\lJch !!lJoch in ·a:rudJeren inJl:än,dii­
schen oder in ,a'UlS1ätnd~schen ZeitlUllllgen veroffent­
K,cht wertde, 

,2. ode'r, nanierut1itch ;he!i Ig'Ccin~em Werte 
dier ExekutE'OiIlstO:bj.ekte, die Verhutlbarurug durch 
die Zeitung 'gJan,z unte:rbleilbe und a.nderen Sta~t 
die Vefl:,arutba.ru'rug ,dtul"ch daiS Arpnshlatt ,dies Be­
zirkes oder dul"ch lAntheftunlg a!!lJ d:efür öffent­
E,che K'u'rudma.ch.unlgen :bestimllllte SteI'le ,derjerui­
gen Gemeintde zu erfol1gen halbe, 'm ,deren Ge­
hiete ,die GegeniSltändie sich befinden. oder :dE1C 
V o;l:streck'UIl1Ig .Igeführt wind, oder ooß Idlie Ver-

" Lautlbar:ung in dieser Gemcirude in sonst ortS­
übli,mer Weise ge9che1he. 

9 

(3) Der Abg.a.b.emdruMner kmn verk.agen, 
daß mitt ,der VOllll F.itnaml.amt ang,eoroneten Be:' 
.ka:11!lltmJachUlilig aulf seine Kosten auch anldere tdIer 
in Abs. (1) und (2) angegebenen Verlautbarungs­
arten verbunden werden. 

Auf f 0 r der u nt gen u n cl Mit t eil u ß-

gen h eie :i n er V 011 s t r e' c:k u n g s­
ha n cl 1 u ng. 

§ 24. (1) D~e Ibei eiJner Vol'lsrreckl\lJntgsthand!1urig 
vo~kOllllllllenden A'UlEfonderunJgen u!Ilid sons't~gen 
Mitteilungen ergehen, falls nicht in diesem Bun­
desgesetz etwas anders bestimmt ist, mündlich .. ' 

'(2) AuHoroemngenu!Ilid Mitteill\Jngen, welche 
wegen A;bwesenlh~t1; /dJer Pel"Son,aiIl wdche sie zu 
r~ch·ten sintcl:, m,cht inÜJncE!~ch ,gesd1e!hen körunen, 
sind schriftlich zuzustellen. Die Befolgung dieser 
Vorschrift ist in ,der Niederschrift (§ 21) zu be· 
merken. . 

Akt e n ein s ic h t; 
§ 25. De,r Abgaibenschu1cLner kann Eins.:.mt· m 

diie d.as Val~streckUJngsver:fahrenbetreffenden 
Akten ibegoore\n 'Ulnd ,arulf oo!,ne Kosben von ein­
zeInen, Alktenstücken Aibschnilften verila.llIgen. 
Solche lE~llIs~~ht- unld A1biSchrjtf,tnl3ihme kaillU1 auch 
dl"ltten ,Personen vom VorStand des Finanz,arrnte5 
gestattet werden, i:n"owe'~t oS~eein recht1iche~ Inter­
esse g.Jauhha,ft machen und nicht di,e Bestim­
mungen ·über die Wahrung des Steuergeheimnisses 
entgegenstehen. Durch die AbiSchriftnahme durfen 
jedoch die gerade dringend benötigten Akten­
stücke dem VollstreCkernicht entzogen werden. 

. . 

Geh ü h re U1 u n<cl Aus ta ,g e ne ·r sät z e. 

§ 26. (1) 'Der Abga:benschuMner hat aJ.Ie Ge­
bühren ,1lIIlid die Z!ur lRechtS'verwirk,:n,chun!g >Iliot~ 
wend!itgen Ktosten dies Vd1stJrieckl\lJnlgwenf,a:hrehs 
2JU e11S'ta:tten. 

(2) Die Gelbiihren ;des Ma:n.zihelhör&;:chen VoN­
streckun'gsvertfta:hre:n:s betrag6JJ tin HUIIl,c!.ertrei;b 
des ei.llIzubr.ingenden Betratg<es für d:iJe 

a) Vo11illlihme lder Pfä:nttlUlIllg (>pJän,OOngS-
gJehühr) bis zru 100$ eitrusdlliJeßLich P/2 0/cy. 
V'9I11 dem Mehrhetm.g 3/4 %;: 

h) AuSiSChreiibulllg .der Vernt1etigerufllg (Ediikts­
gebühr) bis zu 100 S e1:nlSlChlieoßlich10/0, von 
<km Me:h.r:betrag 1/2 °/0; , 

c) Durchführu:ntg oder Feilibietung. oder frd~ 
willigen Veräußerung (V.ersteigerungs:' 
gebühr) bis, zu 100 S eimChliJeß:lich 20/0, von 
dem Mehr!betrag 1010. . 

Das Mindestrriaß ,c!Jei- Gebii'hnen unter a 
his c beträgt je J S. nie Gehühten sind nam 
unten auif einen' durch 10 ,teilibaren Gto-
smenbetJ:1ag .al!Y.zurunden.., . 

(Sr&. werden fällig 
Ia) . ,die N1trudiUllligSlgeOOlhrmii ,der Durdlifüh .... 

'rWng der Amcsln,aru&lu:nlg;:' .• 
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. b) die. Ediktsg.ebü!hr mit de.r. Kun.dma~ 
dier lFei]b,;etu1llg; 

c) .dGe Fei1hi.et~.ebUhr mit der Dul'lchfiiJh­
rUrigderAmtshandlung. 

(4) Die in Abs. (2), .a 'I.IllId C,' genannten Ge­
biihren sind. auch dann zu entrichten, wenn .die 
~Amtshandlun.g erfolglos verlief oder nur de~halb 
unterblieb, weil oer Abgabenschuldner die Schuld 
erst unmittelbar vor Seg~rinder Amtshandlung 
an den Vollstre<ker bezahlt hat. . 

. (5) Außer den im Ab.>. (2) angeführten Ge­
bühren· hat der AbgabenschuMner die durch die 
V ol1~tre<kungSmaßI1lahmen veru11Sachten Bal'laus­
l.agen Zu ersetzen, die erfor,derlichen,faUs ·durch 
Bescheid unter. Fe9tS1etzung eimer Zahlungsfrist 
anzufordern sind, soweit sie nicht unmittelhar 
aus einem Verkaufserlös beglichen werden (§ 51). 
·Zu den Baraus:hgerr zählen aum di:e :Entlohnung 
aer bei der DurChführung des Vol16treckungs­
verua:hrens verwendeten Hilfspe1"'6onen, wie 
Schätzl·eute 'Ulld Verwahrer, ,ferner h·ei Durch­
führullig ,der Verstei-gerufl!g in einer öffentlichen 
VersteiogerurugsaIl5tait (§ 43, Abs. (2)] die dieser 
AU6talt zu:kommen,den Gebühren uno Kosten­
er.sätz,e. 

n. Abschnitt. 

Vollstreckung auf bewegliche körperliche Sachen. 

.. § 27. iDie Vollstreckung auf bewegliche kör­
perliche Sachen .erfol:gt dou.rm Pfändung .und Ver­
koauf derselben. 

Unp If ä n cl b ,ar e S.a C h e n. 

.. $ 28. Auf Gegenstände, welche zur Ausübung 
des Gottesdiell'Stes einer g~tzlich aner.Mnnten 
K.irche oder Rel~omgeno~enschaft verwendet 
werden, sowli.e auf.KJreu.z,part~keln und R.eliquien, 
mit Ausnahme ihrer ~unog, kann VoL16treckunog 
nicht ß,efühh we.r.den;. Bei einer' Vol16~re<kunlg 
auf die Fassung von Kreuzpaortikeln und iReri­
quien .dalif ,die Authentika nimt verletzt werden. 

§ 29. Der Vollstreckung s~nd ferne.rentzogen: 

L .die Kle'idu.ng~tücke, die .Betten, die Wä~e, 
ahe Baus-unld Küroe1l'gerä.te, i.nsbesoncLere die 
Heiz- uooiKochöfen, soweit die~ GegenJStä.t1Jde 
fü.r den A1brJalbensmuldn.er un.d· für dessen im 
geme1nSoamen Haushalte mit .ihm lebendenFami­
lieiiglied~r und DiefllStleure unentbehrlich sind, 
sowae Gegenstände, <die zum ogewöhnEchen Haus­
rjlt gehören und: im Ha'lishalte des AbgJa:ben­
sch.utdners -gebraucht werden, wenn ohneweiters 
.usiChdKh ist, d:aß ,durch deren Verwertung nur 
ein,Erlös &21ieln.-werden würde, der zum Werte 

..a.uße·r aJtI;emVerhä1t~ steht; 

2. ,dieNr .<kn Aliga.benschutdner u'nd ,d'e6sen im 
gemei.n9amen-Ha,ushalte mit ähm lebenden Rami­
lieogtieder; ~ . ~enst1.eute a.uf vierzehn T.age 
errorderlkn.en Na1hl"Ungs-· und Fe\l'e1'Ungsmittel; 

3. eine Milchkuh oder nach ,der W,ahl des Ab­
~benschuIdners zwei Ziegen oder .drei Schafe 
nebst den zum Unterhalte und zur. Streu bi,s ZUJl' 

Zeit ,der nächsten Ernte .erforderlichen Futter~ 
un,d Stireuvorräten, sofern ,die !bezeichneten Tiere 
für die Ernährung des Abg,albenschuLdners und 
seiner im gemeinSoamenHaushalt.e mit ihm :leben­
den FamiEe1l'glieder und Dienstleute unentbehr­
lich sind; 

4. ,die Unte.n>tützu1l'gen an Nat·uralien, wdch·e 
dem Ahgabenschuldne:r im Falle eines Notsoan­
des aus öffentLichen oder privaten Mitteln ge-
wä!hrt wurden; . 

5. bei Beamten, Geisüichen, Lehrern, R.echts­
anwälten, Notaren, Ärzten und. Künstlern sowie 
bei anderen Personen, welche einen geistigen Be~ 
ruf persönlich ausüben oder si,ch auf einen solchen 
vOl1bereiten, due zur Vel1w,altung des Dienstes 
oder Vorbereitung und Ausübung des Berufes 
erJonterlichen Gegenstän'de s()wie .die anständige 
Kleidung, desgleichen bei öffentlichen Sicherheits­
organen alle zur Versehung des DieI!JStes erforder-
lichen Gege1l<stände; . 

6. bei Ha,ndwerkern und Kt.einogewerbetre~hen­
den, weiters bei Hand- und Fabr;k~arbeitern und 
anderen Personen, die ·aUll Handleistungen ihren 
Erwerlb ziehen, sowie bei Hebammen .d~e zur 
persönlichen Fo.rtsetzung der El"'WerbstäuiJglkeit 
erforderlichen Gegenstände, desgleichen d~e zur 
Aufarbeitung bestimmten Rohmaterila:lien nach 
Wahl des Ahg.ahenschulodners his zum Höchst­
werte von 1000 S; 

7. bei PeJ:lSonen, deren Geldbezüge durch Ge­
setz 'Oder Pr:~vi1eog der Volh>treckulng ganz oder 
teilweise entzogen s.in,d, derjeni.ge Teilbetrag des 
vorgefundenen &rgelodes, welcher dem der Voll­
streckung nicht unterworfenen, auf die Zeit von 
der Voma!hme· der Pfänduillig bis zum nächsten 
Za,hlungstermine des Bezu.ge5 entfallenden Ein­
kommen entlSpricht; 

8. bares Gd.d, welches offenbar aus einer dem 
Abga:benschuldner I3nläßlich eine6 Notstandes 
(Z ... 4) .aUs 'öffentlichen Mitteln ve'rabifolgtcn 
Unterstützun.g oder a'US etinem unter -gleicher 
Voraussetzung aus öffentlichen ,Fonds gewährten 
rückzahlbaren Vorschusse herrührt; 

9. die zum Betriebe, einer Apotheke unent­
behrlichen . Geräte, Gefäße und Wa:reilivorräte; 

10. die Bücher, . welche zum Gebr,a.udte de5 
AbgaheoochuDdners und 5einer im gemeins,amen 
Haushalte mit .ihm leben,den F,amil,ieng1:ieder dn 
oer. Kirche odler Schule bestimmt sUnd; 

11. der 'Ehering /des .A:bgQ!benschuldners,' Briefe 
und .andere Schriften des Ahg:a:benschuldners 
und die iFai:nilienlbiloder mit Ausnahme oder 
Rahmen; 

12. Orden und Ehrenzeichen; 

13. künstliche 'Gliedmaßen, IBriJIlenund 31n­
dere wegen körperLicher, Geobrechen no~endiig:e 
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Hilfsmittel, 60Weit diese Gegell6tände zum Ge­
brauche' des Ahgahenschuldners und· seiner Fa­
milie bestimmt sind; . 

14. die zur Bekämpfung einer Kranlkheit QUS 

öffendüd1en oder ptri'V'.a.ten Mitteln gewährt(m 
Arzneien, Apparate, Nahrungsmittel und sonsti­
gen Geg,enstände. 

§ 30. (1) Das auf einer Liegenschaft hefindffiiche 
Zubehör dersdiben {§§ 294 bis 297 a. b. G. B.) 
ool'lf nur mit dies~ Liegensch,aft seLbst in Voll­
streckung gezogen wel'lden. 

(2) Auf das Bergwerkszubehör unld dia5 Zu­
behörvon Schiffen undiFlößen fin,d!et eine albge­
sonderte V ollstLl'eckung nicht statt. 

P f ändu ng. 

It ... 

Gel te n dima c h ungvoJi 1> fan d- ~.nd 
. . Vorzugsrechteil Dritter; 

§ 33. (1) Der Pfändung kannciinDritter,der 
&ich n:icht.im Besitze .der Sache befindet, wegen' 
eines ihm zustehenden Pfand- <>!ler Vorzugs:' 
rechtes n:icht widersprechen. Er kann jedoch 
schon VOr FälLigkeit. ·der f'oroej,mg, für die daS 
Pfand- oder Vorzugsrecht besteht, seinen An­
spruch .auf vorrugiSweise BefriedigulIß aus .dem 
ErJöSie der fr.agllimen Sache mittels KI~,e geiltend 
machen. Im FaUle ,der iBrh.ebung der KLage w:id,er 
die RepuJbl:ik öst.erl'leich u'ndden AbgJaJbeilismul:d.. 
ner sülIlJddiese ~ls Str.eiogeIW65en zu iOOha.nJe.ln. 

(2) Wenn die Sache VOr L!'echtsikr~tiger Ent­
sch,eidung über die Klage 1m Vonsltreckungsw~g 
verkauft wi1"d und der klägerische Anspruch 
genügend bescheinigt ist, kann auf Antrag vom 
Gerichte die einstweilige Hinterlegung des Erlöses 
angeordnet werden. 

§ 31. (1) Die Pfändung der in ,der Gewahrsame 
des AhgJa,bemchuMne!'lS befindLichen körpe1'l1ichoen 
S"'-chen wird dJadurch 'OOwirr-'kt, daß der VoH­
streck,er diesdlben in ' einem Protokolle ver-
z.eichnetund hescliroibt (Pfändung$protokol1). Ver w a h run g. 

(2) In das PrOtokoll ist die Erklärung raufzu- § 34. (1) Gepfändete leicht mitnehmhareGegen-
nehmen, cLaßdüe ve'rzeichneten Gegenständ,e zu- stände sind vom Vollstrecker in Verwahrung 2'U 

gunsten der vollstreckbaren Abgabenforderung in nehmen und beim Fdnanzamt zu erlegen. Andere 
Pfändung genommen wurden. Die Ahgabenforde- Gegenstände sind in der Gewahnsame ·des Abga­
Ll'Ung ist ,im Protokolle nach KapinaJ und Neben- benschuldners zu belassen, wenn aber die Ein­
gebühren unter Bezugnahrne auf den Exekutions- bringung ,de:r Abgahe ·dadurch geiHihr.&et er­
tutel anzugeben. Die !Pfändung ,kann nu,r ,f,ür eine scheint, einem gee;gneten Vel'1WahrQ zu ·über­
ziffermäßig bestimmte Geldsumme stattfinden; geben. 
zifFermäß::ge Angabe d<er vom Abg.ahenschu1dner (2) Die Kostender Verwahrung sind einst-
~u leistenden Ndbengebühren ist nicht not- weilen' von ·der Republik Österreich zu tragen. 
wendiJg. (3) Wer,den die gepfändeten beweglichen ~örper-

(3) Behaupten dritte Ipersonen bei der pfändung lichen Sa,chen nicht in Verwahrung genommen, 
ran den im ,Prowkolr1e verZJeichneten Sachen solche so rst die Pfändung in einer für joo,errnrartn 
Rechte, welche d!ie VOI'n,'ahme .d!er Vollstteckung leicht eIlkennrharen Weise ers.jchtllich zu machen. 
unzulässig machen wiir>den, so sind d;ese An- (4) Sofern der Verwwer ohne Zustimmung 
sprüche ,im Pfändun:gsprotokoll ,a,n:zumerken. dies Ahga:beUlSchuldners bestellt wurde, ist dieser 

(4) Von ,dem Vollzuge der Pfändung ist der unter'Bekanntgabe des Namens des Verw:ahrers 
AhgJa:bens·chu1dner in Kenntnis zu setzen, es sei von de&sen Ernennung zu verständigen. Unter 
denn, daß er lbei der Pfändung anwesend oder Darlegung gee1gneter Gründe kann jederzelt 'die 
vertreten 'W,ar oder d!aß ihm cine Ausfertigung Ernennung 'eines anderen Vel'1W!a:hrersbeantr,a;gt 
des Verste·igerungsedii'ktes unrvel'lWeilt zugestellt werden. 
w:ird [§ 42, A:bs. (2)]. (5) Gepfändete GeLdsorten sind rimmer abzu-

(5) Das Pfändungsptrotokoll ast !dem Finanzamt nehmen. Für .die Berechn.ung desWerbe5. ,von. 
vorzulegen. Münzen und ,ausländilischen ,Geldzeichen J&t der 

§ 32. (1) Durch die Bfändu.ng wird Für die 'Voll- . v()ln ,der NationaI1oonk amtlich notiert;<: K'llil's drC6 
stil'eckbare Ahgia:benforderun.g ein PEandrech,t an Pfän,dungstages maßgebend. 
den im PfändurugsprotorkoH v·erzeichneten und § 35. Di.e gleichen Vorschriften gdten für die 
besdU1iebenen körperlichen Srachen erworben. Pfändung und Verwahrung ,der herweglichen 

'(2) Die Pfänldung von körperlimen Sachen, körperlüchen Sachen des AbgabenschuMner5, die 
welche bereli,ts Z'llgunsoten einer anderen voll- sich in der Gewahrsame der Republik österreich 
ßtl'eckbaren Ahga:benlforderung pfand weise ver- oder einer zu deren Herausgabe bereiten . dritten . 
zeichnet und beschrieben sind, geschieht durch Person befinden. ' ,. . 
Anmerkung auf ,dem vorhandenen Pfändungs-
protokoll. Wird ausschließlich die Pfändung kör- Eins'chränkung der'Pländung. 
perlicher Sachen begehrt, die bereits gepfändet §36. Hat die :Republik österreich eine beweg~ 
sind, so ,kann die AnmerkUng ohne neuerliche Er- '1iche kÖ'l"perLiche Sache det" A~Qbenschuldnets 
hebungen vollzogen werden. dn ,ihrer Gewahf6anie, M der ,ihr· ein Pnmdremt 

788 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 11 von 42

www.parlament.gv.at



oqer ein ZurückJbcha1tungsredu für die zu voll-
6treckende Abga:benforderung zust·eht, so kann 
oderAbg.aiben:s~:hu1dner, 'Soweit diieseFoflderung 
durch die Sache gedeckt i6t heim Finanzamt die 
Einschränkung .der Pfän,du~g .auf diese Sache be­
.antragen. Besteht das Pfand- oder Zurück­
behaltungsrecht zugleich für eine andere Forde­
rung, so ,ist dem Anwag nur stoattz'UJgeben, weoo 
l3.uchdiese Fordcrun'g durch die Sache ,gedeckt lst. 

VerkaJuf. 

§ 37. (1) Die gepfändeten Samen sind zu ver­
kaufen. 

(2) Sola:n'ge das Verkaufsverf,ahren ~m Gange 
ist, k.anil. ein besonderes Vet1k,a,uflSVenfahren in 
An.sehung derlSdben Sachen nicht mehr einße­
leitet werden .. 

(3) W~rdd'er Verka·uf zUJ"aunsten weiterer voll­
streckbarer Abgahen in AMehun:g d·er gleimen 
Sachen langeol'\dn.et, 50 wind das Vermufs­
verfa'hren für diese \~o geführt, wie wenn es zu 
i<hren Gunsten einlgdeitet w~en wär.e. 

§ 38. (1) Gepfändete Wertpapiere, welche einen 
Börsenpr.eis h~h~n, si11d durm Vermittlung 
eines Handdsmälk1e11S mit möglidllSter B·edlamt­
nahme l3.uf den jewe~li'gen :aörsenpreis .aUIS freier 
Hand zu ver1kaufen.' 

(2) Andere Gegen:stände, die I3.n dem Orte, wo 
sie sich befinden, einen Börsen- oder Marktpr,eiI; 
hahen, sind mit möglimster Hedlam'tna,hme auf 
.den jeweiJ.~genBörsen- oder MaTktpreis durm aie 
Vermittlung eines Hmddsmäkloers oder i.n Er­
manglung eines solchen .durch einen zu Verstcige­
rungen befugten &amten ·oder dUll"ch den Voll­
strecker I3.US freier Hand zu verkaufen. 

(5) I. Bei Amol1dnulJ1lg .eines V.erkaufes aus 
,freier. HMlid ihaJt d;as F~IlJWJzamt ,dJem. Preis, 
unter 'welchen bei der Veräußerung nicht herab­
geg.angen werden darf, und die Zeit . zu be­
stimmen, innerhalb wddl.er der Verkauf zu be­
wirken ist. Manlgetls l501mer P,reisbestimmung ist 
iin dem F:aUe, als der Verk,auf zum ·Börsen- oder 
M'.I:rktprcilSe ang·eordnet wu~de, .dem Herimte 
ü·ber den Verkauf ein amt1imer Nachweis über 
den (Bö~en- oder iMarktpretis <!.es v.erk,au!fstJaiges 
und ii:ber ,dlie etwa bez,ahlte Mäklergebühr und 
sonstigen AU51,agen beizusmEeßen •. 

(6) ~autet ein Wefltpapier au'f Namen, so ,ist 
der Vol1<StII"ecker zu ermämtigen, die Umsmrei­
bung auf ·den Namen des Käufen; zu erwirken 
und alle zum Zwecke der Veräußerung ·emorder­
lichen uMundlimeili Erklärung.en mit Rechts­
wrrksamikeit an St·eHe des Abgaben:smuldne~ 
abzugd;>en. 

(7) Di.e BeI5trummung ,des § 367 a. b. G. B. über 
den Eigentumserwcr:b an Samen, die ein einer 
öffentlimen Versteig.erung zur Veräußerung ge­
gehr,amt wUl1dm, gi!lt aum ,il11 Alnselhung des ,durch 
einen Handd\Smäkler, dul"ch einen: zu Ver­
steigerun'gen befugten Beamten od,er durch den 
Vollstrecker aus fr·eier Hand vorgenommenen 
Verk,auf·et') sowie in Ansehung .der übertragung 
des EigeIlltUn1I5. 

§ 39. (1) Alle übrig,en gepfändeten Gegenstände 
sind, sofern sie dem Ver~aufe uberhaupt unter­
liegen, öffentlich zu versteigern. 

(2) Aum Gegenstände, deren Verkauf aus 
freier Hand gemäß § 38 angeordnet wurde, sind 
im Wege öffentliimer Versteigerung 7iU ver­
kaufen, wemn sie innerhalb .drei Wochen nam 
tErt·eilung delS Verk<aufsauftrages aus fr.eierHand 
nidlt verkauft werden . 

(3) Besteht ,für Gegenstände von der An der 
~epfän.deten Samen an dem Orte, wo sie sim 

. befinden, kein Bö11Sen- oder Marktpr.eis, 60 k,ann 
das Finanzamt nach !Einvemehmuing des Ab- § 40. (1) Wenn si.rn jemand .spätestens ~cht 
g,abensmuldners verfügen, daß die Gegen:stände Tage vor dem V erste~gerunglStermm unter gleim­
zU,m ~:re~ des Verkaufes aus frei,er I:Ja~ ,und I zeitiger. Leistung ~iner Si~erheit in. d:;r Höhe 
mtt ffi'oghd1ster&dladltIllahme .auf den )'C'Wer!agen, von mmdestens emem Vlertd .des Smatzungs­
Börsen- oder Marktpreis an einen anderen Ort wertet') bereit erklärt, .die gepfändeten Sachen im 
~end:et werden, .an welchem sicll eine BÖTse g.anzen oder größere ,P,artien denseLben rum einen 
oder ein Markt für Gegenstände dicseu- Art be- Pl"eilS zu Üibernehmen, welcher ,ihren Schätzun~­
findet, oder daß sie .dasel'OOt ohne Übersendung wert um mindestens ein Viertel überstei'gt, und 
durm Veflffiittlul1i!! eines Handelsm~kle'rs od,er I neb&tden etw,aigen Schätzung.skosten auch aUe 
eines zu Ve1"'Steig:rungen :befu.gten Beamten mit I bisher .aufgelaufenen, dem Abgabens.chuldner zU.r 
möglichster Bedachtnahme auf den jeweiligen Last fallenden Kosten .des Vollstreckungsver­
Bör5en- oder Marktpreis aus freier Hand ver- fahrens (§ 26) ohne Anrechnung auf den über­
k,au1ft weflden.· Die übersenauno- gescmeht I3.iUf nahmspreis zu tragen, so kann das Finanzamt 
Kosten und Gefahr des Abga'ben~chuldners.· diesem Antrage nach Einvernehmung des Abgaben­
. (4) Die übersendung oder die VeräußeruTh'g schu!dners st~ttg~ben, wenn diejenigen Persone.n 
mittels Auftrag an .runen Han,dclsmäkler ka'oo zustimmen, die eI~Pfandrecht an den zu verstel­
vom Fal1ia~za;ffit oom Eil1iVernehmung des Ab- gernden Gegenstandenerworben haben,.. de.ren 
~aheIlllSmul<lners auch ,dann verfügt werden, wenn Forder.ung aber dur~ ?en übern~mspreis nicht 
6ich für Samen der bezcidm,eten Art an einem unzweIfelhaft vollstandig gedeckt Wird. 
bestimmten ,anderen Orte bessere Gelegenheit zu (2) Das Verkaufsverfahren ~ann oallfgel5choben 
einem vorteilhaften V~a,ufe aus freier Hand werden. Nam &zahlung des übernl3.hmspre~e5 
darbietet: .'ist die Versteigerung einzustellen. 
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(3) Bei Saumsal in der Be,mhhmg des über .. 
llJahmspreires ist das taufgeschoObene Ven;teige­
rungsvexfarhren von Amts wegen wieder aufzu­
nehmen; die geleistet,e Sicherheit verfällt und ißt 
wie ein VCr'kaufserlös zu 'behandeln. 

§ 41. Zwischen der Pfändung und Ver­
slieiJg,er.ung muß eine IFril>t VoOn min,destem drei 
Wochen 'Liegen. Vor A10LauJf dieser Frist ,darf nur 
dann ;ZUiffi Verkaufe geschritten werden, wenn 
Sachen gepfändet; wurden, die ,ihrer Beschaffen­
heit ntach hei. längerer Aufbewahrung dem 
Verderoen I\lnterliegen, wenn die gepfändeten 
Sachen ,bei AufschuJb ,des V:er~aufes 'beträchtLich 
(,ln W,ert ve'rlieren wÜl'\den, oder we11l1l odie läng>ere 
Aufbewahrung des Pfan~tiickes unverhältnis­
mäßige K06lien verurStachen würde. 

§ 42. (1) Den V,exsteigerunogsnermin ibestimmt, 
sofern ni,eht ,dalS ,F,im.anZ/amt etw:1ls :al1!deres v,erfügt, 
de,r Vollswecker. Die 'BeIkanntmachung ,der Ver­
slieig,erung hatmitteÜ6 iEdliktes zu geschehen. Im 
Edikt sind nebst der Ang,.i;be des Ortes und der 
Zeit der Verst,eigerung die z'u v,ernooigernden 
Sach,en ihr-er Gattung nach zu ibezeichnen und 
zu lbemerken, oOb und wo dieselhen vor der Vex­
ISteigerun'g 'besichtigt 'W,el1den können. 

(2) VoOn der Anbemumung des Verst,eiJgerun:gs­
termins ist der Abg,abenschuoldner durch Zu­
IStellung einer Ausfeni.gung des LBdiktes zu ver­
ständigen. D.ie Verständ!~gung kann unterbleiben, 
lSoOweit dem AbglJJbeUilSchuldner der Vexstei'ge­
rungstermin ,bereits bei der Vornahme der 
Pfändungbek.annngegeben W'I1rde; die Kenntnis­
nahme ,ist zu bestätigen. 

§ 43. (1) Die Verst,eigerung erfolgt an dem 
Orte, ,an wdchem sich ,die gepfändeten. Sachen 
befinden, wenn nicht das Finanzamt von Amts 
wegen oder auf Antra,gdes Abgabenschuldners 
anordnet, 'daß die. Gegenstände an einen anderen 
Ort zur Versteigerung versendet werden. Letz­
teres ist namentlich 'bei Geg,enständen von großem 
Werte, bei Gold- und 'Silbersachen oder anderen 
Kostbarkeiten, bei Kunstobjokten, Sammlungen, 
u. dgl. zulässig. 

(2) Durch Verordnung können besondere Ein­
richtungen behufs Vornahme vO'n Versteigerungen 
in öff,entlichen Versneigerungsanstalten getroffen 
werden. 

§ 44. (1) Die Versteigerung wird durch den 
Vollstrecken- voH.zoOgoen. Der Versteigoerung ist 
ein Sach:ver6tänodiiger beizruziehen, welch,erdle 
e1nz'e'lnen zur Versteigerung geLangenJden Gegen-

. IStänd,e beWertet. Fehlt es an Sachverständ:~en, 
die alle zum Verkaufebe.stimmten Gegenstände 
zu 'bewerten verstehen, so können, f,alls es sich 
um -größere M~ngen oder ,um Gegenständ,e 
größeren Wel'\t~ handelt, für die ,einzelnen 
Gl"uppen von Gegell/Ständen verschiedene Sach­
verntändige Ibeigezogen werden. Bei Bewertung 
von Gold- und Si!lberStachen ist (,luch der MeualJ­
wert anzugeben. 

13 

(2) KOIStbtarkeiten, Warenloagoflrund andere 
Gegenstände,' dIeren Schätzung bei der Vexsteige­
rung selbst untunlich ist, hat der VoHstreckex 
ISchon vor ,der Versteige:t'IUllg durch einen Sach-· 
ven;tändJ:ogen oabsch,ätzen zu ,ltassen; 

(3) Gelan'gen lediglich GegenlStänd,e zur Ver­
st,e:igerung, we!lchebereits im Sinne ,des vor­
stehenden Absatzes ,a,b~ätzt sind, sO' iSt die 
Ve.rISteig,erung ohne lBeiziehung emClS Sach­
v,ersiändi'gen abzuhalten. 

(4) Die Person des Sachverst~ndigen wird vom 
Finanzamt besttimmt. 

§ 45. (1) Bei der Versteigerung lS~nd .die Pfand­
stücke eiIlo2Jeln oder, wenn größere' Mengen 
gleichartiger GegenlStände zum Verkaufe ge­
Langen, auch partienwej,sc unter. Angabe des 
SchätzunglSwertes (AUlSrmspreis) ,auszuhieten. 

(2) Dj,e Zuz1ehung emes Ausrufers kann unter­
bleiiben. 

(3) Ein 'V:adium haben d!ie Bieter nicht zu er­
legen. 

(4) Anbote, die ni,eht wenigstens die Hälfte des 
Ausrufspr,eises erreichen, dürfen bei ,der Ver­
steigerung nicht tberüooich~igt werden. Da.s 
FinanZtamt ktann VOr dem Versteigerungstermine 
tauch einen· ,dtie Hälifte des AusTlufsprei&es Ülber­
steigen,den Betrog aUs ,geringost'~ Gebot f.~t­
ISteUen. 

(5) Gold- und Si'lben;amen dürfen n~ch,t unter 
. ihl1eni' Meta:lLwerlie zugesch'L3lgen werden. 

(6) Den- Vollstrecker, der die Verstei'gerung 
leitet, hat den Ausrufspreis und bei Go1d- und 
Silber.sachen überdies den Meual1wert bek,anllt­
zug.eben. 

§ 46. (1) Der AbgahefiiSch:u,Ldner ist vom Bieten 
,im eigenen und im fremden Namen G:usge­
schloOssen. Vertreter des Abgabensch:uldners ~ind 
ZUm Bieten nicht zugelassen. Gleiches gilt· von 
dem ,den Termin leitenden VoOllstrecker. 

(?) Jeder iB,jeter, dessen Anbot zug,ewsen 
wurde, !bleibt an ,dalS~elbe gebuooen, bis ein 
'höheres AnJbot abgeg,eben wiro. Durch Ein­
stellung d,~ Ver'f,ahreUilS wilrd oder Bierer VoOn 
s,ein,er Verpflichtung frei. 

§ 47. (1) Die Versteigerung beginnt m~t dem 
AI\l~fruf der Sam,e. Hierauf wird zum Bieten auf­
gefordert. 

(2) Die AuffoOl1derunJg Zum Biet,en darf erst 
nach AbLauf einer haLben Stunde ~eit.der als 
Beginn des T ermmes festgesetzten Zeit erfolgen. 

. (3) Die Verslie'igexung ist fortzusetzen, so lange 
höhere Anbote abgegeben werden. Auf Ver­
!tangen cinets oder mehrerer Bieter krum eine 
ku.r:ze Oberl"gung5fri~t bew~llj,gt werden. 

(4) Der den Termin .leitende Vollstrecker hat 
das letzte Anbot noch einmal vernehmlich bekannt 
zu machen. 
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§ 48. (1) [)er Zuschia.g an deriMeistibieteooen 
erfolgt, wenn. ~achtet 'einer 2iWeiniaLigen an 
die Bieter gerimte1ten Auflforde:rung ,ein höheres 
Anhot nicht mehr ,abgegeben wird. 

(2) Die zu ven>teigernden Gegenstände werden 
nur gegen Barz:a.hlung vet'1ka.uft und müssen vom 
Mei.stbietenlden sofort übernommen werden. Der 
Brsteher hat wegen eines Mangels ,der ver­
äußerten Sachen keinen Anspruch au!f Gewähr-
leistung. . 

(3) Hat der iErsteher dien Kaufiprcis nicht bis 
zum Sch1uss,e der Versteigerung [Abs. (4}] 
erlegt, so i6t die .ihm zugeschlagene Sache im selben 
Termine neuerlidJ. auszubieten. Der Meistbietende 
wird bei dieser neuerlichen Verstei.gerung zu 
einem Anbote nicht zugelassen; er haftet für 
einen etwaigen Ausfall, ohne den Mehrerlös be­
QIl16pmchen z,u köu:nIen. Der AusflatlilSt ,durch 
Bescheid des F.i:nJa.nlZam:te:s festzu.setzen. Dieser 
Beschei,d roann n.a,ch Id:en Bes1tLmmurugiOnJ dieses 
Bumde~g.esetzes voHstre4t werden. 

(4) Der Sch1uß der Versrtei~erung ~t zu ver­
kÜiruaen. D.ie V:emt·eliJg:erung wil'1d ooch geschlos­
sen, sobald der erzielte Erlös zur Befriedigung 
hinreicht. 

§ 49. über ,den VerSltei,gerung:stermm ist ein 
Protokoll auJozunehmen; es hat 'll6besondere den 
Namen des VoUSltredrers sOiW~e die Zeit ,des Be­
gin:nes ,dies T,erm]nes~. ,der . Auf~orderulllg: zur Ab­
.gabe VQn A1l!boten U11Jd .dies Schlus~es ,der Venstei­
gerul1'g IZU ,eruthiaiLten,. Außer.dem :S>i1l!d nebst ,den 
Al\lJs,rutt:slpr'eilSltm die erz1,elte:n Meis1:!bote un.d die 
Kä,ll'fer3!nlZug~ben. 

§ 50. (1) !Das finanzamt kann, wenn ,di'a') allen 
Beteoi'ligten 'Offenbar Z'll'm VorteiJe gereicht, auf 
Antl1a.g des AbgiabeIl!Schti:ldners ooer ven Amts 
wegen anordnen, .daß die gepfändeten Sachen, 
die nicht zu den' im ,§ 38 bezeichneten Gegen­
stäniden ,gehören u'nd hinsichtlich deren auch 
kein Ubernahm!iantl'1ag nach § 40 vorLiegt, in ,an­
derer Wei6e a-ls durch öffentL;che Ve~steig,erung 
verwertetwel1den; doch muß der ,Antr,a.g späte­
st'ens dl"ei 'f,;l!ge vor odem Verstci'ger.u.ngs,rermin 
gestellt we11den. Der Verkauf aus freier Hand 
darf überdies nur g,egen ent5prechende Stich,er­
hcits1eistung und bei Zu~icherung des namhaft 
gemachten Käufers, ,den bestimmten Kaufpreis 
zu bezahlen, angeordnet werden. Wird die Sicher­
heit erlegt, so ist der Verst·ei,gerung~termin ab­
zusetZen. Hinsicht1~ch der SidJ.erheitsleistung sind 
die Bestimmungen des § 40 sinngemäß QtlZU­
wenden. 

(2) . Das Fi.naMamt ~ann weiter.s von Amts 
wegen oder aUlf Antmg Qtlordnen, daß Sachen, 
fiür ,dii.ebei dier Verstei,gerung das 'g'eI'lingste Gebot, 
ni,ehrt erreicht wUrde, in anderer Weise als du:rch 
öfferitLichie V,e.rsrteDgerun:g· verwer:tet werden. Je­
<,loch darf bei dieser Vel'W'el'1tu'ng nicht unter .diie 
Hälfte des Schä'tZu11lglSwer.tt6 und bei Gold- und 

Sillhersachen, ·fia1l.s dei MetaUwen höher ,ist, nicht 
unver ,diiesen hembgeg,angen werden. 

(3) Durch Veror,dnung können besondere Ein­
richtulllg'en behufs V~wertung von P,fandstücken 
getroffen werden, für die bei der Versteigerung 
ein ,den Ausrufspreis erre~chendes Allibot nicht 
abgegeben wurde. 

(4) Das .Fina.nzamtroann auf 'Antrag ocLe:r ven 
Amts weg,en verfügen, ,daß Pfandgegenstände ge­
runglC'ren Wer:tes ohne vorau'sg~angene beson­
dere Beroanntmachung ilhrer Versteigerung bei 
einer gegen einen anderen Ab~benschulldner an­
beraumten und bekannltlg'emachten Versreigerung 
v,ersteigert werden. 

Ver w eiIl',d un·gd es Ver k a rulf seid Ö s,e s. 

§ 51. (1) AlUS ,dem lbeii ,der Versrei,gel1U:11Jg er­
z,iodtJenEr1l'Ö5e, ~chll:ießlJi.ch der ,gemäß § 40 oder 
§. 50 verfallenen 'Sicher·heit, hat der Vollstrecker 
den .n:a:ch AIb.zU'g Ider Versteigerurugs- Und 
Sc:h1itZlUlll,gsikOSlten erülbr1genden Betralg ,dem 
F1naallz·amt zu ülber,geben. 

(2) Das ,Fil1Janzamt hat zunäch~t .die Gebühren 
und Kosten ,des finanzbehör.dlichen VoUstrek­
kungsverfoa:hreilis (§ 216) zu ber,ichtligen und den 
R,est auf die Abg.ahenforderung zu 'Verrechnen; 
hierüher ist dem Ahg,abeIllSlChu1dner ein Bescheid 
zuzustellelll. 

(~) Die BestJ!mIl1u:n1gen d:er Albs. (1) U!l1Id (2) 
gelten s:inllllgemäß Ifür d1ie VenwenJd:ulng eilnes aUlf 
omdere An erZJidten Erllösos. 

(4) Dnittoe kÖlI1tnen i1hr Ihessell"es Recht n'Ulr 1m . 
W-ege der I(lalge geLtellid machen. 

Aus s c h 1 u ß von Re c h t s m ~ t tel n. 

§ 52. Gegen B,esdhcideumtd' Verfügungen, 
durch welchedlie Verw,ahrung gepfändeoer Geg,en­
stände. .deren SchätzuIlIg vOir ,dem Verste::gerun.gs": 
te:rtIniillllC, ,&e ühel"lSlendJUmlg a'n e!]Il!en ,3:nd'eren 
Ort zum Zwecke de's Verkaoulf,es oder die Eln-­
beziehung' der gepfändeten Gegenstände in die in 
Ants.ehU11!g ooldlerer Pfi3l!1,dstücke ibeWJV~Elgt,e Ver­
steitge1"ung 3lIligeon:Lntet odier' ein Verwaihrer er­
nJa:nu1It wir,d, Ifernter gegen den.Besme1d, w;eIcher 
den Verste:lgerunlgSte=i.n bes:t:immt, findet .an 
RechtSoI11llitte1 nicht s1latt. 

1lI. A b s c h n i t t. 

Vollstreckung auf grundbücherlich nicht sicher­
gestellte Geldforderungen. 

A r ib oe 11 t s· ein klO m :m en .. 

§ 53. (1) AI1beit'Seilnkommen, d3!S in GeI1d zah1-
har iSIt, k:llnfl I11lur :I1Ja,ch Maßgalbe ,eller folgenden 
BestJimmunlgen I~plfä:ndiet we1'lden. 

(2) AI1bcit'Se:mJkommen sinid ,die Dienst- U!I1Jd 
Verso~Iligsibezü,ge. Arlbci'tS- UIJlJd DIenstlöhne, 
RuihegeLder 'UIJlJd äihJnd,i.che !IlJ3Ich dem ei.n~tweiwiogen 
oder dauel'nlden Auss,cheWcLenarus ,dem Dienst­
oder Arbeitsverhältnis gewährte fortlaufende 
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Eilnkünlftc, lfeJ'lner H!trutenMi.ebenenlbezü<>e sowie 
. . 0 

SOIlJSt~ge VergüruJ1@en' für DieostileistungenaHer 
Art, ,die .die Erwertbstänilgkeit ,des Atbg3lben­
LSchU'Ldnens vollständig oder zu einem wesent­
lichen Teil ,in Anspruch nehmen. 

(3) Die P,fä.ntd:Ulng ,des in Ge1d za.h:'baren Ar­
beits,einkommens ert,aßt .aUe Vergütunlg.en, die 
dem Abg?Jbenschul!Jdner :IIUS der Anbeits- OId'er 
Di,enst'let:s,tn.mg zusbeihen, ohne Rücks:icht a'Ulf iihre 
Benenn,uIlig oder BerechnuIligsart. . 

Dem Arbeitseinkommen. gleichge­
s t e 1 '1 te B e z ü Ig e. 

§ 54. Die .für .das, Arlheitse6niketmmen erl:<l!s'S,enen 
~orschriften ,ge'1,ten .aJuch !für l&.e folgenden Be­
zÜjge, slOweilt s~e lin Gel1d zalhiiiba.r ~Lil1ld' 

1. Bezüge, die ein Dienstnehmer zum Ausgleich 
für' Wettbewerbs beschränkungen für die Zeit nach 
Beendigung seines Dienstverhältniss,es bean­
spruchen kann; 

2. Renten, .die iauf Grund von VerSiicheruIligLS­
verträgen gewähr.t werden, werm ,dJiese Vel'tr~ge 
zur VersOrrgulnlg ,dies VerSl:,cherul1lg51ll,e'hmers üder 
s.runer untenhail'OSIoorechcitgtJen A'l1Ig.ethörilg,en em-
giflg3llllg,en !S1iil1id. . 

Unp If ä n"d bar e B e z ü g e. 

§ 55. Unpfändbar sind 
l.~ur Hä:]ftc ,dWe ,für d'ie ILeiS'tUlng von. Melhr­

arlbe:itssit\lil1id!en 1gezahlten T ei<1Je idies Al1beü'Se~in­
kommens; 

2. Idlie lfür ,dlie Da'uer em.es U r:131ulbes iiiber daJS 
Aribeit'seit11ikommen thiinaUis 1gewälhrten Bezüge, 
s~ie die ,di-es,en BezÜigteln ge51etz1i,ch IgJ.eichge­
stellten, .alUS An.Laß eines Urlaubes g1CIwähliten 
besOI1ldteren Zru.wen:dUttllgen, f,erner, Zuwem:LUt11:g'et11 
Ws An1aß e~nlflS ;besonderen B,etrieb:Slereigni,sses 
und Z,~Latgen für. ;Langjähritge Di,et11stle~ungen, so­
weit sie den Rahmen ,des Ubl~chen nicht über­
s,neigen; 

3. Aufwa.n.dsootschädigungen und sonstige 
soziale Zulagen für .a.uswärtige Beschäftigu'ng, daos 
Entgelt für selhstgestelltes Arbeitsmateri-al, Ge­
f;ahrenzulagen und ähnl,ime, ,durdl: VerIOrdnung 
zu beZieidmende Bezüge, sowcit siedurm Gesetz 
oder Kollektivvertrag (Tarifordnun,g), ,durch 
Arbeitsor,dnung od,er durm >Dienstordnung (§ 200 
des All~emeil1en Berggesetzes) festg,esetzt sind 
oder den Rahmen ,des übHchen nicht übersteigen; 

4. Weihnach'tszuWiendungen bis zum Betrage 
der Hä'~ft.e ldes monat~chen Anbe:'tseinkommens, 
höchstens aber hi~ zum Betrage vün 450 S; 

5. Heil1ats- I\l'nid Geburtsbeihillfen, sofel'ln die 
VoC(streckUiIllg wegen amderer a'ls ,dler aw All1Ilass 
dler Hei:r.att oder ,der Gelbul"t entstalll.del1Ien An~ 
Sip.rüche Ibetriielben wird; 

6. aus Anlaß von Krnegsbeschädigungen .wer-
kannte Zulagen; . 
.. 7.. ErzieJ:~I1ii:s:geldter, St'wdi:enlbeiihilfen UiI'Jd 
äihnlhche BezUlge; 

8. Sterlbe- ru:nJd Grjalden.bezüge. 

B e .cl i 1lJ g t tp If ä n .cl ib a Te B e z ü g e. 

§ 56. '(1) Unpfändbar sind ferner 

15 

1 .. Renten, IdEe w~gen ellner Vcrlet'lJUlligdes 
KÖl1pe~ oder ·derGeswl1ldlhe~t z'u em1":,ch,ten sind; 

2. UllItertha!ltsrenten, dIi.e a'lllf 'ges'etzEcher Vor­
schr~ftberuhen, sowie ,d~e welgen Entz':,ehulng 
e1ner .s;o1chen FOl1denung zu entr~d1tenden 
Rennen; 

3. ,fortlaufende Einkünft,e, die ein Schuldner 
aus Stütt:umlgen oder sonst a'ulf Grund dier Für­
sOl1ge iulmd fl1etitgebilg'ke1t e1nes Dritten OIder a,uf 
Grund eines Al!t,enteilis oder AU'Sigle!dings(Aus­
zugs)vertrages ,beZlieht; 

4. Ifol1t:t1aouff'end.e BezÜ!ge ws Witwen-, War:sen-, 
Ster:be-, Hit1fs- U!l1Idi Kr3lIl!kenik3lS~en,dJie al\ls­
schließli.ch ooor ZUCÜ'l1<em wes,entGchen T eill zu 
Ull1IterS'tütJzUiIllgs~w,eckel1 ogewäihr;t wenden. 

(2) Diese Bezüge könll1len J1Ja,ch dien für IAI1'beüs­
cimkommen Igehenden ~oI'schI'jtften gepfändet 
werden, wel1ln IdEe Volrrstrecku'llig in ,das sonlSt:'g,e 
bewegltiche Vermä,gen ,des Albgalbens.chuMners zu 
ciner vollSltärudirgetn BefI'i.ed:igung llIi:cht~efoort 
h~t oder vora;u:ssti,chtiI!~ch illJicht fuhren wird uinld 
wemn nach Iden UffiLStä.n,den des Fa.lles, insbeson­
dere nach der .An des heizutreihenden Anspruchs 
und der Höhe der 'Bezüge,· dIe Pfändung der 
Billigkeit entspricht. 

.Pfändun,gsschutz Ifü,r Arbtelltsein­
kommen. 

§ 57. (1) Aribeitse1nikommenuntcrliegt ni,cht 
der Pfän.dunlg hei A1,ISzaihluilg Ifür Monate IOder 
Bruchtei!,e von M011Iaten in !Höhe VOn 400 S 
monatLich, bei Au'sZlahltu.ng tür Wochen m Höhe 
von 90 S wöchentlich, bei Aus,zahlung .für Tage 
in Höhe vün 13 S täg:i,ch und, soweit es diese Be­
träige Ülberstet;g,t, zu ,drel Zelhllitd ,des Methrlbe­
tr.atg's. 

(2) Gewäihrt ,der AJhgalben~ch'll11diner s,eillleID 
Sheg,a.tten, elinem frü'hereIli lBhegatnen, ,einem Ver­
w:l!ndttJen odler em<em 'uneihefJi,chCt11 K:rotd Umer­
harlt, :so erlhoht sich ,dler ,unpfändlbare Tei:l des 
Meh.ribet'r3l~für jede Person, ,dler Unterih:itlt ge­
wä.hrt wtrd, lum ,eI;,n we.itenes Zelhnltel~ mindtesten~ 
um 45 5 münatlich, lo1 S wöchentlich, 1'50 S täg­
lieh, höchsltenl<l um 150 S münatlich, 36 S 
wöchentE,ch, 6 S täglich. Der hiernach unpfänd­
bare Ted des Mehrbetrags ·darf jedoch neun 
Zehntel des Mehrbetr.ag;s bis zu 300 S monat­
lich (70 S wöchentIich,c 10 S täglich) u:nd ,acht 
Zehnte! des weiteren M,ehrbetrags .nicht über­
steigen. 

B e r e c h n u 'n Ig ,d e s p f ä nd b .a 'I' e n A r­
h,c i,t s ,e'~ n komme n s. 

§ 58. Für Id;<e ß.erechnullig d~ pfändlba:ren Ar­
beitseit11l~ommens ,gilt If0l1gemlles: 

1. Nicht mirz'lll"echnen sind idie n.am § 55 ent­
zogenen Bezüge, ferner Beträge, 'dJie unmitoelbar 
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~uJf Grurui,' .s.~rrechtJbi'Cher" oder ~'Ozi'aJre.cht-1 ttn cl e ru n g d e:r Unp f ä n dba r k ei u-
bicher Vonschriften zur ErfuUung gesetzLicher vo rau s se t z u J1 ge:Il. 

·Verpflichtuntgen des Ab~bensch\l'ldners a:bzu- § '" d 'ch d;' V, . f" di f"h 'd f),' B" k" d eh V 60 • .nn ,ern S1 '1e ona\l65letzung,en ur e 
'linen SIIl1J , ' ,:esen ,etragen 'OllJIlenur, er- Bemesrungdes unpfändbaren. Teils ,des A.r1beits-
or, dnung Betrage gle1chgestellt werden,dle der 'k h d F' f A ....". 

b be 
",. l' eLIl omm·ens, 60 at 'a6 lnanZamt I3.U n~.",g 

A ga nschuldner zur Erfullung ahn lcher Ver- -1-_ A'b b eh '1-1' d' Pf" d 1...--ch· :-1 , , ucs nJ ga ensu 'Ulnrers 'en , an ungs[X:IS elJlJ 
pfhch~ungen laufend aufzubnngen hat, entsprecheIlJd ZlU ändern, Antratg.stberechcig't ~~t 

2. ,Melh!'lere AJ:fue:'csei.nkommen sind bteiider auch .ein Dritter, dem ,der Abg.a:ben~chuldner kmft 
WärudUUlIg zusammeIlJzurechnen. Der ulIlJpfäIlJd'bare Geootus Unterhalt zu '@owähren hat. Der D6tt­
Grundbetrag ist in erster Linie dem Arbeitsein- sdlUldner 'ka,nn' nach dem Inhalt de5 früheren 
kommen zu entnehmen, ,das ,diie wesent!1i'che Bfändungsbescheides mit befreiender Wirkung 
Gr\.mJdI1~@C ,dler ifJebenShailtUirug ,dies Aib.galben- le~6ten, bis ihm ,d,er Änderun~Slbescheid zugestellt 
S<hul:dners bu1diet. WiHr,d. 

13, .Erfuä:lt der Aibg'albensdlJU'1dner neben seinem 
in, ,Ge1Jd za:hilba.re:n EinJkommen 3iuch Na-tura!!­
t.ei!s;tUIDlgen, SO sind GeLd:- UiIJJd Na.tiUr:aUeistiU'rugen 
ZU6ammeJ1JZ!uredmen. Ln IdlieSlelffi FaUil. ist ,der Ij,n 
Gcld zaihJibare BetJr:llg :inlSIoweit pf:irudlba'r, al'S der 
J1Ja:ch § 57 ull1J!'fälIlJdlhare Teil ,dies Gesl:liffiteinl­
kommens ,dJul'ch ,den W ~rt ,dJer dem A!bgalben­
schu1ooervenble3henden'f.at'Uraillcit>tUll1lge:n ge­
deckt ist, 

4. Das der .w~OidJunig IUlnterli!lflgendJe AIibeics­
e~nkommen des Abg.aJbenschulldn.ers ist für dlie 
Berechruumg ,dJes pfändbaren Tdls !bei Auszahll\l11Jg 
für McmatJe3iUlf einem durch 2 S, ,bei Auszahi1'UlIllg 
f.ür Wochen a'Ulf eilnen ,diurch 0'50 S lln,d bei 
A'IlISIZaihJlu:Il1g Ifür Ta'ge ·a'Ulf einen ,durch 0'10 S 
t.e:wball'1e.n iBetl'ag m,ch unten ·aib2JU!!'IUnden; 

5. T .rifft eine BfälIlJdiwnig, eine Aihtretu'Illg oder 
e:ll1e s011lSlci:ge Vetifüg>UiOlg wegen em dler !im § 6 
der LoIhnp.fändUil1lgSJV.er.olldlrwmlg bezeichneten An­
~prüche mit einer BfmdUlillig w,egen eill1es 'SoIlS'ttJgen 
Arusipnuchs ~U'SlalffiJmen, so 's;'JllJd au'f ,die Unter­
liaJ,ts,aIl1ISpr:üche !2Jun:ächst IdtlC Igemäß § 6 der Pf~nr 
dUlJlJg Wo el"We~tJer.tem Umfamg 'Ulnterli,egeJ1Jden 
Teile ,des Arheits,einkommens zu verredmen. Die 
VerrecllOluI1ig mmmtaUJf IAInJt:ralg eines Betdlilgten 
das Vol,L~treck'Ull1lgslgeri'cht vor. Der Drittsdnllt.d:" 
m:r lkau1Jn, \S1olacnge älhun eme .Efiitsche~chmg des 
VoIJstr.ecl~UlIlJ@S@C'r.~ch'ts nicht zug'06tdlt ist, .nach 
dem Inhalt ,der lihm hekannten PfändU'n,glS;be-
6chl,üsse Abtretuilltgen und sonstige Verfügungen 
m~t !befreiender Wimlwrug Ileisten. 

Plfän'du.nlgsscihutz in Awsn'ahme­
If ä ~le n. 

§ 59. Das Flt.nau1Jzamt kann ,dem Albg.alben­
s.chniI:ldlner 3IUIf A'Oitrag von -, ,dem naPt ,den Be­
s,tllimmu'nlgM des§ 57pifälIlldlbare:n Tel:J semes Ar­
hei~emikommens .ausoIT,aihmsweise einen' T ei'l be-
13iS\5en. wenn ·dies mit Rücksicht 

':,. 

a) a,UJf besondere Bedul'Ifnli.s5e ,dies Albgaihen­
schUl!.dlri.ers 3IU!S 'perSIÖn!l:ichen oder berwf­
h:d:ten Griirilden oder 

M ~ t tel b.a res tA r Ib e ~ts ein kom m e n. 

§ 61. (1) Ha.t LSi.ch .der 'Empfänger .der vom Ab­
gabenschul.dn.er geleistJeten Arbeiten oder Dienste 
verpfli<:htet, Leis·tungen an e:nen Dritten zu be­
w.irken, ,die U3ichLage der Verhältnisse '~anz oder 
teilweise eine Vergütung für die Leistung des 
.Abgaohenschuldner6 dartStcllen, so k,ann der An­
spruch ·des Drit<tberechci~ten efllSowelt ,auf Grund 
des Schuldtitels gegen den Abgabenschuld'ner ge­
pfändet wer,den, wile wenn ·der AIlS'pruch dem 
A!bgabenschuMner zustände. Die Pfändung de,s 
Ve:rgütungsansprwchs ,dies Abg,abenschuldners um­
faßt ohne wei'üeres ·den Anspruch des Drittberech­
tigten. Der PfändungsbescheLd ist d,em Dritt­
berecht'i'gten eberuso Wiiedem A1bg.abeIlJSchuldnel· 
z'Uzustehlen. 

(2) Leistet der Abg.abenschu1dnCir einem Dritten 
in einem ständigen Verhältnis Arheiten oder 
Dienste, .d~e nach Art IlJnd Umfang übli,cherwe:se 
veI1gütet werden, unentg<itolich ode1' g·egen eine 
unverhältnismäßig gel".Ln'g,e Vergütung, 5·0 'ßiilt im 
Verhältnis zu <Lern Empfänge:r der A1"bei'ts- und 
Dienstleistungen eine angemessene VelI1gütung als 
geschuldet. Bei derPr.üfung, ob die&e V oraU6-
setzungen vorliegen, s·owiebei· de'r Bemessung der 
Vergütung ist auf alLe Umstände ,des EinzeLfaUs, 
imlshesomdle:re ,di,e Art <der Arbcits- oder nienst­
leiatung, dte verwan.dts,cha:ft!~chen oder sonstigen 
Be:niehungen zwischen dem Diensthe['ec):Iügten 
und dem Di:enstve:rpflichtet,cn und die wllruchaft­
lliche Leis.uungslfähilgke~tdelS Dienstberechtligten, 
Rücksicht 2JU n'ehmen, 

S 0 n der fäll e. 

§ 62. (1) Ist eine nicht w~ederk.ehrend zahlbare 
Vergütung für pen>ön<lich ge:e~st,ete Arbeiten oder 
DieIlJste gepfändet, 50 hat ,das Fin.a'nZJamt dem 
Abgalben~chuJ,dner ,auf .Antrog so Vlid zu belassen, 
ais er während emes angemessenen Zeit,nauffi6 ,für 
seinen notwendigen Um,erhaJlt und dien 6eines 
Ehe~tten, reines fr'üheren Eheg1atten, seiner 
un:terhahsberechtigten Vecwandten ode1' e~nes 
unehelichen Kinde.s bedarf. Bei der. Entscheildung 

b) 3lUf ibet!>OInldersumfarugrei.che gesetzLiche sind die wirts,cha:ftLiehe~ VerhältniS6ie. des Ab­
Ull'tJenha:ltslpmchtendie:s Albgalbenschu'lidoners . g.ahem,chuMners, insbe6ondere' LSleine sonstigen 

geboten 1s:t. .. . Ver.diemtmögL:.dtkeiten, frei zu .würd:iJgen. Dem 
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Ahg~benschuldne;r ~St nicht mehr zu belassen als 
ihm n.a,ch freier Sch:itzung deis FimlIlzamtes ~er­
bLeiben wÜT.d.e, wenn s.ein Arbeitreinkommen aus 
laufendem Arbeits- oder Dienstlohn bestände. 

(2) Die Vorschritt'ten des AJbs. (I) gehen ent­
sprechend für Ve!1gü'tun~n, dUe rfür die Gewäh­
rung von Wohnge1egenhe.it ooer eine LSOiIlStige 
Sachhenutzullig geschu'ldet: we:J:'den, wenn die Ver­
gütung zu einem nicht unwesentlichen Teil al~ 
Entgelt fü'r neben der S,a,chbenutzung gewälJ1rte 
Diens,tle:stung,en anzugehen ~-st. 

·(3) Die Vorschriften des (;.es,etzas über die 
Heimarbeit bleiben unheruhrt. 

§ 63. Amprüche auf .den Pflichtteil oder auf 
Schmerzensgeld, soweit sie nicht durch Vertrng 
oder Veiigleichanerka:nm oder geridltLich geltend 
gemacht worden sind, sowie Naturalvergütungen, 
di.e einem Arbei:tnehmerin landwirtschaftlichen 
B~6eben gewährt werden, sind der Pfändung 
nl:dlt unterworfen. 

17' 

dung dadurch, daß das Finanzamt dem' Dritt-­
schuldner, verbietet, an· den' Abgabenschuldnerzu ~ 
bezahlen; Zugleich ist dem Abgabenschuldner 
selbst jede Verfiigung über seine Forderung sowie 
über das für diese:be etwa bestellte Pfand und 
insbesondere die Ei'nziehung der Forderung zu 
untersagen. 

(2) Sowohldem Drittschuldner wie dem Ab­
gahen~chuldner 1st hid:x~i mitzutdlen ,daß die 
RepubLik ÖSterreich an de.r betreffenkn ~Forde­
rung ein Pfandrecht erwortben halt.- Die ZuiS'tieI~. 
lun~ de5 Zahlungsverbots ust zu eigenen Hianden 
vorz:unehmen.. " 

. (3) Die Pfändung ist mit ZULSteHung des Z;th­
lungsverbocesan dm Drilttschu1:dner als bewirkt 
anzllSlehen. 

(4) Der Dritts,chu'ldner k,ann dJas Zahlul1ßsver-
bot anfechten.' • 

(5) Ein für dl-e gepfändete Forderungbestd1teS 
Handpfidnd kann ein Verwahrung genommen 
werden. 

Z w in gen cl es Re c h t. § 66. Wi,rd auf eine Geldforderung Vollstrek- 0 

§ 64. (1) Die Anlwend'llng der m den §§ 53 Ibis kung geführt, die dem Abgabenschuldner wider. 
63 angeführten Be5timmungen k,ann durch ein die Republik Österreich oder einen unter öffent­
zwi~chen dem A'~abeIl6chu1dner und der Repu- licher Verwa!nmg stehenden Fonds gebührt, so 
blik österreich ß!etTOffenes übereinkommen ist das Zahlungsverbotder Behörde, die zur An­
weder ausgesch~ossen noch bes,chränkt werden. weisung der betreffenden Zahlung berufen ist, und' 

(2) Jede ,diesen Vorschriften w;idersprecherude auch dem Organe (Kasse oder Rechnungsdeparte­
Verfüg,un,g du,rch Abta:etung, Anweisung, Ve'r- ment, Rechnungsabteilung), das zur. Liqu:dierung 
pfändulIlg oder dur,ch ,ein JdIlIdere5 ltechtsg,eschäft der dem Abgabenschuldner gebührenden ZaMung 
1st ehne re'chdume Wirkung. berufen ist, zuzustellen. Mit der Zuste)]ung des 

Zahlunrgsverbotets an die anweisellideBehöl'de ist 
.(3) Di,e Aufrechnung gegen ,den der VOilkit,rek- d' Pif" d At; b 'k eh !in . f 

kun<Y entzo!reIl!en TeiJ der Forderung Ü:stab!re- -'~ '. anf' 'Jung, a I ewprf)JI' t idnzu
Z
6 'heIn. ,wI'be. eTn 

h 
<>. ":' "1' " ' , ;:> UJlöSle 1111 0. 'ge emes e'm JdIlgenen a ungsver otes-

se en von den fa len, .we nach bereIts be:stehen- d' A hl· fäll'l' B" -' A1.-.."be 
d V eh

'rf Ab" h ehr" ,,- . 'Le usza ·ung . '!Jger ,etra;ge an uen "'5"" D-
en o~ n 'ten . zuge 0 ne Bes, anlKun:g a.ut I' ch "$ 1" fi .' .. ck ha.l bei. \' 

den der Vollstreckung untedi,egenden Teil ge- ~ __ u." I ,er :eh°r auch' gdzulrud f:u
b 

t en
h
' 1 dUlgtv' 1st, 

. . d . 1" '. . b ' ,~ltlmmt SI na. ,en· a ur este en en er~ 
stlatt,et ISIln , nur zu' ass;g zur ELn rln~ng eH10CS 'I ch 'ft '. .. ' 
V ch .. ch':-'- Z nh S ~I en. O~ usses, oner tll1 re tJ,Il'lnen' uSla.1l1me· ang . 
stehenden Gegerufordlel"Ung od.er einea: Schaden- § 67. (1) Die Pfändung von Ferderungen aus 
ersatzforderung, wenn der Schade ab$ichtlich zu- Wechseln und ,anderen ~pieren, welche durch In­
gefü'gt wurde. d'OS6,ament übertmgen werden können, sowie v'on' 

(4) Die lB,eschränkurugeruder heiden vorher- Ferderungen .aus meht indoS6idbJen·Schecks, ka~f­
gehenden Absätze gelten ruicht fü,r die in § 63 I männ!ischen Anweisungen und Verp-fl.ichtlu:n!g6-: 
bezciehnelten Ansprüche auf den PfUchtbf'd und, scheinen und aus Einlagehüch,ern ven Banke!), 
auf Schmerze~gdd.. I Spar- und VOl'ISehußk,assen sowie ,aU$ Lebensver-: 

(5) Ein übereinkemmen, wodurch einer Forde- 1S:ich,eru~gs1'OIlliz;zen, di~ a.uf den InM?eT od,er 
rwn:gbei ihl'if~r 1B'~gr'Ündung oder später die Eig,en-! ülJer,br~nger llaute~, Wl:rd ~durch, beWIrkt, daß 
schaft einer Fo~derung idnde'rer Art 'beirgeJiegt: der V~llstreckea: diese Plap1ere zUJfol~, Auftl1~?e5 
Wlird, um sie ganz oder tdwcise dea: Volllstrek-l des fmanzamtes u~te'r :\wfnahme ,e:ne!& • Pfan­
kung oder der Veransch1ag'ung bei iBel1echnunrg: diunrg.sprotokolM ,an Sich nImmt und beIm -Fmanz-
~ der Vol1streck'ung unterJiegenden TeiIe:s von 'I amt ,erlegt., ,. .' ':,..' 
Geooiffitbezügen zu entziehen, 'hSt ohne 'rechtliche (2) iF~r ei~e sp:ir:ere ?fändrung d~ben Foroe~ 
Wi.rkung. ruIllg gl'lt dJe. ~estJlmmUIlJg,.des § 32.. . . . 

(3) Prä6,ellJbatioIlJen,' Prote$erhebungenj, Noci.· 
P f ä nd u n g. fikationen undi!>onscige Handlungen zur Erhal-; 

§ 65. (1) Die Vollstreckung auf Geldforderun- tung eder Ausubungder Rechte aus.: deri .ln~ 
gen. des Abgabenschuldners erfolgt mittels Pfän- Abs. (1) 'bezeichneten Papieren sind,iIllSolange daS.' 
dung derselben. Sofern nicht die Bestimmung des I Papier beim Fina,nzamt erliegl; zufolge Ermächti~· 
§ 67 zur A·nwendung kommt, geschieht die Pfän-I gung des Finanzamtes durch: ; den <VoUstredter an; 
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Stelle, d"s.Abga~chuldners vorzunehmen. Die 
Erm~chtigung, solche Handlungen mit Recht6wirk­
. Slall1'keitvorziuntehmen, k.ann dem Vol1swecker 
vOn .Amts wegen oder a'llf Antr~ des Abg,aben­

. 6chu!1ooers erteiJt weroen. 

•. (4) In.$besond:ere kann der Vollst1recker vom 
F.i,nal12Jamt, falls. Gef.ahr im v.erzug,e i·st, ermäch­
tigt weI"den., die fälliog;e For.derun'g :aus einem der­
Girtigen beim iFmanzamt erlit;genden Papier ein­
zuziehen. Di.e oei.ng,ehen.den Seträ.ge sind beim 
Finanzamt zu hinrerlegen; das für die Repuhlik 
Österreich :an der Fooderung begründere Pfand:­
Il"echt erstreckt si.ch .aU!f diiese Forderungseingänge. 

_. (5) Wenn ,die EinkLa.gung der Farderu11<g zur 
Unterbrechung der V.erjährung odten- zur Ver­
meiJung sOnBtig.e.r Nachtei'1e nötig erscheint, . hat 
das%rirksgericht, in dessen Sprengel ,da<s d~e 
VoHstreck'llng .führende Rin.a.n1Jatnt iliegt, <alUf 
de'Ssen Antrag Zu d.i.esem Z'WlCck einen Kurator 
Zu ,bestellen. 

§ 68. (1) Das lPf.amdrecht, wdches durch die 
Pfändung ei·ne,r Geh.aksforderung ader einer an­
deren -in fornlawfenden Bezügen hostehenden For­
derun'g erworben wird, erstreckt sich auch .auf 
die na,eh der Pfändung fällig werdenden iBezüge, 
das .an einer v,emn.s1imeri Forderung erwirkte 
Pf,and'oocht auf Jie nach der ,Pfändung fä-lLig wer­
denden Zinsen. 

(2) DUJrch PfänJung eines Dierwteinkommens 
wird in!Slbesondere ,a'llch dasjeIl!~ge Ei:nJkommen ge­
troffen, wekhis ,der A:bgabenBchul,dner ~nlf-01ge 
ci'Ire!" Erhöhung seiner. Bezüge,tinfolge übertra­
gung.eiul.es n.euen Amtes, Versetzung in em.an.dle­
reIS Amt oder infollge Versetzung in den Ruhe­
stand erhält. Diese Bescimm'lllIllg findet Jedoch auf 
,den FM·l -der 1\.nderung des J)iensmerrn :keine An­
wendung. Sinkt .das DienBteinkommen unter ,den 
der V()l~bt1'Cckung unrer!i,eg,eDlden Berl1ag, el1reicht 
CIS .atber innerhalb von füDlf J.ahren wieder d~esen 
Betrog, ooer.stl"eckt sidt di.e Wirksamkeit Jos 
Pfa:ndrechte:s '3Juch l3:U1f ,die erhöhten Bezüge. 

§ 69. (1) W1r-d ZlU verschi:edenen Zeiten die 
Pfändung oor.\lellhen Forderung ;erwi.rkt, SO u,t für 
die Bel1.11teiL'Ui11ß derPriollität der hi.edurch erwor­
benenRe:chte bei ,Forderungen laus den im § 67 
beZieichneren P.apLeren der Zeltpunkt maßgebend, 
in: dem ,das Pa.pier vom VaLlstrecker in Verwah­
rilng geoommen oder die ~pätere Pfändung ,auf 
.dem bereitlS vorhandenen Pfä!ndungsprotokolle 
.angtlrnerkt wurde .. , 

, (2) In aUen übri,gen iFä-llen ;nidlJuet sidt die 
R.a.ngoronung.der Pf,andrechte na.ch ,dem Zeit­
punktJe, li:n 'welchem di.e zu~unsten der einzelnen 

. Fot,derun<gen erLa6senen Zahiungsverbot,e .an ,den 
Drittsmuldner oder bei Forderungen an die .. Re­

: pulJlik . O~terreich oder einen unter öffentlicher 
V erwalnmgs~ehen<ien FOildsandie' Behörde ge­
langt' sind, welche zur Anweisung d.erbetreffen­

,den Zahlung berufen ist. 

(3) Erfolgt di,e Besitznahme der &m Abs. (1) be­
zeichneten P.apjere glei,chzeitig zugunsten mehre­
rer Far.derungen ocLer :kommen mehrere Zoah­
lunglSveribote dem Dl1~ttJSchuldn~ ,am !11.äml~men 
T.a;ge ,w, so ~tehen ,die hiedurdtbegründeten 
pf,andrecht.e im R,aonge einan,der gleich. Bei Unzu­
länglichkeitdes ~epfändeten Aru;pruches sind so­
dann <Ilie 7JU volLstreckenden Fal'\derungen samt 
Nebeng,ebühren nach Verhältnis ihrer Gesamt­
beträ,ge zu tbeIiichtigen. 

§ 70. (l) Das 'F~na:nlzamt k3lrun dIem Dritlt­
schulIdtner auftr3l~en, '~ch Ibunnen V1i~ Tagen 
darüber zu erklären 

1. db IUJnd! Ü!l1IWleweit er :dlie !gepfändete FOllde­
frurug ,als betgriilnldet :atnJer kierunte UII1Jd Z alhl1utnlg 
zu l1eiisten ibereit sei,; 

2. oIb U!11Id ,"oml welch'en GegeI1llcilS,tungen se~ne 
Za:bllulligspflLcht alblhänJg.~ 'Sel; 

3. ,db U'l1!d! we1che Aoopruche a:n.dere Persomen 
31uf d~e gewHnlcLete For,derui1tg er,he:ben; 

4. Otbutn,cf wegen we:.eher A:l1!~prüche zugrutnsten 
:lInderer Gl'äulhi!ger:lln, ,der FlOlldefTtmg e:n Plhntd­
recht Ibes,tehe; 

5. ob und von welchem Gläubiger sowie bel 
weLchem Ger,i,chte I&e tg<w,fämtdtete FlOrderUUllg cin­
gek:31gt ;sei. 

(2) Der Dr.ittschu1d'ner haftet .fü,r ,den Schaden, 
der iaUlS einer Verweigerung der Erklärung oowie 
laus einer wissentEch 'Ull'wahren odter unvol1stä:n­
oogenEr'kläl1U1l1tg entsteiht. Dles list i!hm bei Zu­
stellungde~ Auftmgesbe!kannt zu geben. 

(3) D.ie für .den Dn:'tts;chu:~dnter m~tdler Ahg,abe 
der Erlklä:rull'g verlbwndenen K'osten snd emst­
we:i:len VOtIl der RepUlblilk ös.terre:.ch zu tr3lgen. 
Site gelten ah KOISlt,en IdleS V clt'streck'u;IlJgs've:r-
fahr·ens. . 

(4) D:e vorstethenden &stimmU'l1lgen firuden bei 
V{)1il'Sltre~Uintg auf FOtl1deruIlJg,en, welche d.e.m 
Abgabenschuldner gegen die Republik österreich 
oder einen unter röff.entlicher Verwalt'llng stehen­
den Fonds zustehen, keine Anwendung. 

übe r w eis u n g. 

§ 71. (1) pie Ig'epfä.llldiete Ge1difordenul1tg ist d-:r 
RewwbIJ:k ös,terrcich :n:aoch Maßg,a:be ,des rur 'Sie 
begrÜtntdet,en Pfa:hJdrechuesUinter Bedacht.ll!:lIhme 
mf § 73 zur Eimlzicltu,rug lJU Ütbenweisen.W enn 
an den D111ttsrchrul1dtner e~n Aflliftl131g im S~nne des 
§ 70 ellgmg, ist mit ,dler Otberwa:lSlUJnlg bi'S zum 
AbiLaulfe ,der Äußerungsfroist zu w,arten . 

(2) Grundet s~ch ,dii,e ForderullJg 3Iwf em druich 
LnelioSISament ühertra:g!b.31res P'aplier OIder :ist sonst 
der,en Geltendmadl-Ung an .den Besitz.des üher 
dI~FOO1del1Ull1lg ifrrichteten Paipiel's ,gebunden, so 
ist die überrweislUJIllg JlJU:r ~Iffi Gesaiffitbetr3lge der 
~pf~ndleten For.cl:er'li!Illg zulässrug. Dass.eu'be gilt, 
we1lil1 .di:el~fä.rudet/e lFol1d1er.ulllJg ,a'lJS la.tlIdiellen 
GrüllldJen .i1Ili A'nBehUl1tgder" ÜbertratgUlrug oder 
Gc1tendmaoch'Wllg mimt ,tei]bar ;ist. 
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(3) Di~ Ülberweiwng gesch:e!ht .dUl'ch Zll!SteiHUllig (3)' Elne vom AlbgaJbensdwJdn.er.· voogMom-
d;es üherweisuIllg\900&cheides <1In den Dri~tschuM-· mene AJbtrerurtg der Ü1rer.wiesenen·· FOMifI1'!Ulng 
ner, ibei Fordel'1ungen ,allJ!S ~ndb5lSablen Papieren ist auf d.i~ durch die überweisungbegründeteri, 
alber, S'OIWie !hei FOl1dierUJllIgen, deren Ge1tend- Befugnllisseder Repuihlilk ÖStelireidlOOJd' imbe­
machu.ng SOl1JSt a.n den Besitz des über .die FOl1de~ sOtIlld~re:liulf ,deren Recht, &ie Leistiunlg ,des Foroe .. 
mllIllg er,r~chteten Papieres gebunden ~t, d'U,rch 11U:nJgSJgeIgellJSit:lil1ldeszu ,begeihrert, oIIme E:a1d1uß. ' 
übe:r>gahe ,des mit der erforderLichen schriftlichen '(4) nur,ch ,diioe Zaih:l1lllIllg ,des Dr1ttSChulooers wira 
Ülbernragrwnlgser1ki1~runlg vel1S.ehelllen P:lip;eres. die FOIldlenu:nlg hi'S ZIU'r HöIhe ,desnadt MaSgaJb.e 
Diese ÜIb.er,tragUIlf;;S>erildärllJ!1Jg ist vom F;n3.!nz:liffit des Pfandrechtes gebührenden Betrages getilgt. 
Order ~nl dessen Au'ftr:lig VIQllll VaLlstnecker ,a:bzu-' (5) Der Driittschul!.cllner 'W'irJnlilch Verlhähnis 
geiben. der von ihm an ·den überweisungsgläubißer ge-

(4) Der AlbgiaJbenschUlldner'lh3.Jt &e z·ur Gelte11ld- leisteten Zahlung von ,seiner Verbindlichkeit be­
machllJ!1Jgder Ü1hel"'W:~senen FOl1dJeI"U!lJ,g .niÖtli'gen freit. 
A'uskün!fte ;zu ertehlen Ulnd ,dEe Ülber .di~ FOl"lde- (6) Die d'ffil Dri1:tschuilidJner erteilten Za:h.lurtgs-
runlg vOMandenen Urkunden herauSZIUgeben. bes,täcirg!\ln~en JJ.alben dieoseIlb.e WirkUlIllg, :!ils we!1Jll 

§ 72 () W· 'cl' d!' E" h ü1b' . I sie ~om AJbgatbe.ru;dt;uJJdlner sdbst auslgeg3.Jnßen 
• 1 lfl':e ,zur 1l11.Zlof> IUn'!; er'W'lesene " 

F ·1.- ch d P . A W3lren. Ol'UJt:ru'Ilig ,au yo.n:lin eren el'Sünen lill n-
spruch genommen, $10 ust lder Dr~tt'S,chu1dner be- § 74. (1) Die RepulbJ:ük österrcich,c±i.e dl:e ü'ber­
fugt und ,auf Beß'ehr,en ,eines überwei9\mg,S1g1ä'ulbi~ wtiesene FoOllderungeinklagt, hat 'dem AlbgaJben­
gers verpflichtet, ,den Betr:ag der Forde·rung samt . S;chul:dner, . w,enn ·dessen W oIhnoOr:t ble,kan'l1It urud 
NeibengelbühJ'1en n;ach Maßgalbe ihorer Fä!l1ilgkeit im I.n1lanide IbdiJrudlIüd:t ist, geriichtWidi. den Strei,t 
zugU'1l~ten einer di,elSer Pers,onen bcim Excekuttiol15- zu vel"kü:l1Jden. 
gerirut unt,er .Bedadltnahme auf § 80, Ahs. (6), (2) D~ Verzölg;erUJlig ,dler HeitrelJUil1.g eimer zur 
in ErmanlgelUil1'g eines sO':d1en bei Gerid1.t zu ,Ei117liehung üb.e-l"mesenen For,deruilig sowie.dlie 
hinterlegen {§ 1425 a. b. G. B.). U11t'e.rl~sUll1g der StneittveIikündEgung mach,t den 

(2) Fai11.s wegen BezalhllUlIlIg ,der FOl1deruil1lg g·elgen Ülbe11We':'slulnrgtsJg:~äulb[.ger, dem die FüroerlUnlg 
den Dr!i'ttl5.chUlkllne;r Klalß'en :mhäng1g gemacht überwies,en WlUroe, für aU~n dem Abßabem,Chu'lcl­
wUllden, ka:nill ,diieoser IniaJch Bewirtkunlg des ErJ.:liges ner sowie den <übrigen. auf .dieseLbe . Forderung 
be:im Prto:zeßgerilehte !brela,n1tragen, a'us dem Rechts- Vollstreckung führenden Gläubigern dadur~ ver-
Sltreite eillJtlla:s,sen zu 'Wel1den. ursachten Schaden haftbar. 

§ 73. (1) Die Obe11We1s'UIl1lg zur EiIIl!z1eJhu'1llg er- IV. Ab 5 chn in. 
mädüigt d:ie Repulb.lik OS'tterreich, name!11S delS VoOllstreckung auf Anspruche auf Herausgabe 
AlbgaibenschuLdners vüm Dri,ttschur1dner ,diie Ent-
ri,chmln,g ,d~s im Ü1berwlelisungs:bes,che~d bezeich- und Leistung beweglicher körperlicher Sachen; 
l1Jetcn Betrarges ,nach M .. ßg.abe ,deos Recht'Slbet>tanld:es P f ä n cl u n: g. 
~r Ige~!äI.nJdle~en rFol1dJeru.n'g I\111Jd ,des, llir;tr:i;ttes I § 75. (1) Die Pfändung von Al1Ispr.üche'n des' 
~,~rF~rgkelt zu 'I:egehren,den El1ltnt~. d:~r Abg,a:benschuIdners, wdch,e die Herau~g'abe und" 
Fal'lligikellt ~Ul'~ Bi~a:hniu'llig oOder K:uIlIdi- Leistung beweglicher körperlicher Sachen zum 
~g heribeiltZutt,uihren, G'Ae Z!U'r Er!h:aIltUlIllg U11Jd GegerusttandJe haben et'IfolO't oomd Vorschrif-
AurubUll1'g Idtes FOl1d.e.runlgsrech'tes notweiliailg<en ten der §§ 65 b1s' 67. b en . 
PräseilitattilOn.en Protesterhebung,en Notifikia- A f .3.:'. • V 1b ck ' chr.i' 
tionen und so~tig.en .Handlungen v~rzunehmen, h b(2) ~'~ yw.e chw,eflterend' o§§' t

6
,r:ge er 'Il1l1:gSlS, ~:e 

Z hl B f ' d' d b b eh a' en Uile on;, rl ten ' er n. unter DC-a ung zur e ne 19ung es A ga enanspru es "ck 'eh ' cL f J 00 B . . 
und in Anrechnung auf denseIhen in Empfang zu ru '~ß '~U1lJg':t 0 'ge fi.e~ estillllmuntgen smn~ 
nelhmen, Idlie .n;;lcht rechtlzei,cig 'I1il1,dJ oJi(1nlU'firg's- gema e nwen ung zu n ·eo .. 

mäßig hc;r;ahlte Forderung 'gteIg,en den Drntt- Bei t r oe i h'll:n g •. 
schUllldner in Vertre:t;;ulnlg ,des Albg.albenls,churtdJners 
ein'zukla;gen :u:nd ,das für dllie überwiesene FOl'de- § 76. (1) Wur.de ein Anspruch auf Herl<tus.g.abe 
rung hegründete Pf,andr,echt geltend zu machen. oder Leimung vonbewegJ.imen· korperEchen 
D~r Oberwei.sungslbes,cheid ermä,chcilg.t jedoch die Sa:chen z,ur Einziehung . überwltesen; soo hat der 
RepubLik öster,reich nucht, atU!f Rechnung .des Dr~ttschuMl1ler n,achFätll1.gtkeitdes Anspruches 
ArhgalbenschUl1dners über ,diie ZlUtr Einxiehung die Sache dem Yorlstneck.er her<liUJSZugeben. 
ülberwiesene For,derunlg VCl1g1ekhe zu s,chIießen, (2) Auf .die. Verwertung der ß\Ck19retenSache 
dJem Drittschul:,cLner slfliure Schurlid zu erl'a!Ssen oder finden die BerstUnmungen über :de;ll Verk,a~f. g~­
die Ents,che!;,dIung ü1ber ·den Rechtslbesoanld' der pfändeter hewegdricher S~n AIlIWen,dung.· 
FOl'derung Schi~richtern ZJU übertragen. (3) Für die VerweooungdesVerkau(serlöses 

(2) :Eill1we11l00nlgen, well,che :ws ,eLen 2'JWi~cheo der g.ilt· § 51 sinngemäß.' , 
Repulb\1iik österreich Uil1Id Idlem Dri,ttschul1diner be- .(4) § 72 g:i.Jt a.uch an beiliß ~uf'Ainsiprü<:he au:f 
stehenden rechtl!idten Bez1eihOOgen en'tSpritnJgen, Hemusg.a:be und Leistung lbew~<he.r· kör,per-
könrl1len dler Kla,ge rtr:chten~gegen.ges;teLl.t, wenden. lime:r Samen.. . . 

".> .",", 
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I . AuslS eh Lu ß von Re c h t sm 1t teIn. kau~serlö'ses durch dJa.s Geflleht auf Anmelden zu 
. be.rüchi<:htigen. Das ;F,inan~amt hat einen Ver-

§ 77. (1) ,lBinRechtsmituel~tUllJStattJhaft gegen kaulfserlös ~u Ge6chtzu erlegen, wenn ,a:n dem 
BesCheide, mldllt! verkauften Ge~en~lla:n.d ein @erochtliches Pfand­
. 1. dem Abgabensehuldner naehder Pfän- recht begrünldet wa'r; :rure Verllcilung obliegt ,dem 
dung ·die Verfügung über das gepfändete Ger'ch 

1 t,e. 
Recht uhdda:S für die gepfändene Forderung be- (4) Di,e näheren 1Be.st~mmungen zu ,den Ahs. (1) 
stdllle Pfand imversagen [§ 65, Abs. {I) und (5)]; bis (3) werden durch Verordnurug getroffen. 

2 .. dem Dri'ttschu.1dner die Ahglabe einer Er- . 
klärung nach § 70 auftragen. 11. Ab s c h n i t t. 
, (2) In hellreff der HeschJ.ÜlSse, durch welche d/i,e 
Verwahrung' von Geg,enst inden angeordnet oder 
ein Verw.ahner ,emaniIt wiJ:'\d, gdten ,dille iBestim­
murugen ,des § 52. 

11. TEIL. 

Sicherung. 

§ 78. (1) Auf Grund eines Sicherste'llungsauf­
trages [§ 16 de~ Bundesß\OOetzes vom 

1949, B. G. BI. NI". , üher die Vor-
aUiS5etzung,en .der Einhebung von Ahgalben (Ab­
gabeneinhebungs:gooetz - Ahg. E. G.)] kann zur 
Sjch,er'll'l1ig von Abg,aJben und AJ!~g,aJbelliStl1af,en 
6man vor Eintr,itt ·cLer ltechtsknaft oder vo.r Ab­
lauf der für die Lejgtung bestimmten Frist die 
Vornahme von V olIstfleckunglS.hand1ungen Qnge­
o!'dnet werden. 

(2) Zur Sicherung. kann nur die Pfändlmg und 
Vet'lW1a.hrung bewegJ1icher körperlicher Sachen und 
die Pfändung grundbÜcherlich nicht sichergestell­
ter Geldfor-derungen und von Ansprüchen auf 
Herausgabe und Leistung beweglicher körperlicher 
Sachen vorgenommen we.t"den. 

(!l) Im übrigen swnd ,die Bestimmun~n des 
1. Teiles sinngemäß alillZuwe.rud:en. n~s Bundies­
mini&terium für F;imJanz.en k.amn hinsichtlich der 
Gebi1hl"en un:d Kmten IdeS ' SichersteUungsver­
fahocnsvon den GrunocLsätzen .des§ 2,6 klib­
weimende A'llJOrdn,ungJen über die Vorau,,­
setzungen ,des Eintr~ttes der ZahluD.lg'spflich-r 
treffen. 

III. TEIL. 
Zusammentreffen einerfinanzbehördlichen mit 

einer gerichtlichen V ollsueckung. 

I. Abschnitt. , 
Vollstreckung auf bewegliche körperliche Sachen. 

§79. (1). Die Pfä:rudlwng erfolgt ,&ur,eh odalS 
'Pinlanzamt oder das Geri,cht glet~ennt nach den 
hiefür 'geltenden Vons,chJ:'\iften. 

(2) Das Bnati~affi't hat von der Zustellung des 
~id1dichen· Versbei'gerungsedihes öder eines klin­
deren, eine bestimmte Verwertunglsart anordnen­
den gerichtJ.ichen B.oomlulSSeS .an das Verwertungs­
·.I'le.t"fahren,' sow,eit es die gleichen SQmen erfQßt. 
dem Geri<ht zu überkssen.·· 

; .. (3) Finanzbehör&lidte pfandrech'te·.sind in ·dem 
im finatU1behörd1imen V ollstneckungsv,er.vaw-en 
begründeten Rang bci der Verwendung desNer~ 

Vollstreckung auf grundbücherlich nicht sicher· 
gestellte Geldforderungen und auf Ansprüche auf 
Herausgabe und Leistung beweglicher köfper~ 

licher Sachen. 

§ . 80. (1) Die Hfärudung erfolgt IdiUI'Ch ,das 
Finanz,amt odier dias Gelri,cht g,etrennt ntach den 
hiefür geltenden Vorschriften. 

(2) InsOWleit ,eine iFa'l'der:ung Zur Einziehung 
einem Gläubiger überw~e6en wur.de, ~St ,eine 
neuerliche Üiherw6sung lan eionenander,en Gläu­
biger unstatthaft. 

(3) JecLer GläubigleI", f,ür den die Forderung ge­
pfändet I~, ka!nn ,auf ~,eine KO&ten einem Rechts­
st:rcit· .des überwcisungsgläli~g,ers gegen den 
Drittschuldner als Nebenintervement beitreten. 
Die Entscheidung, welche in diesem ltechtsstreit 
über ,die in der Klage geltend gemachte Forde­
rung gefällt wird, ist für und gegen sämtliche 
Gläubiger wirksam, zu deren Gunsten die Pfän­
dung .derForderung erfolgt. 

(4) Im Falle der Ver2JÖgerung ,eller Beitlreibung 
kann überclliles j<edier andere M1lf di,egdbe Forde­
ll"ungExekution' führende Gläubiger den Antmg 
6tdJen, ,daß die übeflwe.isungder Forderung Qn 
den !Säum~gen Gläu'bi'g,er Quflgehoben und hehufs 
Einzuehung ,der ~pfändeten Forde~ung vom 
Exekucion,s'ge:richre ein K Ul1a:tor belsoelh werde. 
Vor der En1tscheidung üher einen solchen Antra;g 
ist ,der het'r,eihende Gläuibiger ein.zuvemehmen., 
dem dLe ,Fo~dJerung überw1esen wurcLe. . 

(5) Von Amts Wleigen· 'oder a:U1f Antr:llg ka,nn 
ZJur Bmzi.ehulnlg. der FOl1derUiIllg ein l(umtor vom 
Exekucionsg,el1ichte hC6teLlt werden, wenn dieseLbe 
Fondel1U11ig nach T eil1heträgen vers;chiedenen G:äu­
Ib~gern. zur Binlz'Lehu!lig ÜlberWl:esen wiJ1d urud i,ch 
d~ese über die 'Bestdliwnlg ein;es gemeinsamen Be­
voll\lmächtigtoeIl rocht e::nilgen. Das w,;:üere Ver­
fahren bestimmt sich !1lJach § 315 E. O. 

(6) Erl1Cigt der Dri!trsch'uMner dien Betr(llg ZJU 

Gericht {§ 307 E.O.), 00 sInd fin,anzbehördEch,e . 
pf,andrechte in ,dem im fimtnlzhehö,rdhlchen V,ol1-
streckungSIverfahren hegJ:'\ünaeten Rang bei der 
Yertd.unJg d'Ul1'\ch ,d:lls Gerl,chtaulf Anme1.denzu 
herücksi91,tligen. 

§ 81. WUl'lde :gemäß § 76 .elline IMlldJen VoLl­
strecker: hera.us;gegebene hewegEche körperLiche 
&ache verowertet, 00 dmd:et § 79, Abis. (2) und (3), 
Anwendung. . 

§ 82. Die n,ähet'len Bestimmungen ,zu den. §§80 
und 81 werden .dJurch Verol"dizrurug 'getroffen. 
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IV. TEIL. 

Vollstreckung und Sicherung der nicht durch 
Finanzämter eingehobenen Landes- und Ge­

meindeabgaben. 

§ 83. (1) Für ,d:ie V()~~Sltreckulll§Ul1!d S~cheruTI'g 
,der Ahg.aben oder Lä:nder, der Statdt W.ien, der' 
Gemeindeverbänrde und ,dler Gemeinden, dioe ·durch 
eigoente Orglamc odi~e:r KörpeI'5chatf1le11l ei:ngehoben 
wer,den, UI11d für ,da:s ,zusammentreff.en .der zu­
gunsren die;;er Athg,aben geführ'tlen Vol:1stredmmgen 
mit gerichi1ichen VolJistreclrungen si,ndJ ,dli.e Vor­
~d];riof!l:en des I. .bis In. Telibes ,di(!SJes Haupt­
stückes lSinngpnäßa:ruzuwenden. 

(2) Es .gelteili hiebei .ave foLgenden Ahweidmn,gen: 
1. Betl'e:ihenJde.r Gläubiger äst die albga:benbe­

rechti!g'te .Kölipers,cha.ft. 
2. Vo1JlS1treck1lJl1!g:shehöl'de i:s>t ,die i11Jaclt ,den he­

sonderen Vopschriften mit: der Vol!.streckung be­
-traute Behör.de; sVe kamn di,e Bezirks:verwalrung:s~ 
behörde /Um die DUl'chführu,ng der Vo116treckung 
erslUchen. 

3. Di,e in Z. 2 bezei:chneue Behöl1de h:att d~e 
AlUfglaJben zu besorg·en, die lI1a.ch dem I. his 
IU. Teil die&eos Haup~s.tüdms ,denF~l1anJzämtern 
obliegen. Volhtreckurugshehör;de zweiter In6tJatnz 
·~t die ·der Vollstredmngsbehör,de (Z. 2) im In­
sta:n:zenzlU'g vorig'esetzote ß,ehörde. 

4. Die in § 79, Ab~. {2)~ dte:m F1tta.n;ZiaIDt lauf­
et"legte Verpflidwung, ,eJia,s V'eI1wertungwerfahren 
!dem Gerid1lt zu üherJassen" tl'lifft die ,in Z. 2 
hezeichn.ete Volls.tl'1eckJungsibehöl'lde. Ist .ooes ni.cht 
Me Bez;il'1ksverWlalmn81~behörde, 00 hat dw&e dve 
Volktr.eckungislbehör.de UIIlv.er.zügl,ich wegen über­
kgsung ,des V oe~l'ltum'gsrverflahreiIJJsan :das Gericht 
zu vel'1stä:ndi g'el!1J. 

5. A'ls ExekutionSititellrommen lI1ebem, den iIn 
§ 4 g,enannten Rücks,tlan,dl.lla:Uisw,eis:en au.ch noch 
ZahlU!l1@51auf'träoge run Betmcht, >die m1t der Bestä­
ttgU11ig der VoUstreckblaI'keit versehen sind. 

6. Diezu,gUll1:~ten mehrerer Ahga'beng:äubi,ger 
[Aoo. (1)] bei .der. ,g,leichen Vo1:lSltreckUll1gshand­
lrung begriinldrenen Pfandrechte steh.en im Rlang 
einan,cter gldch. Die !KQS,ne.n der Ve·rwahrung sind 
VQn Ia.llen Abglaoorl'glläuhiogem nach dem V,erhält-
11Ji:s ihrer volLstreck,lbaren AbglaiI>enfol'lcterungen zu 
tr3.lg·en.. Ein V erk:a.u:f~erlös iJSIt mch dein Rang der 
PfanJdrechte zu v.erwendle.n.. ' 

IH. HAUPTSTOCK. 
Zusammentreffen mehrerer nichtgerichtlicher 

Vollstreckungen. 
I. T!EIL. 

Allgemeine Grundsätze. 

§ 84. Trifft cine finamJzbehöl'ldi1i,che Vo1:l­
s,treckUll1lg :im Sinlll o,eg I. IUl\1d 11. TeiJle!s des 11. 
. HQ.up'tlSitücke.s mit emer a.ooeren rui.d1ltgel'11cht­
liebem Volil:stredwng ZUlI1ammen, SO gelten die fol­
genden Bestinmw:ngen. . 

21 

H. TEIL., 

Vollstreckung auf bewegliche körperliche Sachen. 

§ 85. (1) Die Pfändl1lJl1!g erto~gt durch das 
gimJ3.IIl'Zamt oder .die andere ruid1ltgerid1lt1iche Voll­
:streckulI1Iglsbethöl'ldre 'getrennt n.ach .den hiclür gel­
tenden VOrlSchniften. 

(2) Soweit ,dals Fma.nJZamt und ,diie ,a.ndere Voll­
s.treckunglshehöl'lde [A'blSl. '(1) ] niicht reim: a:ndere 
Ver:e:inbaI1ung treff,en, führt jene VobliS'tl'1eckung's­
behörde ,die V,erwertl\ling ,dtu.rch, ,die das Venwer­
tum'g's,ve'l'f,ahl'etn !aLs ,el'lste angOO1'ldnet h:a.t. 

(3) Bei der Verwendung des V.erkaufserlöses 
durch ,dias FmaarlJatmt [.die am·der.e VoilLstreckUillogs~ 
bethör.de, Ahs. 1(1)] sind ,di,e PBan,d:l'edltJe m ldem 
im Vol1sltreckuJlIgsVieriiaihr,en ibegll'Ündeteili Ratllog zu 
'berückStichtilgen. 

{4) Die lI1i.i1heren LBestillllmUll1Ig:en, zu den Albs. (1) 
Ibis (3) wer,den. dUirch VerordinlUlI1,g getroffen. 

UL TtEIIL. 

Vollstreckung auf grundbücherlich nicht sicher­
gestellte Geldforderungen und auf Ansprüdle 
auf Herausgabe und Leistung beweglicher körper-

licher Sachen. 

§ 86. (1) Die Bf.ä.ndull1lg el'1fo:1gt durch ,d!a;s 
Finanzamt oder .a:e andere VolliStreckun'glSoohörde 
[§ 85, Abs. (1)] getrennt nach den hiefü,r gelten­
den VOT6chriften. 

(2) Insoweit e:ne FOl'lderung ZUir E~n~clJu'lllg 
e~nlMl G:ämbi'ger Ülbel'lWies·en WUll'lde, ü·st e:lne 
n·eu~l'l:iche überwe~SI\lng lan .einen .anderen Gläu'hi­
ger unlS;tatr:haft. 

(3) Die näheren Bes:tllimmurugen zu .den Abs. (1) 
UInId (2) wel'den .durch Vel'lord:nurug ,getroffen. 

IV. HAUPTSrüCK. 
. Übergangs- und Schluß bestimmungen •. 
§ 87. Die Verwertung steuerpflich"iger Erzeug­

nisse und zollpflichtiger Waren, die für eine Ab­
gaben:schuld (für den Zoll) ha.ften, hat unter 
sinngemäßer Anwendung .der Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes über ·die Verwertung gepfändeter 
beweglicher körperlicher Sachen zu erfolgen. 
§ 90, Abs. (2), des Zollgesetzes bleibt unberührt. 

§ 88. Die im Zeitpunkt des Wirksamkeits­
Ibegi,nnes dieses B.Ulnideslgesettet:;; ianlhämig1::gen V oi}'1:.. 
streckUliligsvel'lfaihren smd! nach .den V orschrilften· 
d:ioeses (ßurudles'gesetzeos weiter zu tf.ülhreaJ.. . 

§ 89. (1) Mit dem Wirk'Samkeitsbeginn dü.~oos 
Bundesge·setzes werden aufgehoben 

1. die nach dem 13. März 19~8 eingeführten 
rei,chsrechtllJichen VOr1&chr~ften ülberdias Ver­
fahren zur Einhri,ngung und Sicherung von Ah­
g~ben, iJI1ISIbesondere .. . 

a) die. §§ 325 bis 381 ·der Abgabenordnung 
vom 22. Mai 1931, Deutslches R.G: . .Bl. I 
S. 161; . . 
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h) dee' VerondlIllUtnig ülber .dlie Kosten dies 
MaJhilL- .wna ZW.a!IlJgsVJerttaihren'S na.ch ,der 
Reich~albgatberr01XIu1UJIlig vom 21. ApriJ.t 923, 
DeutlSiches R. G. BI. I S. 259, ~nder ,cL'urch 
Aroiikell XVI, § 2, .d.er Z we1ten Steuernot­
verondruurug vom 19. Dezem/ber 1923, 
Deuts,ches R. G. BiL I S. 1205, unldl drurch 
die Verordnungen vom 22. November 1924, 
Deuts,ches R. G. ßi!. I S. 755, vüm 5. No­
vemlher 1925, Deut~ches R. G. BI-. I S. 387, 
und vom 12. Juli 1941, Deutsches R. G. BI. 
IS.385, !geäncLerten iFia6sung; 

c) die Beitreihungsordnung vom 23. Juni 
1923, Reichsmin:iSlteria'lhlatt S. 595. 

d) die Geschäf.t:sanweisung für die VOllzle­
hUl1@llbe .. mten ,der Reichs,fin:aInlZverw~lDunlg 
vom 31. Okudber 1932, Retchsmicistenia1-
hl'altt S. 696. 

2. die ltandesTICchdichen Vorschrif.ten, die bd 
den durch ,eigene Organe der Länd.er, der Stadt 
Wien, der GemeincLeverbände und der Gemeinden 
eingehoberuen Ab&aben ,dieser Körperslchaften 

das bei ,der EintbringiUng und Sichenung einzu­
ha;Itende Verfahren regd,n. 

(2) Soweit ·d:e ·das Atb~ .. benstrafverfa.hren 
,regelnden Vorschriften der Abgahenoronung auf 
Bestimmungen Bezu,g nehmen, ·die gemäß Ahs. (1), 
Z. 1, ,aufgehoben wer.den, sind die :!In deren Stelle 
trete·nden Bestimmungen dieses Bundes:gesetze6 
künfügauch ~m A:bgabenstrafverf,ahren anzu­
wenden. 

§ 90. (1) Der ü.itpunkt des InkraEttreten"der 
§§ 1 his 89 ,dieses Bundesgesetzes wird durch 
Verordnung des Bundesmini,~teriums .für Finanzen 
bes:timmt. 

(2) Die :Durch:führungsvorslChriften können 
von dem der Kundmachung die'ses Bundesgesetzes 
folgenden Tag an er1as~n werden.; sie treten 
frühestens in dem gemäß Abs. {1} durch Ver­
ordnung zu bestimmenden Zei!tpunkt in Kraft. 

§ 91. Mit der Voll ziehung dH:S.es Bundes­
gesetzes ist das Bunde'Smin.is~eri1m für Pinan'zen 
im Eim,v,ernehmen mit den Bund.esminisoerien für 
Inneres und für Justiz betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Allgemeines. lichen Maßnahme gemacht werden, da die Aus­
arbeitung eines die Abgabenordnung a1s Ganzes 

Für die Einbringung der Abgaben des Bundes, ersetzenden östel'reichischen Abgabenverfahrens­
der Länder und der Gemeinden und für das von gesetzes noch eine gewisse Zeit erfordern wira. 
den Abgabenbehörden hei der ißinbringung zu ~,ei der gesetzlichen Neuregdwng ,der Ahgahen­
beobachtende Verfahren galten bis zur Besetzung einbr;ing.ung erschien es zweckmäßig, die Vür-. 
österreich·s einige in den Abgabengesetzen ver- schriften über .die VoraussetZiungen der Abgaben­
streut enthaltene Anordnungen. Zu der in Artl- einbrj.ngung wie Fälligkeit, Vo1l6tred~lbarkeit usw. 
kel II, Abs. 1(5), des Einführung",gesetzes zu den vori den Vonschr;;ften zu t'rennen, die das ·bei der 
V'e·rw.altunglSverfahrensge~Zien vom 21. Juli EinJbringurugzm beobachtende Verfahren zum 
1925, B. G. Bi. Nr. 273, in AUS6icht ges'ücllten GegenstanJd haben. Für dielSe Trenoohg w.ar die 
einheit'lichen ~gelung des V.erfahren" :in Ab- Erwägung maßgebend, daß die Vorausrsetzungen 
gahensachen, .dtle ,auch die Abg, .. benei1nlbningung der Abg;aheneinbl"'ing1ung n:Ulr Be:angedes Ah­
mitumfaßt hätue, is,t es nicht gekommen. Sta.tt ga'ben:rechres herühr,en, während den VOl1schriften 
des·sen hat ern ,Erlaß·<k, Bu,nclesmin:6'ÜCriums für über das Ein'br;ingung6verf,ahren eine über den 
F·in1anzen, die sogenannte Einbringunrgsvorschrift, Bereich der Abgalbenverwaltung mllJausgreifende 
Fin.Min.VO.-Hl,a'tlt Nr. 129/1936, Anol"'dnunrgen Be.deutung lJUkommt. Nach dem VerwaltungiS­
für ,die EinJbringunrg von Ahg·aiben und für das vo:16ueckun>g1s.gesetz vom Jahr 1925 ",in.d näml,jch 
hiehei einzuhaltende V'erf,ahQ'en ·getroff.en, die die GeL&:ei!~tungen im Bereich deQ' allgemeinen 
6ich jedoch .nur auf die BundesaJbga'ben und die Verw,a~t'un'g nach den für die di·rekten Süetuern 
von den F.i:nanzämvern ci11lgehobenen Afbgaben geltencLen Vorschriften einz.ubringen. Eine Zu­
der Länder und Gemeinden bezogen haben. Bald sammen:f,a6sung d::eser Vorsch·riften ist birsher i,n 
nach der Besetzung Österreichs sind durch Ein- der österreichischen Gesetzgebung nicht erfolgt. 
führung der Abgabenordnung reichs rechtliche I Nunmehr wir.d eine Novene zum Verwalt'Ung.s­
Vorschriften .über das abgabenbehö.rdliche Ein- 'Vollstreckunlg.sgesetz, ,die den Gege:nstan:d einer 
hringungsverfa.hren in Kraft .gesetzt worden. Sie besonderen Regierungsvorlage bildet, bestimmen, 
gelten auch heute noch, bedürfen aber einer Neu- daß die GeLcLleis.tun.gen im ffier·eich drcr allgemeinen 
regelung, da sie in vielen Belangen den Bedürf- Verwaltun'" nach den Vorschriften der ne.uen 
nissen des österreidlischen Rechtslebens nicht ent- Abgabenex.~kutionsordnung einzuhringen sind. 
sprechen. :Die Neuregelung ~St vordringlich; sIe Da sich dieSle Vorsch:ri:fu'll. soWeit als möglich an 
muß zum Gegenstand einer besonderen gesetz- die Vorschriften der das gerich.DJ.idle Einbringungs-
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verfahren regelnden Exekutionsordnun:g anlehnen, 
wir.d künftig im Ges.amthereich der Verwaltung 
und Rechtspflege einheitlichC6 Vo1l6t1reckungs­
verfahrenlSrecht gelten und damit ein bedeutslamer 
Schritt zur Vereinheitlichung de'r österreichischen 
Rechtsordfllung getan sein. 

Die ·heiden Ges.etze sol~'en 6owohl für die 
Hundesahga'ben a~s fü,r die Landes- und Gemeind·e­
abgaben gelten. Sie grerfen also über den Beroeich 
de'r Bun,des;verwaltung hinaus !Und heab6ichtigen 
auch die Relgelung eine;; in die Zu~tändrgkeit der 
Landesge~etz,gehung faUenden Gebi,etes. Die 
Berechti'g'Ung der Brundesgesetzgebungl zu einer 
solChen Anordnung ergilbt· sich aus Artikel 11, 
Ahs. (2), letz~er Satz, des Brundes-Verfassungs­
gesetZes ,in der Fas.sung von 1929. Diese Bestim­
mung sieht bundesrechtEche Regelung des Ver­
wa1t:ungsver.fahrenLS auch in AI1!glf:1egenheiten vor, 
in denen die Gesetzgebung den Ländem zusteht, 
soweit ein Bedürfnis nach einhe;.tli,chen Vor­
schriften a'Ls vorhanden erachtet wird. Diese 
VQrausset:nung trifft für .das Ahgabenv-edahrell 
und für die einen Teil dies,e;s, Vel'f,ahl'ens bildende 
Ahg1abenein!bringung zu. 

I. Abgabeneinhebungsgesetz. 

23 

§ 1 regdt den Anwendungsbereich des Ab­
gabene~nhebungS<gCISet:zes. Es 1S0H, wie hereitlS äm 
allgemeinen Teil der erläutemden(~merkunge!J 
ausgenoort . worden ist, die Voraussetzungen der 
Ein:bringung der Abgaben des Bundes, der Länder. 
der Stadt Wien, der Gemei.ndeJVerbände und der 
Gemeinden regeln, und zwar ohne RJÜcksi.ch.t 
darauf, ob diese Ahga'ben durch Organe der 
Bundesfin:anlZ'verwaltung oder dunh e1ilgene Organe 
der genannten Körperschaften eingehoben wenden. 
Zu den Abgaben des Bundes 'gehören auch die 
ZöHe, die rglCmäß § 90, A!bs. (1), des ZolLgesetzes 
vom 10. }luni 1920, St. G. BI. Nr. 250 [wieder ;n 
Geltung gesetzt durch § 1, Abs. (I), Z. 1, des 
Zollüherleitungsgesetzes vom 18. Juni 1946, B. G. 
BI. Nr. 127] in dci' für öfklllt:J.iehe Abgaben vor-, 
geschriebenen An einzubringen ,sind. Alo Ahgaben 
der Länder uflld Gemein.den kommen in Betracht: 
a) die in § 9 des FinlallzaUls'glerchslgoesetUIS 1948, 
B. G. BU. Nr. 46, aufgezählten ausschließlichen 
Landes- und Gemeindeabgaben; b) die gemäß 
§ 10, Ab6. (3), de;; Finanzausgleichsigesetzes 1948 
auf Grund e:nes Beschlusses der Gemeinde­
vertretung einrgJehobenen Gemeindeabgaben, ins­
besondere die Gebühren für die Benützung VQn 
Gemeincleeinrichwngen und -anlagen, ·die für 
Zwecke der öff,enoliehen Verwaltung betrieben 
wer,d.en, wie zum Beispiel w.aIS~er,b.ezUigsgebühren, 

Das BundelSgesletz über die VOl1au6'setzungen Kan.a1räumun,g~g.ebühren, Hauskehrichtahflllhr-
de'r Ernihebung der öffentlichen Ahg.ahen soll gebühren, Kanalcinmündungsgebühren, FriedhQf­
fesMdlen, welche Merkmale erfüllt sein mÜ56en, gebühren, Marktgelbühr,en, Schlachthofgebühren 
um ein Verfahren zur Einhl'ingung (VoUstrek- usw; e) ,alle lSonstigen Land,es- und Gemeindeab­
kung und Sich,erung) der Abgaben e~nleiten zu gla'ben und Gebühren, die etwa künftig eil1i~ef.ührt 
können. Der Entwurf dieses GesetzCIS greift im werden. Da:s. Gesetz SQlI ferner .für die durch di,c 
al'lge'11l,einen auf das öster:rcich,i6che Recht zurück, Bundesfinanzverwaltung eingehobenen, den Ab­
das his zur Einführung der Abg.ahenordnun.g und gaben verwa:n.dten öfflell1tlich-lreditlid1en LeiSltun­
ihrer Nebengesetze {Steueranpas6urugS1ge6e:tz, gen gelun, wie zum Beispiel die T:ilgungsbeiträ<ge 
Steuers~UlmnilSge.getz) gegoLten hat. Einige in der nach dem Wohnbauförderung6- 'lind Mietengesetz 
Praxis IbewährteBe6ümmungen des Reichsrechtes von 1929, die Beioräge nach dem :L.andwirtschaft­
we'l'den . verwertet. Auf .sie w~f1d, soweit der lichen W:iederaufhaugesetz vom 26. Juli 1946, 
übernahme g'röße.re Bedeutung zukommt, in B. G. BI. Nr. 176, die Beit'fä<ge nach dem HandeLs­
den foLgenden Erläuterungen hilJ1!gerwielSen. kammergesetz VQm 24. Juli 1946, B. G. BI. 

D' GI' d d Ab b . hebunK>'s Nr 182, die La·ndwi,r:tSchaftskammeI1uml.a:gen und 
le 'J~b,e~nhg de

es 
1: l' ga deneJü'll be 'ch" - j die' Beiträ<ge zur landwirtsch,aft1:ichen Arbeiter-

gesetZles ,er,g1; t Me aus' r rQ gen. en . rSl t: f 11 'ch 
o un a . Versl erung. 

Allgemeine Grun·&,ätze (§§ 1 bilS 3). 
Abg1a:benschuIdner (§ 4). § 2. Die fÜll' A~ben g.etroffenen AnQrdnun. 
FäHigkeit der Abgaben (§ 5). genüher ,Fälligkeit; VoH6treckOOt-keit, .kbschrei-
Entrichtung der Abgaben (§§ 6 und 7). bung, Verjährung, Sicherung usw. sollen auch 
Zahlungserleichterungen (§ 8). für die Beiträge an öffentlich-rechtlich·e Körper-
Säumniszuschlag .(§ 9). schaften (§ 1), sowie für Abgabenstrafen, 
Verspätungszuschlag (§ 10). fü'l' die einzeln .aufgezählten Arten von 
Vollstreckbarkeit der Abgaben (§ 11). Leistungen und Kostenersätzen, die mIt 
Rückstandsausweis (§ 12). den Ahga:hen zusammenhängen Qder 1m 
Mahnung (§ 13). Verfahren ü'ber Ahgla'ben (Ermiedun!gs-, Fest-
Absch·reibung der Abgaben.; AU6setzung der f<eOZungp-, Rechtsmittel- U'Thd Stra:fverfaihren) er-
Einbrin@ung (§ 14). w,adtsen, sowie .für .die Abg~henerhöhungen gelten, 
Verjährung fälEger Abg,ahen (§ 15). die nach der näheren Regelung ~n den einrelnen 
Sicherung der Abgaben (§ 16). Abga!benvorschriften ohne Einleitung eines Straf-
Rechtsmittel (§ 17). verfahrens ei,ngehoben werden können. Die Auf-
übergangs- und Schlußbestimmungen (§§ 18 zählung nimmt auch a.uf die Besonderheiten des 

bis 22). ZoUremte6 Bedach,t.Bei den den Zöllen gleich-
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g~tel1ten Ent6chädigUiIlgen für entgangene Ab­
gtaben handelt es .sich um ,die Beträge, wekhe die 
Verkehrsarustalten (Eisenbahn, P~t, Frachtfüh­
Irer) n,ach den §§ 59, 64 und 68 det. ZollgCt>etZes 
ran den Bund .aLs EnJtschäd1gung ,für ,den Zoll und 
die neben diesem eingehobenen Abgaben zu leisten 
hahen, wenn ,das Zollgut nicht zum Amt gestdlt 
Wlif'd. Von ,den 'UIlJter ,dem Begriff der Neben­
gebühren der Ahg,a!ben zusammengefaßten Lei­
&tungen bind der Säumni~zuschlag und die 
Mahngebühr im Albga'beneinhebunglrgesetz (§§ 9 
u.nd 13), di,e Kolrten und Gebühren des finanz­
'behördümen VolLstl"eckun!gtSverf,ahrens in § 26 
der unter II ~lä'uterten Abg,abenexekutioru.ord­
nung ger€!gdt. 

§ 3. Die V onschr,i.ften des Abga'beneinhebun,gs­
gesetzes über die Behörden welche die mit der 
kbg,aheneLnil::U!lbung zus'am~enhän,gerrden Auf­
glaJben zu :besorgen halben, beziehen sich auf die 
BU llldet.finanzverwaltu11ig und gelten für die von 
,dierer eingehobenen Bundes-, Landes- fUnd Ge­
meindeaibgaben und Beiträge öffentlich-recht­
Iich,er Körperschaften. Im Sereich der nicht von 
der 'BundesfinanzV'e.t"Iw,altUiIl'g eingehobenen Lan­
des- und Gemeindeabgaben richtet s,im die 
BehördenzfUständigkeitnach den unverändert 
bleibenden Landesrechtlichen Vor6ch'r,iften. Es 
bleiht d,aher insbeson:der,e auch daJs den Gemeinden 
in ,den Gemeindeordnu,ngcn und in den einzelnen 
Gemeindeabgabenges,etzen e~llIgerä,umt'e Rocht zur 
Einhebung der Gemeindeabga:ben unberührt. 

§ 4 umsmrdbt den P,ersonenheis, gegen d,en 
sich die Abg,abeneinJbringung richtet und stellt 
hie'beidem Abb"abens,chuldn« ,die Per~onen "'1.eLch '" , 
die nach ,den Abg,ahenvol1Schriiften für eine be-
stimmte Abg,abe ta,ls Geslarnt(ychuIdoor oder neben 
dem AbgahemsmuIdnter haft.en. J)aßdaZJu tauch 
noch ,angeordnet wird, daß der GeseUsch,after 
einer offenen Handelsgesellschaft un,d .einer 
Komma!llJ(Litg,esellfS.Chaft für Abg,abenschulden 
der -Gesdhchaft nach labgahenrechtlichen Grund­
sätzen haftet, g,eht 'auf f.olgende Er,wägungen 
zurück. Nach dem früheren ösrerrei.chischen 
Handelsgesetzbuch (Arük.el 126) im Zusammen­
hang mit § 11 E. o. konnte auf Grund eines 
g,egen eine .offene Handelsgesel'Is,chaft oder eine 
K.omrriandi,vgesdlscha,ft erwirkten Exekutions­
titels unmittelbar in ,das Vermögen .der einzelnen 
persönlich haften,eLen Gcsdlschafter V.ollstr.eckung 
gefühit werden. Dies,e Bestimmun'gen sind zur 
Zeit nicht mehr in Geltung. Die Festlegung einer 
ahg<lJbenrechdichen Haftung des Gesellscha,fters 
fÜr Abga:benschulden der GeSiCllschaft soll daher 
die Einbringung solcher Schulden beim Gesell­
s.chalter vere:infiachen. 

§ 5. Dem Zeitpunkt der FäHigkeit einer Abgabe 
(Abgaibenst'rafe) kommt für ,die Verw.irkung des 
Säumniszuschlag<f6 (§ 9) und für den Eintritt der 
Vollst·reckibarkeit {§ 11) Bedeutung zu. Dieser 
Zeitpunkt i5t entweder nach 'der näheren·' Rege-

luntg in dielll eitnzelnel1l Abgabengesetzen ka;lender­
mäßig hestimmt, so zum Beispiel bei Jen viertel­
jährlichen Zahlungliterminen der Einkommen-
6teuervorau's:2lahlung,en, oder er ergibt sich daraus, 
daß ein Steu'eribescheid den Zahiung5tag unter 
Berücksichtigung ,der hiefür ln den Ahgabellr­
,&ooetzen entth<lJltenen An.ordrllu11lgen feS<ugesetzt, S.o 
zum Beispiel den ZahlungJstag einer Einkommen-
6iteueI1absch,lußz,ahlung durch Ein'hal,uung d.er ~m 
ffinG. vorg:ese:hel1lCn einmonatigen Fri~t. Bei der 
Stundung von Abg,aben u,nd bei der Bewimgung 
d,er ~atenweisen A'hstoattung ergeihensich die 
FälLigkeitstage aU5 doem BewiJllä:gun,gs:bescheid. 
Dem bei Ahg,albenstmfen auf den T ~g der Recht6-
kraft detS Stll'1af'erkenntnistSes ahge5tdlten FälIitg­
keitsua:g ent6pricht, wenn das Strahedahren durch 
eine Unt,erwerfun.g.sverhandlung Ibeend:'gt wird, 
lab Ta'g der Fäl<lig.k.eit ,der Abg;ahenmaJe der 
Tag, lan d.em die Unterwerfung durch Geneh­
migung .deT Stmffestsetzung durch den zustän­
digen Beamten wirks,am wird. Tritt diIC FärIigke.it 
an einem Sonntag oder ,gesetzlichen Feie,rtag ein, S.o 
:gj,I.t der nächst,e Werkuag ,als FäUigkei,t~'tag. Die 
Regelung dClf" gesetzlichen Feioertage ~st dlerzeit im 
Feiertagl:iruhegesetz v.om 7. August 1945, St. G. 
BI. Nr. 116, enthalten. Besondere Anordnungen 
über die Fälligkeit von Abgaben, die aufrechter­
halten wer.den 'sollen, bestehen zum Beisp,ieI tür 
di,e Mahng~bühr, deren Fälligkeit gemäß § 13 
mit der ZU6tdlung ,des iMahn~chrdbcl1iS (mit doer 
Vorweisung des ,Postauftnages:) eintritt, für die 
Pfändungsgebü;hr, die am Tag der Vornahme 
der AmtJs:ha:ndlung fäLlig w11"'d (§ 26 der Abg,a­
benexekutionsordnung), und für ZölLe, die im 
Zeitpunkt des iEntstehens der Z,l1.schuld fällig 
werden (§ 86 des Zollgesetzes und § 74 der Zoll­
vollzugsanweisung). 

§ 6 regelt für die praktisch in Betracht kom­
menden Arten der Emrich,tungvon Abgaben den 
Zeitpunkt, in dem jeweils die Zahlung als voll­
zogen anzus'ehen jst, und berücksi,chtigt hiebe i ,eLen 
Umstand, daß die Abgabenschuld Bring&chuld 
ist. Als Barzahlung im Sinn der Z. 1 d.er Auf­
zählung gilt auch der Barerlag ·auf ein Konto 
der empfangsberechtigten Kasse bei einem Kr,edit­
institut. De.r einsch,rän!kende Zusatz tdgt der 
Vorschr,ift Rechnung, ·daß bei den Kassen' ,des 
Bundes eine Barz.ahlung n'ur un bestJ:mmten FäL 
len, wie etw,a bei den Zöllen, zugelasren ist. Die 
Anordnungen über den Zeitpunkt der Zahlung 
in den Fällender übergabe VOll Zahlungsmitteln 
an den Vollstrecker. oder der Abnahme von 
Zahlungsmitteln durch dieren, der 'Ein~iehung 
eines Abgabenbetrages durch Post~uftl1ag, der 
Umbuchung (bei . kontoblattmäßig . verbuchten 
Abgaben) und der überrechnung (bei nicht konto­
blattmäß~g verbuchten Abgaben, oder an ein 
anderes Amt) schaffen für einige bisher nicht 
ausdrüddich geregelte Arten der 'Entrichtung 
Klarheit über den Zeitpunkt, zu dem die Zah­
lung als hewirkt zu gelten hat. 
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. § 7 ol'ldruet für Abgabenschuldner, ,die beim 
gleidten Am.t eine Mehrheit von Albgahenschul­
den zu entrichten haben, ,die An, in der -eine 

. Za:hlung zu verr,echnen i'9t. Die Abg:ahenordnung 
erklärt in so:chen FäJi1.en in erster Unie ·die 
W ei~ung des Zahlers als fürrue Art der 
V,errechming maßgebend und stellt Ri'chtlini,en 
für die Verrechnung nur für d'e'n Fall auf, 
daß -der Zahler eine Weisung nicht ~rteilt. 
Abweichend hievon grdft ,der Entwu.rJ auf die 
frühere äiterreichische Reg.e1nmg zurück, d'~e zur 
Verhinderun,g des Ent'stehens älterer AbgaJben­
rück6tände eine ReihenfoLge f.ür die Verrechnun·g 
mit der Wirkung aufg,estellt hatte, daß Wei.sun­
gen des Zahlers nrur :insoweit zu lbeachten siind, 
.aLs 's'ie mit,-der angeordneten Reihenfolge in Ein­
kl,ang gebr,ach,t werden können. Nicht sicher­
gesteHt und jn.folgede51>,en im Vorrang vor 
sicherg'esiüellten Abgabenschuldi·gkeiten zu :be­
gLeichen ,i'sft eine Ahgahenschul.digkeit, wenn für 
sie weder emeperuönliche (vertragsmäßige oder 
ges,etzlich,e) illoch eine 6achliche Ha:ftung (ver­
tragsmäßig:es, im VoHstreckungisweg 'erworbenes 
oder ge~etzliches Pfandrecht) besteht. Innerhalb 
der Gr;uppen der 'sichergö;te11ten und der nicht 
sichergJe5tdlten Ahg,albens.chruldigkei.oten sind bei 
gLeichem .A:lter die Abg.abenforderungen mehrerer 
iabgahenber,echtiogter Körperschaften einal11der 
gl.eichgestellt. Es sind ·daher zum Beispiel gleich­
<lIt.e Schuldigkeitenan E-inkommensteuer, Gewer­
besteuer und Handelskammerumlage bei Unmög­
lichkeit der vollständigen B<egleichungaus dem 
eingezahlten B'etr,ag v,erhältln.:ismäßig zu berück­
sichtigen. [)er Zahlende ist zu benachrichtigen, 
wen'n die Verrechnun.g nach den vorstehenden 
Grundsätz,en eine Abweichung von seinen Wei­
sungen 'erfordbrI.ichmacht. DieSle Grundsätze gel­
ten ,audl für die Verrechnung von Zahlungen, ~ e 
beim gleichen Fin.anzamt auf Zölle und zu.gleich 
mitde.n ZlÖllen eingehobene sonscig,e Abgaben­
schuldigkeioen geleis't,et werden. Zahlungen auf 
Gr:u.nd einer Mahnung oder. im Zug eines 
finanzhehördEchen oder gerichdichen Voll­
streckungsverfahr,ens sind st'ets lauf die ein­
goemahn.lJe oder ,den Gegens:tand des Voll­
streckungsv:erf.a..hrens tbildende AJb~ahenschu1dig­
keilt zu v,er.r:echnen; B<ei Unzulänglichkeit .der 
Zahl ung ist nach ,den ,aU'gemeinen Grundsätzen 
über di,e Roeihenfolge ,der' Verrechnung vorzu­
gehen. Üherzahlungen jeder Art (Mehrzahlun­
gen und Guthaben aus Abs·chreibungen) sind zu­
nächst zur Tilgu"IlJg von .anderen Ahgaben:schuldig­
keit,en des gleichen Ahgabenschuldners ,beim 
selben Finanzamt zu verwenden, 'sofern ,diese 
Sch:uldl:gke:iten fällig. und ihrer Höhe nach 
,bekannt sind. Di'e Tilgung erfol-gt bei konto­
hlattmäßig verbuchten Abga'ben durch Um­
buchung, bei anderen Abgaben durch Überrech-
nung. Hiedurch wir.cf, verhindert, daß gegen 
eLnen Abgaberuchuldner trotz Vorha.n.den­
seiIlJ5 emes Guthahensbei einer Abg:t'be 
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Vo1l6treckun:gsmaßnahmen weg,en eines Rück_ 
standes bei einer landienen Abgalbe eiThgeleitet 
WJerden. Gru:tihahen einlfs Abgabenschuldners 
können auch im Wege der Uberrechnung zur 
Tilgung von Ahgahenschuldi.gkeiten verwendet 
werden, die ,der Ahgabensmuldner hei einem 
anderen F,inanzamt hat, und zwar sowohl von 
Amts . wegen, wenn das buchende Finanz­
amt zum iBeispiel gelegentl.ich einer V~ll­
streckungsrechtshilfe 'vom Bestand einer solchen 
Abgabenschuldigkeit Kenntnis erhält, als auf 
Antmg des Abga·benschuldners. Dieser ist von 
a~:en Umbuchung;en und Uberrech'nungen zu 
benachrichtigen. Gegen den Abrechnungsbescheid, 
den das Finanzamt auf Antt.ag des Abgahen­
schutdners zur Klärung von MeinUngsverschieden­
heiten über den Besoand oder Nichtbestand einer 
Abgabenschuldigkeit auszustellen hat, steht dem 
Ahgahen~uldner das Rechtsmittel der· B'e­
schwerde offen {§ 17). 

§ 8 handelt in Anlehnung an das Ifrühere 
österr,eichi'Sche Recht von den Zahlungsedeichte­
rungen, ,die einem Abg;a!benschuldner ,auf An­
suchen unte.rbestimmten Vomussetzungen mit 
der Wirkung des Auf6chubes der Vollstreckung 
eingeräumt werden ikönnen (Stundung und Ra­
tenbeWlilligung). Ein Ansuchen um Gewährung 
dieser Zahlungserlcichterungen, das vor Eintritt 
der Fälligkeit der Abgabe einger.eicht wird, 
hemmt ,die Verwirkung des Säumniszuschlages 
bis zur Entscheidung [§ 9, Abs. (2) und (4)]. Für 
den Eintritt .der Vollstreckbarlkeit einer .A:bgahe 
ist die Einlbrmgung eines Ansuchens 'um Zah­
lungserleichterungen ohne B.edeutung [§ 11, 
Abs. (1)]. Das Ansuchen um Gewährung einer 
Zahlungserleichterung unt.ediegt der Eing,aben­
gebühr von zwei SchiUling nach ,§ 14, Tar.ifpost 6, 
Anmerkung, Buch6taJbe .d, Sch,lußsatz, dies Ge­
hührengeootzes 1946 vom 25. J.uli 1946, 
B. G. BI. Nr. 184. Für die Abgrenzung der . Zu­
&tändi,~k!eit zur Gewährung der Zahlungs­
erleich,terungen ,durch ,das Finanzamt und desscn 
vorgiflSetzte Behöl'den witrld, wie im früheren 
österreichischen Recht, die Höhe des Abg,aben­
betnages und die zeitliche Dauer der Stundung 
(die Laufzeit der Itaten) maßgebend sein. Ein 
Wi.del11'u.f der Zahlungserleichterungen mit der 
Wirkung des 6ofortigen Eintrittes der Vollstreck­
harkeit [§ 11, Abos. (2)], der von der Ste!;e aus­
zusprech;en ist, a:e die Zahlungserleichtel'lung 
bewilligt hat, 15011 zuläs6ig sein, wenn 
di.e Vor,aussetzungen der Bewillig.ung nach­
träglich wegfa~'knl oder sichalsunricht'ig er­
weisen. RewjJ1üg;ung und W,iderruf von Zah­
lungserleichterungen sind Entscheidungen aus 
Bi11igkeitsgründen, Ige~en die, wie iUl den er­
läuternden ßemerkungen zu § 17 hervol'gehoben 
wir,cl, ein Rechtsmittel nicht gegeben .sein soll, Diese 
Regdung der Zuständigkei,tzur Gewährung und 
zum Widerruf von Zah1ungSierlei,ch-rerungen be­
zieht sich SiOwohl :auf die Bundesab.ga·ben als auf 
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d:ie VOll der BlllndemrullliZverwaJtung eingehobenen 
Landes- 'UIlld Gemeindeabgaben unid B,eiträge 
öffentlich-1l'echdicher Körpers.chr.then. Im Bereich 
der durch eig.eru: Or~anreder Länder und Ge­
mein/den eingehobenen i.andles- und Gemeinde­
abgahen ist reine Abg.r·enlZungder Zu~ltän,d'igkeit 
Zlur BewilligJUng und zum Widerruf von Zah­
lrungs.erleüchterun:glCn erforderhchenfaUs la,ndes­
rechtlich zu t~ffen. 

schlages trifft alle Abgabenschu!dner. a160 ins­
besondere auch den Bund, die Länder ,und Ge-·· 
meinden und deren Unternehmungen hinsichtl~ch 
der von ,ihnen geschuldeten Abgaben, Es lag um 
00 weni:ger ein: AnLaß vor, ,&ie ta.nders zuoohanddn 
aLs ,die übr~gen AbgabefilSchuMner, als j,a auch sie 
gleich diesen die Möglichkeit hahen', durch zeit­
gerechte Geltendmachung. etwaiger . Zahlungl'l­
hindemiM;e ,den Einritt der Sa;umniszuschla;gs­
pflicht zu verhindern, Die Bestimmung, daß der 

§ 9. Bei der Regelung der Rechtsfolgen der Sa;umniszuschlag .bei den von den Finanzämtern 
nicht pünktlichen ZahLung einer AbgahefilSchuldig- eingehobenen Beiträgen an öff-entlich-rechtl:id1e 
keit, die nur eintreten sollen wenn die Fristüber- Körperschaften eine Einnahme ,des Hundes bildet, 
schreitung ruicht auf Gru~d eines 'rechtzeitig so11 eine in die6er Hirusticht bestehende Gesetzes­
eingebrachten St:U11Jdungs0Ra'~enr)gesuche.s a16 @e- lücke aU6fü.l!en, Es IWir,d damit bei ,den Säumnis- . 
r~chdertig,t ~el'kanJl1t wir,d, hat der Entwurf zusch.ja;gen von ;derartigen Beiträgen ,die Recht6-
n:~cht auf dleseiner,zeitige ös-terrei,chische Ein- lage herg'elstellt, die bei den durch die Finanzämter 
nc:htung der VerzugJszinsen zurückgegriffen. Die feingehobenen AIbg,aben der Länder und Gemein­
zertlf,aubende Berechnung der von. der Dauer des den bereit6 ,auf Grund des § 11, Albs. (3) bezie-

. Sä)J11lJflIiszeitraumes iahhängig,en Vet1Z'U'g6z:insen hätte hungsweise des § 3, Abs, (2), des Finanzauo'gleichs­
eine sdlr erhebliche Arbeit6be1astung der Finanz- ge6etzes 1948, B. G. BI. Nr. 46, für den von 
ämter mit sich gebracht, die diesen nicht zuge-diesen Atbglahen IZU entrichten dien Sälumtl,j,szuschlag 
mutet werden konnte, Der Entwurf hjilt daher gilt. nie Anor,dnungen des F:in:anz;ajU'~gleichs­
an d.er zurzeit bestehenden Einrichtung des Säum- ge&etzes werdJen im Entwurt mit fe6t:6tellender 
ni~zusc:hlage6 fest! der hei Eintritt der FäHigkeit Bedeutung wiederholt, Damit wird für den Ge­
mit emem !bestimmten Hundertsatz verwirkt samtbereich der von .den Finanzämtern einO'e­
Wii'rd, deSls,en Be.r>echnung also keinen heson.deren hdbenen Ah>raben und Beit·räP-:e eine einheitJIi~e 
Ar;beit~a.u:fw:and verursacht, Das AU5maß des Regelung über die Zuwei~u~ des Zuschlags'­
ZU6chlageo solll a;belf gegenüber der jetzigen Rege- ertra"'e6 a.n den Bund erreicht, 
lung ganz erheblich, na;ml~ch von 5 lauf 2% " , . , 

h b
" t d W 'ch d' Z 'hl § 10. DI,e BestImmung der Abgahenordnung 

era' "ese zt W'e·r en, enn SI le a' unO" .. " ..' . b b eh Id' . ," uber den VerspatunO',s0Uschla<> ·der bel nlcht zelt-
elller A@alensu' '11~IDelt um mehr ~ls eIn halhes ch E' 'ch t> • ", Ab 'b' kl" 
J

_.L "b d "lich F"ll' k . gere ter Illrel ung elller . !;'aener . arung 
.aI!l:r U' er ,eIll ursprunlg· ,en a 'lg elts-ta,<>. 11' eh Idh f V ., . h" 

h
' . " ~l 'ch d H d d'" ,1m Fa' einer s u ,:1 ten erzog>erung ver angt 
maus verzogert, 60 SOll 51 ,er' u'n erts·atz 'es, " ' 

S'a·umnl·~~'uS..l.r'o", f" d·.J ch h f d weruen k,ann, gehortzwaransl'ch dem Besteu-
~" . U1!l)",,,es ur i le u<lnn no aUlS' a ten e . och I 'ch ' 

AlL L _ ch 1d (f··.J ch L _ l:ich erungsverf,ahren 'an, d hande t. es SI um eme 
n'[~ga'lXns 'u ur ueren no unDeg' enen , " '1 d ß di Ob ah . d 
Rest) auf .den gesetzLi'chen Zinsfuß von 4% reme Sau':llIusfo ge, so' a ee~ . me In ~ '3.5 
erhöhe D Z ch1 h d . d 1 Ahgabenemhebungsgese·tz ,g,erechtfert~gt er.Slchemt, 
"uch L~'l:; er S~.s a'~6' ,un ertsatchz h~lr' da;so Da die Abgabenvorschriifttn' vidf,ach hest'immen, 
~ L1't:il ..:ngerer aumnl.S Immer uo i Inter em .' ., . . 
;",.tziO'en q'.o'lch ,L -'1 El'ntr't d """'1' k ' daß zugleIch nnt d.er Eunrelchungder Abg:ahen-
r b ,,,." 'LJei 1 t r er Ta, l'g elt ver- " . f l~ cl b b b hl 
wirkten Satz von 50! zur"ck.b·l :'be D erklaru:ng dN: ent· a len e A, glai e' zu . ez,a' en ° u el n, eun, ch ' . KlJ 11 f" d F 11 
Grunds,a tz, daß ein SäumnisZ!uschlag nicht zu 1st, ers

d
·. eIUdt ßemd'~ '.TI rakrl~' ung,ch' ur ch'en , ~, 

entrichten ~st, wenn einem zeitg.erecht einge- notwen Ig, . a '" le ~r 'ar;.mg nI t re. tze:tlg 
brachten Smnd'Ulllgs(R1a,ow)1geruch slOattgegeben .a?gegeben un~ ube:&es dl~ ZahlungSlfn~t nl~t 
wil'd, entspricht es, draß die Erhöhung .des Zu- emgehalten Wlro. ?Ie Ve'r'Wlrkung de,s SaumIl1;~-
6chLags:ausmaßes 1aIU.f 40/0 unterbleibt, wenn im zusch.Lages soll 41e An,Porderung des. Verspa­
Zeitpunkt der VerwirkullO' .der Er'höhunO" also tungs!Zu.s.ch~ages nIcht hmcLe:n, wenn '~eben der 
e~n halbes Jahr nach de~ FäHicrkeioSta;' eine Versäumung der ZahlungSifnst auch <:me unent­
Stundung (RatenbewiUirgung) in Geltung' steht. schu~~digte Ver'ZlÖger.ung in der Einrel,chung der 
In einem solchen FaU ist die Erhöhunt de" zu-I Erklaru~J:g gegeben l~t. , 
schhgeszunächst aufgeschoben. Sie tritt erst ein, ~er In § 1 ~ aufgestellte Grundsa.tz ... ~aß ~le 
wenn die St'Undun'glSfr.i6t 'nicht eingehalten oder Vol.streckha;keJ.t am ~ag n,ach aem .Falbgkelts­
eine Rate nicht zeitgerecht lbez,ahlt wird. Abge- tag (§ 5) emtrltt, 'bezJ!~ht~lI:h auf dIe ~bgaben 
sehen von der in der weitgehenden Sen~un,g des und Abgabenst;~fen mit :Ems~lußder 1n S. 2 
ZuschJ:a,gshundertsatzes ge!egenen Erletchterung den Abgaben g.:I~,gestellten ~eJ.st~ngen. Es wl.r~ 
solLen kluch !I1och ilUchdinien, lZU ,deren Erl.assung daher. zum BciJSlpld der Saumnt:srzuSlChllag mit 
da;s Bundesministerium für Finanzen ermächtigt dem "Ablauf des Tages voUs~reckbar, a~. ~em er 
wiro, die SäuIDniszuschLa,gsf.reiheitbei gering-gemaß § 9, Abs. (5), verw'lrkt und fallig ge-
fügigen Ahgabenschuldigkeiten anordnen und die worden ;~t. 
Nach6kht des Sa;umniiSzuschlages bei kurzer oder § 12. Ober vollstreckbar gewordene Abgaben­
entschuldbarer längerer Säumn:s gestatten. Die schu!den, mit Einschluß der Abglalbenstrafen, 
VerpHichtung zur Enorichtu:ng des Säumniszu- sind, soweit es sich nicht um Kleinstbettä.ge 
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handelt, deren Zliffernmäßige Bestimmung dem 
Bundesministerium für Finanzen überlMSen ist, 
Rückstandsausweise <1'U'SI2'Jufertigen, die eine Zer­
gliederung der .&b&ahenschuld samt allfälliger 
Mahngebühr {§ 13) und die Bestätigung ihrer 
Vollstreckbarkeit 2)U enthaJten ha:ben. Bei Ab­
galberu.trafen ist im Rück5tandsausweis die Höhe 
der AbgaheIllSt.ra'f.e Slamt Nebe11J~ebühren anzu­
geben. Hiebei macht es keinen Untel\')chied, OIb die 
A'bgJarbenstr~fe lauf einem Aibga'berustrafbescheid 
beruht oder ob -ihrer Verhängung em Unter­
werfungi>vedahren (§ 445 der Abg~benordnuilig 
und Ver.ordnung vom 1. November 1921, 
Deutsches R. G. BI. I S. 1328} .:cug11Unde lieg'!. 
Für ·die Beurteilung ,der Fälligkeit und damit des 
Eintrittes ,der Vollstreckbarkeit VOn Abg~ben­
schulden einsdtließlichder Abg,alberu.tr,afen sind 
di.e Vorschriften ,des § 3 maßgebend. !Die mit der 
Bestätigung ,der Vollstr,eck:ba,rkeit vers.eihenen 
Rückbtla,ndsa:wsweise .bilden ,die G11UDldLaige für ,da!s 
firuanzbehöndliche. und gerichtliche Vo11streckunlgs­
verfahren, sind also ,Exekutionstitiel im Sinn ,der 
unter II lerläutert,eIII AbgJahenexekutionsordnun'g 
UJnd gemäß § 1, Z. 13, E. O. Der RücksurudsalUi>­
weis ist eine lamtliche Auf's,te:Iung üher ,di'e Höhe 
einer vOLlStreckbar g,ew.ord!enen Ahgla'benschu!.d, 
n,~cht 'alber ein für ,den Aibg,aberuschuldner bestimm­
ter Bes,cheid. Die Ergrei'fung ~j,nes Rechtsmittels 
ge~.en die, AUS6tel!ung ,deo iRück:standsaUts­
welses kommt daher nicht in 'Frage. Die 
Rechte, die dem' AlbgJa'benschuldner zur Gel-, 
tendmachung hehaupteter Unrichtigkelten des 
Rückstandsausweises oder ,des Fehlens der Voll­
streckbat'lkeitder Ab~abenschuld zustehen, sind 
i'n § 15 der Abgabenexekutionsordnung um­
schrieben. Die Vorschrift, daß der die Grundlage 
eines Vollstreckungsverfahrens bildende Rück­
standsausweis grundsätzlich ab Eintritt der V.oll­
streckbarkeitder Ahgabenschuld ausgestellt 
wer.den kann, enüspricht der Regelung des § 16, 
nach der bis zum Eintritt der V.ollstreckbarkeit 
einer Abgabenschuld durch Erlassung eines 
Sicherst~llu'fi'gsaUlf.trag'es ein Sicherstdlungsver­
faihren eingele,i,tet lW1el1den kiarun" 

§ 13. Der Ausstellung eines RückstancLs:aus­
weises als Gr.lIi!lIdWa'g,e flÜ·r Idlile Eiutlil:litung des voa­
streckungsverfahrenskann eine Mahnung des Ab­
gabenschuldner·s an die Entricht~ng der Sd1uldig­
keit VOI1a11llglehen. Mit ,d~eser R.eg!eTUirug wind vom 
friiheren österrei,ch,ilSlcheru RIecht <l!bgewünen, Ifl'a.ch 
dem die Mahnung einen Bestandteil des Voll-
6treckungsverfahrens gebildet hat und der Einlei­
tung wciterer Volls.treckung:sschritre an jedem 
Ea1l vQl'Ia'ng,ehen mußre. Die übernahme dieser 
Vorschrift würde, da eine hindend angeordnete 
Mahnung zu eigenen Handen des . Abgaben­
schuldners ,erfolgen müßte, zu einer erheblichen 
und mit K.osten {erhöhte P.ort.oauslagen) verbun­
denen Verwaltungsarbeit fü~ren, die den Organen 
der ,BUindesfinanzverw,altung bei ihrer Arbeits-
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behstung nimt zugemutet w~rden sollte. Der 
zur Einleitung eiJnes V.ollstreckulllg:sverfahrerus 
erf011derLiche Rücks,tancL~aUlS.weil5 wärd ,daher 
künf.tj'g unmitteLbar nam EOintritt ®r V.oll­
streckbarkei,t a.usges'1:dlt lWoel'lden kÖIllnlelns und 
es wil1d eine v.orherige M<l!hnUIlJg oder der 
Vel\')luch ,der iEim.zJiehUllJg durch ,PootalU,ftrag, 
'soweirt; VOn ,dieser IEinihebungsform im Rahmen 
der pootalischen Vorschriftlen 'bei Meineren 
Abgaberrsmuldigk.eitelll Ge:braum ,gemacht wird, 
zw;ar gestattet, a.ber nicht zwlingend vorgeschrie­
ben. Ein An~pnuch dies AhglaibellJS,muldners . auf 
Ei:nschaItunlg einer Ma,hn'Uing .SIO}1 also nicht be­
gründet weI11den. Daruber erflruhrunlgsg:emäß dlie 
Mahnurug IDn einern erhebli,chen T ci;! der FälLe 
Z1Ur Za,hJ.u:n:g führ't, VoJ.ll5ltreckungsma.ßnahmen 
daher erutbehrlidi madlt, ist bea.bS'Lchtig~, die Fi­
l1JalUzä:mtier ,a;nJZuwciiSlen, dJaß lSIi'e än ,dier RIegel zu­
ler~ 2)U \ffiahnen ('dlie Eiruz,ieoong, ·dll1~ch ,Pootauf­
trag) zu versluchen haiben. In l(Üe.I1e!l1 Fällen ,darf 
da!Illn ,der Rück:s:tlaa1Jdis'aIU~sw,ei'S er5't J1Iach .frucht­
losem Al>lauf der MaihTI'fri'st (na-m Rücklangen,des 
PootJauft!1<l!ges') ausge:sit:ellt wifl'den. Dl,e AlUlSStIellung 
eines Rückstanlcl9aulSIWeises ohne ,v.orher,ig.e Maih­
fliUJng wird! :9ich a:lso :in! der Praxis auf jleneFälle 
beschrämken, in ,derrten cine beson,dene VeraulJ1a,s­
Wfllg zur soFortigen FÄln11ei:tJung von VoU­
iSltrlecku[bg"maß!1Iahmen g,egJeben ilst. Da:s Ausmaß 
der Mahnge<büihr ent,pri<ht der geltendem Rege­
lung (§ 342 ,der Ahglabel101'druung urud V:erord­
nungen: vom 21. April 1923, DeutschesR.G. BI. I 
S. 259 unld vom 12. JuLi 1941, Deuti>Xhes 
R. G. Bt I S. 385), wobei die R.elidtsmarkibe­
träge ,gemäß § 3, Ah~. i(2)b des :Sch!iUiI11Iggesetzes 
vom 30. Novern!ber 1945, St. G. Bil. Nr. 231, 
in Schilling,e:n IalUSgedrück't s~nd. V.on der Wn·eder­
einführu:ng der Mahntgebühr ·11Ia,chder früheren 
östen'eichi,s,chen Rege.untg., di,e erhebJ:ich höher 
w.alr, nst a:bg:e.sieihen w.orden. 

§ 14 ergänZt bei der Regelung der Fä1le, in 
denen eine Ahg,abe uneinhl'linglich wiro,die Vor­
schriften ,des früh·eren Ötsterreichiochen Rechtes 
über die Abschl'eibung wegen ,aJbsoluter Unein­
hringlichkeit -(von Amts w.egen) und wegen reJ.a­
t.iv·er Uneinhringlichkeit (auf Ansuchen) dUil'ch 
Anor.dnungen 'ü'ber die v.on Amts wegen erfol­
gende vorläufige Aussetzun'g der Ein!bringu·ng, 
die den inder 'p'l1axis ,bewährten Vorschriften 
der Abg:ahenordnung über die "Niederschlagung" 
von Abga.hen nachgebildet sind. Die Einhringun,g 
einer Ahg,abe soll ,ausgesetzt 'Werden, wenn sie 
zur Zeit aussichtslos ist, j.edoch Grund zur An­
nahme hesteht, daß ein Einlbringungsversuch in 
einem späteren Zeitpunkt infolge LBesserung der 
wirtSchaftlichen VeI1hältnisse heim Abg,aben­
schuldner Erfolg haben wird. Dabei macht es 
keinen Unterschied, ob Einihringungsmaßnahmen 
bereit·s erfolglos verisucht worden sind .oder 
wegen offenlku,nd,iger Aussichtslosigkeit zunächst 
unterbleiben. iEine A,USiSetZU[bg der iEil11lbrjngung 
komnlt auch :in ß:ett1a.cht,. wenn d1e Kooten der 
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Einbri11lgu;n;g außer Verhältruis zu dem cin,zu- r Bundesfinanzorganen eingehobenen Landes­
br:inge:nlde;n Betrrag s~ehern. An:spriimeaurs ahge-I und Gemeindeabgahen und Beiträge der 
s.chr~obenen AbgaJbe:nrbeträJgern s~nld er1osche;n,doch öffendich-rechtLichen Kör.persroaften. Bei a11-
lebt bei W~dJerruf der wegen rdaoirvrer Uncill1<"" gemeinen Grundsätzen, die das. Bund'esmi!l1i~terium 
bri:ng1ichkeit bewililig.tern Ahschreilbung der ah- für Finanzen zur Reogdung der Voraus~ 
ges>chrriebenre Betmg' wooder auf. Bei Aus:setzu:nog s,etzungen ,der A:bschreilrung wegen reLativer 
der Eirn<b.rinlg'U!l1lg bleibtt de,r AmsrpJ."!LIdI als ~olcher Uneinhringlidtkeit erläßt, ist, soweit sich 
zunächst iUIIlherührt !lIlIlJd es k1a:run irunerha:h lder Id!iese GrlUlI1;dls~e auch auf von dier BUIIldesdinmz­
Verjähru:n.g51fris1t (§ 15)dne VoUs,rreckunrg wieder vel"Wlahung eirn","1Chobetne lJamks- IUJ1d GemeirrudJe­
auf'genommen wel"lden, ,wlenn sie Erfolg verspricht ahga.be:n bezieheali, vorerst,den Larudesrreg;iJer!lllIlJgen 
oder we;n:n amge:no1l11'\1lelll w.el"ld'e'n kamn, daß due Gelegenheit zur Sreli:umrgruahane ,zu g,ohen. Im :Be­
KOSIt'en in .arngemesrenem V,ef1hältn:Vs zu dem reich der durd!. reJigene Orgame der Län,derunldJ 
einz1ubrinJg'en,d,en Betrag ~ehen werden.. Die Gemein.dm eingehabenm rLande:s- und Gemeinrde­
Voraussetzungen, unt<tr ,denen eine Abschreibung abgahcn j'St eine allfällig(C Abgrenzurug Ider Zu­
wegen absoluter oder reLativer Uneinbringlich- ständigkeit ~ur Bewilli,gJung von Abschreibungen 
ke,it gestattet sein soIl, ,sind dem früheren öster- aus BitlkgkeibSigründen in Einzelfällen umet ,die 
reichischen Recht entnommen, etwas ausf'ühr- Erlasrutlg /allgemeiner Gruruds:ätze für die Be­
Echer geregelt und bei ,der relativen Uneinbring- handlung gleichartiger Ansuchen um. solche Ab~ 
lichlkeit durm Ein:fügungdes Merkmales der schreibungen Sache der lan.diesrechtlichen R!e­
Unbilligkeit ergänzt. Gegen die Entscheidung, gelung. Durch die neuen Vorschriften über 
die über ,ein Ansuchen um Abschreibung wegen ,die Abschreihung wird § 131 der Abgabenord­
relativer Uneinbringlichkeit ergeht, soll, wie in. nung,der von dem aus Billigkeitsgrü'l1den er­
don erläutemden Bemerlkungen 'zu § 17 hervorge- folgenden ,,srlaß" von Abgaben handelt, ~nso­
hoben wird, ein lRech't~mittel nicht zu:ässig sein, da weit .gegeDIStandsllos, als er sich ,a:U!f Idiie Einbrin­
es sich um eine a3iUigkeitsmaßnahme handelt. Ein gung fälliger Abg,aben bezieht. Sein verbleibendes 
Ansuchen '11m Abschreibung wegen relativer Un- Anwendungsgebiet ,ist ,bei § 20 erläutert. Auf 
einhringlichkeit u'll'terliegtals Gesuch um Nachlaß § 131 der Ahgrabenor,dnung beruhen mehrfach 
der Eingabengebühr von zwei Schilling nach § 14, derzeit noch weiref1geltende, reichsrechtlich' gere­
Tarifpost 6; AnmerkU!l1g, Buchstabe .cl, Sd!.luß- gdre R:ich:tlini.en über Abschreibungen ,aUSI BiL:ig­
satz, des Gebührengesetzes 1946 vom 25. Juli keitsgrü,nden, so insbesondere ,die sogenannren 
1946, B. G. B1. Nr. 184. Die Ahgrenz.ung der Grundsteuerhilligkeitsrichtlinien. Zweifel, ob 
Zustä.ndigkeit der Hnanzämter und ihrer vorge- diese Rrichtl,inien in folge der teilweisen Aufhebung 
setzten Behörden zu Verfügungen über Abschrei- des § 131 weitergelten,sollen im Sinn ihrer 
bungen und über ,die Aussetzung der IEinbringung vorläufigen weiteren Anwendbarkeit geklärt 
wüd sich wie im früheren österreich.ischen Recht werden. Einer NeuEassung dieser Richtlinien 
'na,ch der Hohe ,des Abgahenbetrages' richten. wir.d;da sie ein,e ,al!.gemeine Anordnung EUr d<ie 
Der StloHe, ,diire looe A:bs,chLI"e~b1l11i~ :bewilli,gt hat, Abschreibu.ng wegen relativer Uneinbringlichkeit 
5011 ra.uch dia:s Recht zustleihen, sie m:irt der W1,r- ~m Her'ei,ch;e e'.liner von. Ider Bundesfilflranzverwal­
kJu,ng .des Wied:errufl,eherus der AhgJa,bmfol'lcteru,ng tun:g eingehobenen Gemeindeabgahebetreffen, 
UIl1d d,elS lSofQrltligen Eim.trittes der VoH~trecktb,ar- 'die Einholung der SteHungnahtne der Landes­
keilt [§ 11, Albs. (2)] zu widerrufen, w:enn <Li,e regierungen und des WienerStadts,enates voran­
v,ol'aussetzungen der Aibschr~irbu:ng n'achtdi:glich gehen müssen. 
wegf,aMen oder sü;~ . aLs ullIrich·tig: .e~wei~m. § 15. Auf dem Gebiet Ider Abga:benverj~h~ 
Dagegen 's.oll aus'S.chheßhch das Bund·esmlfllsterlUm rUn" hat das frühere österreichische R,echt zwi­
für Finanzen zuständig sein, wenn es sich um ~chebn der n,ach Abgaibengattungen ver6chieden 
die Abschreihung bereits entrichteter Abg,aben- la.ng 'bestimmten Verjährung des (ßemessungs­
beträge handelt, die aus Billigkeitsgrunden lange- rechtes un:d derrfür ralle Abg,abengattungen etn­
stre:bt w:ird, auf die aho nIcht ein Rechts:anspruch heitlich mit sechs Jahren festg,esetzten Verjäh­
best,eht. Was als Billigkei~grund ~nzusehen ist, rung des Rechtes zur Einforderung fälliger Ab­
wir,d nach den gleichen Grundsätzen zu beurteilen gaben unterschieden. Abweichend hievon kennt 
s,ein, wie bei der BerwiKigung der Ahs'chreibung das zur Zeit geltende Recht der Abgabenordnung 
wegen re;a'tiver Uneinbringlichkeit. Zweck einer pur eine nach Abgahengattungen verschieden 
solchen, auf Bill.igikeit.\lgründe ges'tütlZten Ahschrei- lang hefristete Verjährung des Anspruches aus 
hung bereit1s ,entrichteter Abgahenbeträge i,stent- den Ahgaben. Diese Regelung schließt ,die heiden 
weder deren Rückverg,ürnng oder 'ihre Verwen- Verjährurigsformen ,des früheren österreichischen 
,dung Zur TiLgung .anderer Abglabenschuldigkciten • Rechtes in sich. Die Verjährung nach der Ab­
(Anroomung). Di,e Zuständigkeit der Bundes- gaibenoroo'llng beginnt als Verjährung des Be:" 
finanzverwaltung Zur· Regelung von iE i Ili Z e l~ . messungsrechtes mit dem· Entstehen der Steuer­
f ä 11 e n der Ahschreibung (Aussetzung, der Ein- : schuld (des Anspruches auf die Abgabe). Durch 
bringung, Rückvergürung) bezieht sich sowohl Festsetzung des Ausmaßes der Abgabe wird 
auf die Bundes,ahgaben als auf die·· von den dann der Lauf der . Verjährungsfrist mit der·· 
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Wirkung unterbrochen, daß von der Zahlungs­
aufforJerungan eine :neue Verjährungsfrist 
in ,der gleichen Länge wie die unterbrochene 
Frist beginnt, nach deren AbLauf die Abgabe n~cht 
mehr eingefoodert werden kann. In einem ,die 
VOt'la'ussetzungen ,der Aibg~bene.inhebullig behan­
delnden Gesetz ist nur die Verjährung des Ein­
forderungs["echtes zu regeln. Der En~wu.clsieht 
eine für alle .A!bgabelligattungen gle,ich lange Ver­
jährung des Einforderungsrechtes vor, da kein 
Anlaß hesteht, die Verjährungsfrist fälliger 
Abgabenbeträge nach Ahgabengattungen ver­
schieden zu regeln. Die näheren Vorschriften 
über die Ve1"j~hrung lSind dem f1"üheren öster­
reichischen Recht (§§ 5 bis 7 des Gesetzes vom 
18. Mär:z 1878, R. G.Bl. Nr. 31) entnommen. 
Die dJahei ,berufene Vorsch.ri'ft ,des § 1483 
a. b. G. B. bestimmt, d.aß dem Gläuh~ger, solan~e 
er orus ,Pfand ~n Händen hat,d:i.e 'unterLassene 
Ausübung oes ,Pf.mdrech,~es Meht emg.ewerudet' 
un,J 005 P.flamJdrecht nllicht verjähl"t wet'lden kJann. 
Der Verjährun~zeitraum von sechs Jahren er­
scheint inBbesondere wegen der innerhalb dieser 
Fri&t zulässigen nachträgLichen Einlbringung von 
Abg, .. benbeträgen, ,deren EinJbringu'ng ausgesetzt 
wor.den 'llit [§ 14, Abs. (3)], ,angemessen. Die Ver­
jährungsvorschriften der Abg,abenordnung wer­
den sonach 'beseitigt, soweit es SI~ch um die Ver­
jährung des Einforderungs["echtes handelt. Im 
übl'igen Iblei-ben .sie als Sestimmungen ü'ber die 
Verjährung des Bemessungsrechtes mit den .nach 
Abg,abeng,attungenverschieden ,festgesetzten Fri­
sten (ein Jahr bei Verbrauchssteuern. drei Jahre 
bei der Grundsteuer, fünf J,ahre bei den übrigen 
Steuern, zehn Jahre bei hinterzogenen Be­
trägen) zunächst noch [n Kmft. Das Gleiche 
gilt von ,den .Bestirhmungen der Abg.abenordnung 
über die Venjährung der Strafverfolg:ung von 
Abgabenzuwiderhand1.ungen (fünf Jahre) und 
Ordnungswidrigkeiten (ein Jahr). Unberührt -blei­
ben schließlich die Vorschriften ,des Zollgesetzes 
über· die Verjährung des Rechtes zur Bemessung 
(Nachforderung) von ZöHen (mei5t drei Monate, 
§ 81 der ;Zo1}vollru'gs,amJWcisrung). Der Hinweü~, 
QJUf ,den Wteite1"besoaJ1id ,de!& § 1456 a. h. G. B. 
erscheint edordertlrich um k1.arzus~eIlten, .daß die 
,diOrt fes,tJgJeLegte Untverjäh1"barkiei'l: von A.wp.I'Ü­
chen 3JUf Re<gaLien (Jlostregal) durch ,di~ Vor­
schniften des Ab.g.abendnhe:bUifilgrSJgesetze.s nicht 
herührt wird. 

§ 16. AtbglaCben, bei ,denen der Tatbestand ver­
wil"iklicht i/st, an den die Abgabenvorschriften 
das Enootehen der tAbg.abenschuld knüpfen,kön­
nen schon vor Eintl1itt der Vollstreckba,["keit 
(§ 11) awf. Grund ein,es vom Finanzamt zu er­
l,assenden Sicher/itelIung/iQuftroages· simergesteHt 
werden, wenn anderenfal'1s. die. Einbringung der 
AlbgabenschuLd gefährdet oder wesentlich er­
schwert wäre. Dies gilt auch für .A!bgabenswafen. 
Die näheren. VoflSlchrlften uber 'Wie Sicherung VOII1 

Abgla:ben &i.nd .der .t1bgtabenordlnung (§ 378) nta:ch-
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gebiLdet. Auch dIaiS P. St. G. hau,e in den, §§ 283 ta 
Ibio 283 ed.ie 'Mögl!ichlooit einer Sicherurug von Ab­
rgJaJben vOtr'glestehem.. Die AlnorotllUllJgen über d.ire 
.in emen Sichernrelrurugsaufu:a.g aufzruneh.menden 
AnIgabelll en~preche1lJ jenen über den Inhalt 
ellruesRüwtal1J&a'USiWellies (§ 12); auch . .der Sicher­
steUung:staJUif.tmg list cigenlhänd:itgzu fertigien 'UillJQ 
mit ,de:m Amtts6li,ege1 /Zu y,ersteheru. Dia ,ihm dIi,e 
Be.dIoo1J1mg em MaIllzamtllichen Bes,cheide.s zu­
kommt, .ist er :im Sirurueder BesltimmUfilgen des 
Ahgahen[",echwmitltelJgJC'.Set2e's, .dJa.s, ,gemäß !§ 17 aiUf 
die il1'ach ,dem Abgaibeneinhe:bungs.ge5etz ergehenden 
Be~cheide atliZlUweruden i'st, mit ,der Rechtsmi ttd- . 
belehrung zu ver5ehen, IOOß gegen die Erlassung 
de6 SicherstdLungs:auftraJgC>s ,dl<lJS Rechtsmittel der 
Beschwerde 'binl!1ien ,eim:m Monat ,gegtdx:n 1st, daß 
diesem jedoch eine ~uilismie'bende Wirikung nicht zu­
ltommt. Der Sim~~H'IlI1Ig1S1a'l1f,tmog i:s.t GriUJllJdlag.e 
des :fin.a.nzbehöl'd!.jchen SicherrulIlgsver,f.ahrens ge­
mäß § 78 lder ru.nltler IIerl'äutertellli Abgabenex.eku- . 
,tionsordnrung. Um auf Grund eines ,finanzbehörd­
lidlen Sicherstellungs,auf'tnages ,auch gericht:iche 
Sidlerstellungsm.aßnahmen treffen 7JU können, was 
nach dier Exekutionsor.clnung nich,t mögEch ist, 
sind in den Entwurf die er:fordedichen Bestim­
mu~gen nach ,dem Vorhild des § 283 ,a P. St. G. 
eingebaut worden. Danach wir,d,auf Grund eines 
finanzhehördLichen SichersteHungsauftrages ein ge­
r'ichtl:iche:s Sicherungsverfahren eingeleitet wel'den 
können, ohne ·diaß es einer ibesonderen Bescheini­
ß'Ung ,der Gefahr 'bedarf. Dieses in § 370 E. O. 
.1ls Voraussetzung für ein ,gerichtliches Sicherungs­
verfahren gefofiderte Merkm~l 'soll ,aha aLs geg,e­
hen gelten, wenn ein finanZibehördLcher Sicherstel_ 
lungsiauftnaJg vorLiegt. Für ,das auf Grund des 
Sicherswlaulligsauft["ages eimlzulci,tende gerichtliche 
Verfahren gelten &e §§ 370 ff. der Exekutions­
or,dnung. Die EihJschalt,ung ei.nes ge1'lichtLichen 
SichersteUungsverfahr.ens üst insh~son-diere erfor­
derlich, rum Sicherstellungsmaßnahmen auf un­
bewegtLiches Vermögen .durchzuführen, ,a'uf .. dtas 
nach der unter II erläuterten AibgabenexekuDlons­
ol'dnun'g 1m finanz!hehör.dl[chen Vollstr>eckungs­
un,d Sicheru'lligSverfah,ren nimt gegriffen werden 
kann. 

§ 17. Fik ,die Rechtsmittel, die ,gegen nach d~ 
Aibgabeneinh;elbungsgesetz ergehende ,Besche),de 
und Verfügungen offen stehen, sol:en die Vdr­
schr.iften ,des A,bga:ben,rechtsmitteI.gteSlet1z.els gelten, 
das den GegeIßtaI!lId einer besoruderen Regtj,erungs­
vor1a,ge hildet (730 der Beiltagen, Nationalrat, 
V. G .. P.). Als Rechtsmittel lWir.d' also die 
hinnen MonatSirrist eÜ!ruzuhr,ilIJig.entde Beschwerde 
gegeben rein. Gegen Ve:rflügun,gleru, mit denen dlie 
AhgJatbenhehönde (LU einem A!lliruchen oe,m,es Ab­
glatben:s1chI\l1d:nel"lS um· Stundung, RatenibewäJ1Jgung 
oder AtbschreibttrugJ. StdluIl!g nimmt, w.ur.d ein 
RemtsmittJel unzu:1~gseülll. Beisolch'en Verfü-
grum>len haJflIcklt es ,Stim Il1Iä.mIich um einen Anwen-

Ö '. T dungsflall der Vorsmri.ft der ReglerungSiVor"ag.e 
des AhgabenrechtS'll1itt,dgesetzes, die, ein Rech,~s-
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mittel aU5~d-tließt, wenn die Entscheidung aus­
smüeßlich aus Billi;fJkeitse:-wägungclll getroffen 
wird. 

§ 18. Die$e~jährigeFrist -für ,d'i'e Ver:jäh­
rung des Itemtes 'zur Einforderung fäl,Jiger Ab­
'~aben'beträ~e soH ,auf ,aHe Abgabenansprüche An­
wendung fin,den, .die 'bei Wirksamkei~sbeginnd~s 
Ahgabeneinhebungsgesetzes no~ nicht verjährt 
waren. nie 'sem's ].ahl"e' zählen in ,diesen Fä!.len 
vom h~shetrigen B.eginnder Verjährungsfrist. 

§ 19. Die "Stundung" Von Zöllen nach § 91 
des ZoHgesetzes und der "Erlaß" von Zöllen nad-t 

der .durch eigene Organe ,der Län.der, der Stadt 
Wien, ,der Gemeindeverbände und der Gemein­
,eren cing~hobenen AhgJaiben und die Verjährung 
des Recht,es zur Einforderung dieser A'bgaben 
regeln. [)ie Bestimmulllgen hierüber, sind tei16 in 
den Ah~albeng.es'etzen, teils in ,den Gemeinde­
ordnungenund Stä.dtestatuten ;enthaltcn. Zur 
ZU!ständigkeit der BundesgesetzgeDung zu einer 
.solchen ,Lan,dJes- U!nd Gemeindeabgaben betref­
fenden AnordnuIlig wir,d ,a'uf den letzten Absatz 
des Allg,emeicrlJen Teiles der .erläuternden Bemer­
kungen hingewiesen. 

§ 21. Das Abgaheneinhebungsgesctz s'Ü11 zu-
§ 95 d,es Zollgesetzes halben mit den ~m A:bg'aben_ gleich mit der unter 1I erläuterlOen Abgaben-
einhebungs-gesetz lVerR<7elten T,atbeständen der h d 

'0 -0 ex,ekut:omordnung in Kra,ft treten. Da oS.ic er 
SnU!l1ldung {§ 8) und des EdaJS',ses (,der tn § 14 Zeitraum, der für die Au!>atbeitung der Durch­
gere~elten Absmre,~bun.g) fällLg.er Zölle IlltUr td,en führungswei6ungen zu ,den beiden Gesetzen, ins­
Namen ~emeinSla;m, biLden a1ber ,im übr,18cn ,einen beson.dere ,dier neuen EiribringungsvQnschi;lft, IUnd 
Bestandt,cil des Zo1lve!'fiathren!9, der mit ,der Ein- f.ür die Eim;chulung der mit der praktischen 
hringunJg fäl1iiglClr Ahga:ben ni,chts zu ron ha:t. Zur Handhahun:g ,dj,eser VQrschrift befaßten Organe 
Vermeidung von Mi,ßver®tä:rudnilSsen ,wt esr:at-

,der Bundesfinanzverwaltung >e'dorderL:dt sein 
~am, d1e W,einergdt'ltn~ ,der heiden geruall1ntel1J Be- wird, ;kal,endenmäßig nid-tt im Vomuö bestimmen 
st~mmUl1Jgen dies ZoHgeISoetres ;a:U!SldrückLi,ch kla'rzu-

läßt, SQll der Zeitpunkt ,des Wirbarrnlkeitsheginnes 6üdlen. Drugegen 1We'r.den die VOI"5chriften .&es. 
II der heLden Gesetze ,durch VerQr:dnUllg !bestimmt 

Zo i geSie.tze:s, d~e ~m Ahg':lben.einhebungs'o"eSlttz 
werden.. Zu diesem Zeitpunkt '&ollen auch gere~e:'tJe Ta vbestände hehanoorn, als .drum dieses 
die Durchführungsweisungen (Einbringuny;vor~ GesetZ überholt ,alUfgehdben. nie A,ufhebunlg his.-

heriger Bestimmung~n über .di.e Eiruhebung VQn schrift) in Kr.a:ft tret,en. 
Ver,zugSlZLn<sen hei ß.eiträgien an öffenrt:lich,e Fonds § 22. Vollw'g.sklausel. 
beueht 5.ich auf § 14, Albs. (3), der IV. Wohnl- , 
bauför.derungsveIOl1d!l1ung, B. G. B.l. Nr. 47/1931. 11. Abgabenexekutionsordnung. 
An di.e. SneHe .,der Ve~'u~zingen tri,tt nunmehr Das BllcrlJdesgesetz ü!Der di~ Einbringung und 
latUch .. 'bel ,dien TilglUtngs:b:~tragen nach den: W:o~n-I Sicherung ,der öffentlichen Aibg,a:ben, das als 
b.~ufor,derung,s- und Miete~g:Stetz .der ~e.l.thch "Aib~albel1lCxekuciOil1lS()Il1dnUll1!g" Ibeze~chnet wind, 
flür ;a:Ue Ahgruben und BeJitrage gdteIlid:e tSaum- roll Zlunäch:st dta:s V'er:flaihren bei der fi'fliallllZibehöl"d­
niszuschlag (§ 9). li,chen Vol1streclwil1,g und' Si,cherung der Burudes-

§ 20 heht .die der:zeit geltenden re.ichsremc- ,abgtahen,der von Bu,ndesfi.'11Ja.nZQl"ganen ein~hQ­
lichen Anol"dnungelli iiher die VQmussetzungen :benen L~ndes- un,d GemeiOOeahgatben und Kier 
,der Abg,aibenei.nh~bung auf. Diese Aufhebung von: d.ieSien Orglanen eingehobenen Bei,tdge a;n 

betrifft linsOOson,dere die Vorschrrften .der Ab~ Körpersch:a.tten '&,$ öffel1ltlimen Rechtes re'geLn. 
g'<Ilbenordnung über Fälligkeit, Zahlung und Stun- Hiebei werden unter gIeich:z.eiti.ger Aufhebun,g 
dung ,der Ahg,aben und über den Vcnspätungs- der .d3JS Abga:beneinbringunglSvef'flahren regelll1lden 
zus,chIag, ,daos Steuen<>äumnisg.e'!>Ctz, ferner die Be- VQrschrilften ,der Abg,aibenor<dnu,rug die VQrschrif­
stimmungen ,des Steueranpassungs'geset2les über ten .der' ~richt!.ichen ExeklUcionsordiruutnlg soweit 
StundunglSzinsen und der Steuervereiln'f,achu'll'gs~ ails mög,ri,ch ,wortgetreu übernommen. Ein 
Qrdnung über den SäumniszuschLag, .sowie die AnLaß zu Ahweimungen war insbesondere 
Stundungsol"dnung. Zur Aufhebung .der Vo~- dort Ig.egeben, wo di.e EX'ek'll'tionsor.dlnlUng ,dem 
sChr:ft,cn der Abg,ahenor,~nung über d1~. verjäh-I'Ger!'cht seiil1~ AU'f~aben .im .~in:hrick ,auf .. de~sen 
run'!; ,des Rechtes zur Emforderung fäb,ger Ab~ SteLung zWlsiChen dem 'betrelibenden Glaubllger 
gaibenbeträge wif'd auf dJieErläuterungen zm § 15 'unld dem V{:'rpflichteten zuv.~ai.s,t, ,d.a im finai!1lZ­
hi.ngewiesen. Eine Aufhebung der Bestimmungen I 'b,ehördlich,en Vo:'l:streckungs- lUna Sichemngs­
der Albg.a:benordnung über ,den "Erlaß" von Ab- verfa:hr'en daos F.inlilil1lzlaimt dii,e Stel:!Ung ,doo betrei­
~aben kommt nurin.soweit in ,Fr,age, als eS'1ich benden Gläuhigers 'QRepu:blik Ö'Slterreich) und 
um den Edaß ifälliger A:bg,aben handelt. Im übri- der VQl1streckurug,s.behör:de [in sich v,erelntigt. 
gen mü:söen ,diJe VQrschr~f.ten über den Erlaß Im finanzbehör.dlichen Vo:'lISItreCMtngisverJahren 
a·ufrecht bldben, solange .das gemäß dem Gesetz. :S'Lntd .als 'Vollstreckutngsanen :llIur die Pfändung 
vom 8. Mai 1945, St. G. BI. Nr. 12, VQrläufig ,beweglimer körperlicher Siach,en u.nd VQn An­
weitergdtende Abgabenrecht in Kraft steht. iSprüdJen la1uf Her:aR.lSigabe und Le~stung von 
Schließlich weJ."lden die lande!>recht'l,ichen Vor~ so:chen un,d diep.fändung von grun,dJbüche.r1'ich 
schriften ,außer Kr,aft gesetzt, die ,die Vor,a:u.s- nicht sichergestellten Geldfor,derungen' zuge­
setzungen der Einhebungund Sicherstellung I rassen. Das Vex·fiahrien Iren&: z,WJar kein Vor-

• 
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:wgspfrandrecht, dodl 0011 da6 finanzhehör.dlichc 
Pfandrecht Beschränikungen in seiner Geltungs­
dauer ~cht unterlie<gen. Die Abgaiben~xekutions­
or,dmung enthält ferner Bestimm'UJ1!gen über das 
ZUJ~am.ment'l'effen fin.a.ruzhehöl1dLicher und gericht­
lich,er Vollsoredw·ng:,werf.mren. fliebei soll 
Grundsatz .sci:n, ,daß die Pfändu!I1lg j,e für ~ich 
ollaIch Iden einzelnen Veirfahreoolirten VOr7.u.nehmen 

'ist, wäJhrend ,die VCl"Wervung stets ,dem Gericht 
obliegt, wenn ein ,hrua.nrz:rbehör.dli:ches Verf.ahren 
mit einem igerichtlichen hin6iehtlich,dler gleiehen 
Sachen (Geld'forderungen) zusammentrEfft. Die 
Albga:bene:xekut,ionror'dnung 'soll ferner. mit den 
durch d.ie Verschi,edenhellit .der volls,treckenden 
o.rglanehedirugJten AnpasSlUn'gen auch für die ni.cht 
odul'm B:urud.e.sifi:nanlzo11glan.e ,eingehobenen La!I1Jdes­
,umld Gemeinderub:gJalben gelten. Ein bewnderer 
Abschnitt 'soH die Vorslrnriften über Iden Vorglalng 
beim Zuslammell!treff,enruch.rgeridltlich.er Voll­
streckurugsverflahren vers;chlederuer Vol15,tneck\1l1Jgs­
·behör.den, 'Z. B. eiThesFirua.n:z'aJIll'tJflS u[lJd einer B-e­
zirkverwaltung,slbehöf1de ooor eiu1Jer G<lIIllei.n.de ent­
halten. D~e A'nWte11ldbarkeit Ider Ahgla,benexeku­
ciOnsOf1d:nUlrug 'auf :das Verfahren be:i ,der Voll­
str.ecku:n:g von Geldleistu·rugen im Bereiffi ,der lall­
gemeinen Ve~W1alUUnig :ist .in ·der' Ein~'eiou.ng zu 
,den er:lä-u~emden Bemerlwng.en hervorgehoben. 
Die Gliederunlg des in tder Ahglahe,nexekut,ions­
or,dnung behan:ddten R.:effit·ss·toff~ ergibt 6ich 
raus der ,folgenden über~icht: 

I. Hauptstüdc 

11. Hauptstück: 

I. Teil: 

Allgemeine Grundsätze 
('§§ 1 bis 3). 

Ri'n:anzbehördlim~ Voll-
streck.ungs- und Sicherungs­
verfahren: 

VoLLstr.eckung: 

I. Aobschnitt: A111gemeine Best.iiffimun~en 
(§§ 4 bis 26). 

H. Aobtschn1tt: Vollstreckung auf 
1üme koÖrperlich'e 
(§§ 27 bis 52). 

beweg­
Sachen 

III. AbschJnJiu: Vollstreckung auf :grun.d­
bücherliffi nicht sichterge­
stellt·e GeI.dforderungen 
(§§ 53 his 74). 

IV. Abschnitt: VolLstredwngauf Ansprü­
che oa·uf Hern~aheurud 
Leist.untg 'beweg1iffier kör­
pedicher Sachen (§§ 75 bis 
77). 

11. Teil:· 

III. Teil: 

Sicherung (§ 78). 

ZUlSaminentreffen einer 
firui.nzlbehör.d11chen mit 
emer gerichtlichen Voll,. 
streckung: 

31 

1. Aobschnitt:Vollstreckung auf 
liehe körperliche 
(§ 79). 

H. Absdm~tt: VoIlstreckung oauf grund-· 
Ibücherlieh nicht ISlichte1'1ge­
stellte Ge1dforderurugen und 
rauf Ansprüche auf Hef1aus­
'g<atbe ,un.d LeistU!l1g .bew.eg­
l1cher k:örperl~mer Sachen 
{§§ 80 MS 82}. 

IV. Teil: 

IB, Hauptstück: 

I. Teil: 

II. Tcil: 

III. Teil: 

IV. Hauptstück: 

V,oHsireckung UI1d: Si me­
run:g der ni·cht .durch Fi­
lllail1zämter eingehobenen 
Lan:des .. urud G<lIIleirudeab­
gahen, (§ 83). 

Zusammentreffen mehrerer 
n,ich~görichtltidler Voll!.>trek­
kWl!&en: 

AHgemeine 
(§ 84). 

Gruruds~tze 

Vollstreckung auf beweg­
Lime körperliche Sachen 
(§ 85). 

Vollstreckung ,auf g,rund­
büchertlich rucht sicherge­
steHne Ge1dJfortdieruThgeni un.e! 
:a:uf An:siprü·che ,aJuf Her~us­
gabe und L,eistung heweg­
licher körpedkher Sa.chen 
(§ 86). 

übergangs- und 
lbestimmungen (§§ 
91). 

Sch1uß-
87 '.bis 

§ 1. Der Beg,r,iff der öffent1iffien Atbga;ben, für 
die d.ie A:hg:ahenexekutiOtruSol'dnung daJS Voll­
streckurugsverfrahr,en regeln. soll, und ,d~e Vor­
aussetzungen für den Eintritt der VollstreckhM­
keit sind im Ab@aheneLnheibUlIllgsgesetz geregelt, 
dessen Entwurf unter I er&äutert ist. Es kommen 
sowohl die BuntdeSla:bg'<1Iben rals die Ahg,aben der 
Länder, der Stadt Wien, der Gemeindeverbände 
und der Gemeinden und .die von Organen der 
B~,de5,firua!llZverwlaltullig .eingehobenen Beiträge 
anöffent1ich-'rechdiche Körperschaften [on Be­
tracht. Den A:bg,a!ben sind die in § 2 ,d,es A:bg,aben­
einihebungs,g'flsetzelS. raufgezählten, mit ~en Ab­
gaben zUSlammenhängen:den Leistungen e:iJru.. 
sdiließl~ch .der Atbgalbensttr,afen und die Kosten 
und Gebühren des Abg:abenverfah.rens und Ab­
g'a!benstnafverflahtl'erus tg:lei.chgestellt. 

§ 2. Bei ,den durch 01'lgane der Bundes­
finG'nrzverw.altu.rug eingehoibenen öffentlichen Ab­
gaJben erfolgt die Vo:Hstreckurug durch die in § 5 
näher bez.eidliI1,ete:n Dien:ststellen im finanrL­
behö1'Idlich.en VolllisltreckUtngoS'Verif:ahren nam.ents 
.der Republik österl"Cich alos betreibendem 
Gläubiger. Dies gilt auch, soweit B-undesfin.anz. 
orgtaneAhga.oon dter Länder oder Gemeinden und 
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. ßeit'räge ,der öflientlich .. .rechdoichen K,ö.rperschaftcn 
einzuhr~ngen halben. Bei den öffentlichen Ab­
gaben, ,die nicht ,durch Org,a;ne der BundesfinaIl!Z­
verwaltung eingehobel1l werden, ohliegt die Voll­
streckung den ~'n § 83 ge.nJatlliUten Vollstreckungs­
beOOl1den. Betrei:bendJer Gläubiger ist hier das 
Llnd oder 'rue rGetmcinde, um deSlSen (,deren) Ah­
g~be es sich ha:ndeh. 

§ 3. Das finJa:ruzbehöl"dliche VoUstr:eckUln'gs­
v{lI'fahrren ,i,st '3lU:f die ei.rufiachJeren Vo}Lstreckungs­
a'rten WfändU!11,g; ,beweglicher körpel"lii,ch,en Sachen 
und von Anspru.men aurf, HeraUSJgJaJbe 'Ul1rd Lei­
lStun:g von 'solchen, iBfänoong von g11U:nldbü,cher­
lich nicht sichergestellten Geld.fol"derungen) be­
schränkt. Gemäß § 7 köruruen mehrere dieser 
V olhtreckull'gisarten gleidliz.e:iti.g ,a.ngewendet wer­
den. Die F.inlanzämoer -können .ferner ,auch bei 
d!i.es.en Vollsorecku.ng,sa,roen ,rue VolLstreckunrgbei 
GeI1i,mt helan.t'f'algrell1. Für !d3;s Z'U'sammentreffen 
finanz'behördlicher mit ,gerichtlichen Vollstlrek­
ImmgSlVerflahren &:nid ,die erfo.11deriichen Besti1lll­
mumg'en i'n den §§ 79 his 82 cl1Inhaloen. AHe 
übr~gen Vot;6treck:ungsarten stehen zwar Ia.uch für 
di,e Ei:nibrillglUng von A'bgahen und BeiträJgen 
zur Verfügung, .dün6en ,jedoch nrwr im gerichtlimen 
VollJstrecku1'1gJwenfahr,en vol]zogen we.11d:en. Hirezu 
halben die Foil1lam:zällll'ter namenls ,dier Roepublik 
ösurreich ,als benre~bendem Gläurbig:er di.e edor­
,der:lichen AillIträrge bei Geri,cht IZ'U 5t!ellen. Die 
Führung eines ,sokhen gerri,chtlichen VoHstrek­
kWlJgsver.fra:h'11enrs(zum Beispiel ,a.uf eine unibeweg­
hlche Sa,ch,e)s,chließt n~cht au,s, daß ml" Einbrin­
gurug dergleichen A'bgia<benrsmu1ru'gkei,t auch ei'n 
fillJruntzbehör.dliches oder ein ,gerich,tliches Voll­
streckufl@svrerfahrenmf heweglidJ,e körpel"üche 
Sa;chen, IalUf gl"Uil1dbüchrerliich, nicht s~,chergestellte 
Gelrdfonder:un'ge'J1J oder auf An~prüche auf H'el1aJUs,­
g<abe und iLellsuulIlg heweg:l.icher körperlicher 
Sachen gdührt w:i[1d. Die Hindung :an ein g:er~,cht­
limes Volhtreckun.g,svel"fahren galt nach dem 
If.rüheren ösuerre,idlirschen Arhgla<bel1lei:nibcingungs­
rechtaJuch für ,ru,e Volb~reckung auf Gelrdlforde­
,runitglen. Die mit ,der Abgla<be:ruol1dnung in O~ter­
reicheingeflüihl1te Ei:llJbezi.ehuTiig Ider ,grundbücher­
Hch ni<:ht &i,chwgesteUten Ge1dfor.dierungJen ~'llI ,den 
Bereich <Ler finauwbehördlichen V;ollhtr,eckurug 
hat s,ich in .de,r IPmris !bewähl"t. An ihr soll daher 
festgehalten wenden. Die für die Vollstreckung 
VOt1i Ahg;rubenfol1d1e,rurugen ,auEigestellten Grunrd­
sätz.e geltengJetmäß § 78 ,auch für ,drus S~cher.un:gs­
ver.f.ahren. Ein Off,en,baJrUnlgsei.dver:fiaJIren 5O~1 
kÜ'llIf,tig illIllr 'bei Ger,ich,t ,du,rchg:eführt werden. Das 
~n der Abga'benOl'ldnul1'g @es,tlattete Offenbarunrgs­
eidverf:ahren vor den Fil1la.lliz ämtern , von .dem 
übr~g'e.ns ntur m w:en.ig:en Fällen Gebl1a'uch ge­
macht worden ist, soll ni,cht ühernommen werden. 

Die folgenden §§ 4 bis 78 ,der AhgaJbenexeku­
tionsor,dnJUl1g beziehen ,sich "cluf das finan:zrbehörd:­
,lich,e Vollstredmrugs- und 5Lcher.ullJg.sv,erf!ahren 
UJIJJd ,aufrue AUlfigaben, ,die .in ,diJesem Verfahren 
den Fma.nllämtern rund den Fi,nam.z.lail1Idesdirek-

oion.en obliegen. Diese V011Schr6ften gelten sinn­
gemäß für <fias VoUstreckung.s- lUna Sich,er:ung6-
ver:Fahren bei ,den llJa,ndes- und Geme.inrdea<bgJa!ben, 
für ,rue hlefür zuständigen Voll&tI1ecku'll@sbehör­
ae.nund für ,die iruesren vorge~etlZten Düen:stlSteUen. 
nie hiebei in einigen weru~ Belangen er.for­
aer1ichen besondefien Vor:sch,r~f,oens,i;n,d 'bei § 83 
erläuter't. Th,e Vomchtiften über dias firuan:z­
behöl1dliche Vollsrtl"eckulligs- und Sichenunrgs­
ver.fahr,en 'gelten ferner, w~e :bereits i.n ,der Ein­
,lJei:tung zu del1l erläru,ternden Bemerkung>en ihervor­
'glehoben wonden .itst,auch für ,dJa,S Verrnahren bei 
,der Einbr.i.ngu1llg von GeLdleistungen ~m Bereich 
der Allgemeinen Ver'Wlal.tun!g, für d~e zur Du,rch­
'führuilig ,dll.eses Vedadweoo -oerufe1lie1lJ Vol'lstook~ 
kungsbehönden IU'llId für.dü:e ,diesen Beoorden .im 
Ins,t3illiZlelliZug vorg!flS,et:z1len 'D~errliSOSrte11en. 

Die einleitenden §§ 4b.is 26 dier Ahglaben­
exekutiolllSor.dl1J\l,ng enJtnehmeru ·aJUlS ,den ,a,hlge­
meinen ;BeIsti.mmUr11g~n ,dJer tEX1eku,tion:sor,dnullig 
,die f'ür ,den Bel1eich des firuaruz;behördlichen Voll­
soreckllJiIltgsverfahrens !aJDwerudbtal1en Grunds'ätze. 

§ 4. Die finan2!behöl"dliche Volllstrecroung der 
AlbgaibenalllSpruche ilSt auf GrullJd von Urkunden 
vOI1zunehmen, ,die wbereinscimmend mit ,der Exe­
kutiollJSoI1dnuIlJg unter ,der Bezeichnung "iExe­
kut,ionstitel" z'Usammengefaßt wer.den. Als solche 
kommen abweichend von ,der umfangreichen Auf­
zählung .in ,den §§ 1 und 2 E.O. nur di,e mi.t der 
Bes,tät~gIU'ng ,der VoU~treckbarkei,t Vlersehenen 
Rück:s!lainl~aus,weiJs,e über Ahga!ben und Ahgahen­
stnaf:en ü.n Betracht. Die Vomu&s:eozung/el.1I für die 
'Aufstellul!lig rdi,i:lSlw iE:xtekutionscirte1 umld <ler,en 
InhaLt sind in aen §§ 12 und 13 ,des Abga'benein­
hebung~gesetzes geregelt. 

Nach § 5 ist das finanzbehör,dliche VoH­
streckungsverfahren übereinstimmend mit dem in 
§ 16 iE. O. festgelegten Grundsatz von Amts 
wegen ,durchzufü,hr,en. Die Durchführung obli,eg,t 
in erster Instanz den ,Finanzämtern der Bundes­
finanzverw,;t;lttUßlg, ,ails .deren Hi:1fsoligJane doie Voll­
strecker cin~chreiten. Die örtliche Zuständigkeit 
der Finanzämter richtet sich im aHgemeinen nach 
der Befugnis Zur Einhebung der Ahg:aben, doch 
kann rue VolLs,orecku.ng ,auch dem F'inan~amt 
ubertmgen werden, ,in ,dessen Amtslbereich .die 
Vol,lstreckuIlJgsha;ndluIlJg vorzu.n.ehmen ~st. Diese 
Vorschrift ist :i.nrsbesondere für die Vol1.9tr,eckung 
,der Zölle und jener Abg,;tben von Bedeutung, 
,deren Einh.ebüng für einen größeren räumüchen 
Bereich Spezi,alfinanzämt,ern (für Gebühren und 
Ve.tkehrssteuOOIll und für Körpersch,aften) ob­
{Hegt. Als Vollstrecroungsbehörde zweiter In­
soanz . schreit,er die dem vollstreckenden Fin,anz­
runt 'Vorgesetzte FillJanzLandesdirekicion ein. Einer 
Abgrenzung <:!er ZUlSttändi,gkeit, 'W~e sie die Exe­
kucionsor,dnung ,fürrue BewiLligung und Jen 
V dliZlUgder gerichtlichen VoHstreckung vorsieht, 
bedarf oes üunbnr;tnzibehördlichen V oll streckungs­
verfahren nicht, dadas Finanzamt die Stellung 
der Bewi1ligungs- und ,der Vollzu'gsbehörde in 
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liich verein~gt. Demen.tsprechend sind ·die von ·der 
Zuständigkeit zur ExekutionsbewiHi~ng und 
zum Exekutionsvollzug handelnden §§ 3 bis 13 
und 17 his 23 E. O. nicht übernommen wor.den. 
Grundlage des finanzhehör,dlichen Vollstreckungs­
verfahr.ens ist, soweit liich das Finanw.mt der 
Vollstrecker bedient, der an den Vollstrecker 
ellgehende Auftra:g. Im finanzbehördlichen Vo!<l­
streck·ulligsverfahren sind ,die erfoOrderlichen Be­
sche·ide VoOn Amt~ wegen Zu erlassen. 

§ 6 lI'egeltdie Befugnisse der Vollstrecker !im 
finanzbehörd1ichen Verfahren und die diesen ob­
liegenden Aufgaben :in Anlehnung an me .in ·den 
§§ 24 his 26 E. O. enthaltenen Best·immungen 
über ,die Befugnisse und Auf~ben der VoLl­
Iitred{U.n,gso~,me der Gerichte. Die derzeit 
bedeutungslosen Bestimmungen de.r §§ 26, 
Albs. (3), ullid 29 E. 0., .die sich mit VoOll.streckung5-
:handlungen gegen aktive Wehrmachuangehörnge 
llrr1d gegen Angehörige der der Wehrmacht ,gleich­
gestellten Gendarmerie Ibeh'ssen, W'U11den nicht 
ü'bernommen. 

§ 7 stellt den Umfang der finanzbehördlichen 
Vollstreckung, Ibei der ·die ~m § 3, Abs. (1), ge­
nannten VoOHstreckungsartep. verbunden werden 
können, in Anlehnung an die §§ 14 und 27 
E. O. .auf den d:urch ,dlie Höhe ,der Abga!ben­
!Schuld und ,die voOrauSlSIi,cht1.ichen Kosten .de" 
VoOl1streckulligSlverfahrens Ibescimmten Bedarf a;b. 
Zur Vermeidung von dieseG;rellize überoteigen­
den VOIHstreckulligsmaßnahmen· kommt erforder­
l,ichelllf,aJ!1s eillie :EiJ!l5ch.ränkung der Vol1stlleckung 
gemäß § 17 :in Fmge. Der Grullidsatz, daß Voll~ 
strecku,nlgsverfügungen schon vor Eintr·itt der 
Rechnskr·aft in VoOllZiug gesetzt wel"den können, 
entspricht dem § 67, Albs. (1), E. O. 

§ 8. Di,e teils in der Exekucionsor.dnung (§§ 15 
und 28), teirls ,im Einführungsgesetz zu dieser 
(Arükd VI, VII, X und XI) enthaltenen Grund­

. sätze, nach .denender Vol>lstreckung dur·ch Ver:" 
,bot des Zugriff,es lauf hestimmte Ge:gen~tänldle 

- Grenzen gesetzt :sind, und die Beschränkungen, 
denen .cLasgerichtliche VoOHstr.eckungsverf,ahr,en 
durch d,ie Person des Schuldn,ers_(Gemeinden, ge­
meinnutz.}ge Anstalten, öffentliche Verkehrs­
unternehmung,en, Lottokollektanten) unterwor­
fen ist, sollen ,auch im finanzhehördlichen Vo;ll­
soreckungsverf.a'hren gelten. Hi,ezu gehören .auch 
.die VoOrschmften ·der Zot1~ urud StaatS\l11onopol­
ordnung vom 11. Jtuli 1835, nach ,denen MonoO­
polgegenstände und die zu deren Erzeugung und 
Bereitung di'enenden Gerätscha,ften, Vorr:chtun­
gen und anderen Erforderni'5se der Inanspruch­
nahme durch Vollstreckungsmaßn.ahmen ent­
zoOgen sin,d. Die AufzähLung der VoOllstreckungs­
beschränkungen wird ,im übrigen ·durch Berück­
&chtitgung ,der Anderunlgen ellgänz,t, .eLie sich Sleit 
Inkr,afttreten der Exekutionso11dnung ergeben 
h~ben. Dies gi.It zum Be:ispiel für die Unzulässig­
kcit ,der Volls.treckung .in Losigewinne bestimmter 

33 

Art, ,die im Einführungs:gesetz Zur E. O. auf 
Grund des § 22 des Lottopat.entes (Pol.~. Slg. 
1813, Bd. 40, S. 53) für Gewinste im ZaMenlotto 
ausgesproOchen war und später aum für Gewinste 
:in der K1assenloOtterie werkannt worden i\St (§ 2, 
Ahs. (3),) des Gesetzes VoOrn 3. Jänner 1913, 
R. G. Bl. NI". 94, wiedere:ingdührt durch § 2 
des GlüdtsspieLgesetzes, St. G. BI. NI". 117/1945). 
ErgänzeIlld zu diesen Beschränkungen enthalten 
,die §§ 28 hi:s 30 hil1lS~chltLich der Fahmüspfänd.ung 
und ,die §§ 53 'his 63 hinschn1ich der Forderun'gs­
pfändungei.ne Aufzählung ,der EinzelfäHe, in 
denen ebenso wie im ger~chtlichen auch im 
fin,anzbehörd:ichen VoHstreckungsverfahr.en die 
Vdlls·treckung ~n ArusehuIllgbestimmter Gegen­
stände, wie zum Beispiel Hausrat; und Geld­
for,deruIllgen, wi·e zum Beispiel Löhne und Ge­
hälter, Ei;Jlis:ch'ränku~g:en unterworf.en .i,sot. Hiezti 
wi'f\d lauch noch auf ,die erTäutemden BemerJrun­
'geillJzu.dem §§ 53 b,i·s 62 hingewies'en. 

nie §§ 9 und 10 fieg,eln für den Bereich des 
finallizbehördlichen VoOUstr'eckungsver.f,ahren5 die 
Beschränkungen, i .denen ,der V:ollzug einer 
V ollsueckullog in zeitlicher Hin~cht (Nachtzeit, 
Sonn- urud Fei.e'rta'ge) oder wegen des Ortes 
der Vollstreckung (Wohnung von Extel'lritori­
am) un,eerworfen ii>t. IEs w.enJ.en hiebei die Vor­
schriften der §,§ 30 :und! 31 iE. O. übemomnnen. 
Zu.r iErteiIung ,der B,ewi'Higu·rug einer Volh~rek­
ku.ngshandlung zur Nachtz,eit oder i3!n einiC111 
Sonn- oder F.eiertaJg wil'ld sua'tt des Vorstehers 
des Bez;~rks'9ger.i,chtes .der Vors,va.n,d, .dies Finanz­
amtes ermächcig,t. Als Nacht:z~i,t 'sirud ,i,n· sinnge­
mäßer AillIWendlul1!g ,des 'Z11l' § 30 E. O. eI1~all'gellien 
§ 26 .der GesmäftSIOlldnung fü·r die Ger:ich'tie I. 
und II. InMlam'z d~e Stunden von 22 bi,s 6 Uhr 
anz'Us,ehen. Die iaJs g,e~etz·1i.che Feiert,a,ge gelterude,n 
T <a~e sind derzeit :im Fcie.rtrugSlrwhegeseta: vom 
7. August 1945, Sr. G. BI. Nr. 116, bezeichnet. 

§ 11 umsch'rcibt übereinstimmend mit § 32 
E. O. den Kreis der Personen, ,die !bei der Voll­
streckungsha·ndlung ,anwesend sein können. 

Die übernahme des § 33 E. O. über den Zeit­
punkt des Beginne.s einer Vollstreckungshandlung 
war entbehrlich, da ,das hiefür maßgebende Ein­
langen des Vollstreckungsersuchens beim Voll, 
zwgsgericht im Bereich des finanzbehördlichen 
Vo:Isvr.eckungsv.erfahreru; keine Rolle spielt. 
Ebeni>o WlUrde von der Übernahme der Be­
stimmungen über die Wirkung ·des ToOdes eines 
Abg,a.benschuldners auf einanhäri!;'iges Voll­
streckungsverfah'ren (§ 34 E. 0.) abgese~en, ~a 
beabsichtigt ist, die Finanzämter anzuweIsen, !TI 

sokhen FäHen stetll u[1Jg'C!Säumt .das .gerichtLiche 
VoOl1streckung.sve~f.ah,ren einzuleiten. 

§ 12 handelt in Anlehnung an § 35 E. O. von 
den Einwendung.en, die gegen den zu voll­
streckenden Abgahenanspruch erhoben wer·den 
dürfen wenn nam Aufstellung des Rückstands­
ooswei~es Umstände eilligetreten sind.,. die den 
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Aibga:beIl'a.n5pruch >aufheben (~ullli Beispiel Zah­
lung) oder seine Geltendmachung hemmen (rum 
Beispiel Bewil1~gnIrug einer St:u:rudll'ng). Alle .iru B.e~ 
tradlt kommenden J!.inwendunigeri sm bei son:­
stigem Verlust ,delSl RedrceSi, säe vorzubringen, 
gleichzeitig beim Fmam:am,t ~el1Jerud zumachen. 
Di.e Soatbgebu'l1,~ :hat Eil1JSo1JeUung dies Voll­
streckun'gsv:er~ahrem zur rFolge. Die Einwerudun­
geIl, ,die :ge!gen ,die Rkhtigkei,t des Exekut:iorus­
ti,tds ralls solchem gdten.d gema.chot WlerdfUl könn:en, 
sind ~l1J § 15 :geregdt. 

§ 13 regelt nach dem VorhiM von § 36 E. O. 
.die Einwendungen gegen die Durchführung der 
Vollstreckung Woe,~en. iFehlerus der Vollstreckhar­
keit oder wegen rbehaupteten Verzichtes des Fi­
nan:~amt,es auf d~e EionJ1einung der Vollstreckunlg. 
Wie im F,all des § 12 müss,en auch hier alle Ein­
wCl1idunglfUl gle~~ti,g ibcim FinJa!1iZla.mt vorge­
br,acht werden und es hat Statngebung die Ein­
stellung des Vollstrecku.ngsverfahrens zur Folge. 

finanzbehörd1ichen Vollstre<kungsverfahrens bil­
det (§ 4). Der A:bgJahenlSlcl:ru1dn.er wir,d von 
der Ausfe1"t1gung des' Rückstandsausweises nicht 
verständigt. Er kann ,daher zu seinem Inhalt eret 
Stellung nehmen, wenn .!ihm dieser bei der Voll­
streckungshandlung durch den VoUstrecker vor­
gew1esfUl wird. Dem AbgaJben.s,chu:1ctruer soll daher 
das oRedJ.,t zu eoiruem BerichtigiunogSla.ntra.g einige­
räumt ,wer,den, wel1lIlJer den Rücks~~ausweis 
für ,ziffer.nmäßiJg U'fiJri.chtig häLt oder be­
hauptet, ,diaß hei ,der BestäoiJgung ,der Voll­
streckbarkeit ein IrrtumunterIaufen ist. Gegen~ 
stand eines solchen Antrage5 sind Gesichtspunkte, 
die bereits im Zeitpunkt des Entstehens des 
Exekumonstite1s gegeben waren. Auch hier kommt 
Ei.nstelhmg, bezlliehungsweUse Aufschiebung der 
VoRstreckung un iFmge. iErgämizerud hiau regelt 
§ 12 .die Einwendungen ,~en dle Vollstreckung, 
bei denen dli,e hiruderruden Umstämide erSt nach 
Schoaffung des EXe'kutionstite1s eingetreten sind, 
sich also gegen ·den Anspruch als soichen richten. 

§ 14. Uber Rechte dritter Personen, die an 
dem ,i,n V01l.str,eckunrg zu ziehen.den Gegeootand § 16 :zählt in El1gänzung der :in ,den §§ 12 bis, 15 
mit ,der Behauptung gdterud gemacht .werden, daß genannten Fälle eine Reihe von Tatbeständen a:uf, 
.sie die VOlmahme der VollLstreckurug unzuläi>s~g bei deren Zutreffen ein finanzbehördliches Voll­
machen, kann, sofern das Finanzamt ,d:ese Rechte streckung'sverfahren unter Aufhebung aller bereits 
nicht als ,begründet anerkennt und von der erfolgten Vollstreckungsoa:kte einzustellen ist. Bei 
Durchfüb,rung ,der Vollstreckung ,auf die vom dieser dem § 39 rE. O. nachgebildeten Aufzählung 
Widerspruch erf,aßten Gegenstä,nide Abstand, &ind jene Tatbestände weggelaS5en, ·denen· im 
nimmt, [m finanzhehördUchen Vollstrek- firuanz:behö,rdli,chen Vo~ht.reckungJs,yerf.ahren eine 
kungJSv.erfa:hren die iEntschoei,dun'g nicht dem ß.edeunung nicht zukommt, ISO zum iBeulSpiel .der 
Finan:z:amt überlassen werden. DemrtigJe Rechte Fall der AUlSnüt~uil1Jg eii11'e5 dem Verpflichtet'ell 
Dl1i1tter - tneist das E'igenou,m - mülSsen viel- zustehenden Wahll"lechtes, durch ,die er -eine 
mehr 00 wQe lim gerichtlLichen VO'l1streckungsver- andere als die duI'ch ,die Vollrstreckunog zu er­
f,ahren (§ 37 E. 0.) mit Klage geltend gemacht zwi'ngendoe Le'ilS'tlun.g erbrringt . 

. werden: ,die gegen d.~e ~epublik Osterreich zu er- Nach § 17 ~st entsprechend der Regelung .in 
h~ben 'llSt. Rech~tskr~ft1,ge .~tat.t~1;mIlJ(; d~ KI~ge § 41 E. O. eine' Vollstreckun<7 ,einzuschränken, 
Zlleht ebenso 'WII'edole Berucks~chtu,gung d!er Em-.1· f" di'? . l' , " . ", wenn u'le Vomussetzungen ure Emst,e iung nur 
wendungen ,durch .das IFiIII1Jan.~amt m den fallen h' 'ch, I'ch ,'. T '.1 d 11· ckb· A _ 
.1 §§ 12 d 13 d' E' 11 d fi lllSI t.1 emes el,es, es vo· stre aren n oller un Je 'Inste· UJ1J<7 es nanz- eh d' . 11 _L_ 
'b h" d 1 'ch V 11 ck fah" ch spru es 01 er der Mt Va' strelhJung gezogenen e or 11 en 01 stre ungsver, r,ens na Ge ".1. b . cl D' . .B' 
'ch I' F 11 . d Kl h '00 11 "'be geIlJstanUJe !g.eg,e en sm. Je weutel"le estllm-

SI • m !a er ':lJgeer e ng so.· . u r- cE ß' E' ch" k ch bei 
einrstimmend mit dem in Ari~kel, III ~~Ig" aH'~~z:e cl m~ ran; ~n.g a~ . un'h

er-
des ,Einführungs,ge.s,etzes zurExekutionsordnung an r~er~. e B'e; . ;.'spru ~s '~b'trbt,en ~ '~d 
ausgesprochenen Grunds,atz die Entscheidun!!" ~b er~en d 1e ~e{le l,g:ung ,e,r

d 
ga::ll5 di 

über einen Antrag ·auf Aufschiebun,g de~ uB~,~t1~telgen; en d r ()§:S7z~beverd1llieu,Uen'fel1ga~ztdeme 
d . l-._ '"" ,mmungen' CIS ur· en m ang, 1ll 
. ,urch ,den RechtsstTeIt !Detroffenen ·fi·naml- d' V 1'1-· ck <7 ,f"hr . t 
b h .. dl·..1. VII' ck d G'ch bl' le 0' lbue UIlJ" zu u en lS • e or tUJen 0' st're ung emerl t 0 'iegen. 
Von den ,Fällen, in denen der Vollst'reckung mit § 18 regelt die Fälle, in ,denen d35 Finanzamt 
dem Hinweis auf ein Pfandrecht entgegen- mit der Durch:führung ,des VoIlst.reckungsver­
getreten wird, das der widerspr,echende Dritte an fahr,em innczu1lalten hat (§ 42 E. 0.). Wie in 
den ZlU pfändenden Gegenständen geltend macht, § 1'6 sind ,auCh hier ·die Fälle weggelassen, denen 
handelt § 33. .Iim BereiCh des finan:zlbehör,dlichen VoH~treckungs-

Die Vorschr:ift des § 15 iiJber ,die BerdchtiJg1Uil1ig verfahr·ens ,eine' Bedeutung nicht zukommt, wie 
des Exeku'tliOil1lstiteil5 t:rägt den hesonderen Ver- zum Beispiel die Einberufung der Verlassen­
hä1rnissen des finanzbehör;d1khen Vallstreckungs- schaftsgläuhwger. 
verfahrens Rechnung. Nach den §§ 12 und 13 §" 19 übernimmt aus den §§ 43 und 44 
,des Ahgatbeneinhebungsgesetzes ist ü:ber die yoll- E. O. :die Bestiminuo,gen 'ü1ber ,die Wirkung 
streckb<lr . gewordene AbgQbenschuldigkeit samt. einer Aufschiebung der Vollstreckung unter Weg­
allfälliger Mahngebühr ein Rückstandsausweis . lassung ,der Besonderheiten, die 9ich ,aU5 dem 
auszufertigen, der el'nen Exekutionstitel des' Verhältrui.s· zwis,chen' dem het1"ltibend:en Gläu!b~ger 
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und dem Verpflichteten ergeben, und jener Be­
stimmungen ,der lExekutionsordnung, nach denen 
die. Aufschiebung der Vollstreckung von der 
Leistung einer SiCherheit aljhängJig gemacht 
wel'den Mnn. Eine Aufschiebung des finanz­
behöl'dlichen VoUstreckungsverfahrens kommt 
auch in d·ein in § 40 :behandelten Fall eines üher­
nahms~ntrages in Frage. 

§ 20 .bestimmt in Anlehnung an § 46 E. O.die 
Voraussetzungen, unter denen ·der Vollstrecker 
selbständig mit der Durch.führung de.r Voll­
str.eckung in.nezuhalten hat. 

Eine übernahme ,der §,§ 47 bis 49 E. O. über 
das Offen:oorungseidverfahren in .das fioonz­
behördliche. Vollstreckungsverfahren war entbehr­
lich, .da,· wie bereits in den erläuternden ,Bemer­
kung.en zu § 3 erwähnt, ein solches Verfahren 
vor den IFina:nzhehörden TIlichtdurchgeführt 
wer,den soLl. Ebenso konnten ,d1i:e Bestimmungen 
der §§ 50 ff. E. O. weg'gela'ssen werden, da sie 
a<Uf ·die Besonderheiten de,s ~erichtlichen Voll­
Gtreckun'gsvedahrens ,abgestellt und ,deshalh für 
das fina·nzbehördliche Vollstreckungsverfahren 
unanwend'bar sind. 

§§ 21 und 22 beschränken s·ich daher auf 
e~nige grundsätz·1iche Anordnungen über das 
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,für aUe Rechtsmittel in Abgabensachen ausge­
~prochen ist. Die übernahme der in § 68 E. O. 
enth.altenen Vor5chrift, ,daß gegen den bei d:er 
Exekution eingehaltenen Vorg.a:ng. Beschwerde 
geführt werden kann, unterblieb in der ,Erwä­
gung, daß im finanzbehörd:lidlen Vollstre~,ungs­
verfahren wie überhaupt im Abgabenv:erfahren 
,die Anrufung der vorge~etzten iDienststelle zu­
lässig !ist, ohne daß. es einer besonderen gesetz­
lichen Anordnung ihiezu hedarf. § 18, Z. 5, 
sieht für den ,Fall einer Beschwerde gegen den 
Vorgang bei der Durchführung ,der Vollstreckung 
die Möglichkeit einer Aufsch]ebung der Voll~ 
streckung vor. 

nie §§ 23 (iEdikt), 24 (Mi~tei,lu'nge.n ·im Zug 
eines Vollstreckungsverfahrens) . und 25 (Akten­
einsicht) übernehmen Bestimmungen aus .den 
§§ 71 bis 73 IE. O. unter WeglasSIUI1g der 
auf das finOl1nzbehördliche Vollstreckungsver­
fahren nicht p.a5senden Einzelheiten. Ein 
"rechtliches Int,eresse" ,an der Gestattung der 
Akteneinsimt wird - unbeschadet ·der Ein­
haltun.g der Vorschriften über die Wahrung des 
Steuergeh.eimnisses - insbesondere den Personen 
zuzubilli.gensein, die gemäß § 14 Widerspruch 
gegen eine Pfändung erhoben hahen, oder gemäß 
§ 33 ei.n besseres Pfandrecht .g,eltend machen. 

flnanz.behöl1dLime Vollstr,eckungSIVerfahren und D:e in § 26 entlhal1tenen Bestimmungen 
verwei.slen .a.uf die VorISchriften .des Abtga!benre<;hcsi- über die Gebühren ,und Kosten des finanz­
mittelge~tzes, die aum für ,das. fin,anzbehörd- behörd~ich.en Vollstreckungsvenf,a:hren sind a-b­
Liche Vollstreckungsv,erfaht,en. maßgebend sein weichend von der ,für d:eoos Verfahren nicht 
soUen!. Das Ab~aiberurechtsrn:iHdgeset:z 'bildet den pass.enden VOI15mrih.dies § 74 E. O. rd:en ,derzei,t 
Gegen'stand einer hesond;eren Regie,"ungsvor1age geltenden AnlOl1dnl\llIltglooil1lochgebi1det, die auf 
(730 ·der Bei1<ligen, Nation.a.lrat,. V. G. P.). Von § 342 der Abgia!Denol1d.ruurug und lauf den Ver­
den u.n ,diesem Gesetz genannten zwei Ar,ten or.dnu11Jg.en VOIlD 21.' Apnil 1923, DeunsChes 
von RechtsmitteLn kommt die Berufung nimt R. G. Bl. I ,so 259, UJl'd vom 12. Juli 1941, 
in Friage, d,a ,die lim finanzbehördlichen Voll- Deutsches R. G. BI. I \S. 385, .beruhen. Hj,ebei 
ötreckungsverfahren ergehenden Bescheide' nicht sind die Re.ich:s:markbeträge g:emäß § 3, Abs. C2}, 
ume'r die erschöpfende Aufzählung d'er m~t des Sc:hiL1i:I1\~ges'etz;es vom 30. Nov·einber 1945, 
dem Rechtsmittel der Berufung anfechtharen S.[. G. BI. Nr. 231, ·im Sch~J:lj,11Ig aJU;s,ged'rückt 
Beschei,de ,taUen. Im finan:z;behör:dlichen V 011- WOl1den. Das lliU'1llI!lelhr we~tergdtende AWSI111aß ,der 
streckung.5V'Cdahren ist 'also ,als Recht~mhtel ,Pfä11ldiUn:g:s ... U'11Id ,der VerstebgJe'rullJgsglebünr hleibt 
ruur. .die ß.eschweroe ,gege;ben, 'soweit nicht erheblich hinter Iden Sänzen xurück, die nach .der 
angeordn.et wiJrd, daß ein Rechtsmittel in friilheren östJel'll1eichischen RegdU'ng für ldie .p.Hini­
bestimmtJen ,Fä<l1en üherhaupt nicht el1griffen d1Un.g uIlId Verstei:ger.ung ,ei.ngehoben wO!lden siind. 
werden 'k,an'n (zum Beistpiel §.§ 52 iund 77r). Die ,derzeitige Regdung d!er Ge/bühnen kennrt: 
Nach ,der Regierungsvorlage ,des Ahg,a1ben- abwei,chend vom früheren ösoterreich:ischefll Recht 
l'echts1l1littelge~tzes ist ferner hei verfahrens- I nidlt e~nlC hewnld~re Gebühr rur .die AU:SSi<hrei­
l:eitenden VerfüguiIllgen ein I3!bgerondertes I bung der Vers:te~~l1Ul1ig ,(rBdübsgebiihr). Es er­
Redltsrnitt-etI . micht g,egeben. Dies;r ,al1gerneine schien 1000ng:ernes~en, ei~e sol~e. Gebühr in ~iflleh­
Grun,d5atz des A'bg.albenrech.tsmltte1verfahrerm nungan ,da's fruhere osterrelchl&che.Recht wieder­
macht die übernahme des § 66 E. O. enrt- einzuführe:rn, ,doch wUil1de ~r AU'Smaß jenem .der 
behrllich, ,der die nicht durch ein Q;bgesondertes übrigen Gebühren iall1lglepaßt u·nd erhelblich cied­
Rechtsmittel anfechtbaren verfahre-nsleitenden r dger fes,t1ges.etizt !ailis seinerzteit. Neben ,den Ge­
Gerichtsbeschlüsse ,des E~ekutionsv,ed·ahrens ein- bühren hat der Abgabenschuldner auch . .noch 
ze.ln l<liwfizählt. ÄhnLidres @ilt von ,der Vorschrif.t die ,im finanzbehörd1ichen Vol1streckungsver­
des § 67, Abs. I(2) E. 0., nach der R..ekursen gegen fahren auflaufenden Barauslagen zu ersetzen. 
Gerichtsbeschlüsse' im, ,E~ekutionsverfahren eine Zu diesen zählen gemäß § 70 audl die Kosten 
auhd.1.iebende Wirkung nicht zukommt, d1l .der einer Dr:ittschuldneräußerung. Die Gebühren 
gleiche Grundsatz im Abgahenr.echtsmitDelgesetz werden mit dem Zeitpunkt ,der Vornahme der 
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Amtshandlung, wie zum Beispiel Pfändung 
~sw., die Barauslagenersätze nam Maßgabe 
~rer .Fches:nsetzung ,cLurm Bescheid fälLig, soweit 
lide flol ·t unmittelbar aus dem VerkJauher:ös 
'~rjdJ.ci:g.t wer,den (§ 51). In .den FäHeni, 
iI.n denen ,die Verwerturug ,der ·PfiaIl1Jdp,e"ren·­
&tärude gemäß§ 43, Abs. (2), durch ob~n'dere 
Ver.steigerungsanstalten erfolg.t, sind statt der 
Erheb~g einer Versteigerungsgebühr die der 
Verstelgerungsanstal t zukommenden Gebühren 
als Auslagen des finanzbehördlichen Voll­
stredmngsverfahrens zuberücks~chtigen und von 
de.m erzielten Versteigerungserlös einrobehalten. 
DIe ~ früheren österreichischen Recht ent­
h~ltenen Bestimmungen üher ·die Mahngebühr, 
~ mi,t d~r Z~tetlhlil1Jg ,dJer Ma:hJnlUil1Jg ifä'l!1u,g wi1'1d, 
SiliI1Jd, weiJl ,diie Maihruung ,dJer Blinile:turu& des 
V " _L " 'ÜlIi~trelhJUiIl,gsver1fa1hrens vor.3lI1ig~ht, also 71U den 
Bes1ummungen ülber :dje GnmdW3Igen diieses Ver­
fahren's ß,ehört, in d.a.s A:bg.abeneinhebungsgesetz 
(§ 13) emgebaut worden. Die Mahngebühr ist 
ein Bes~dteil der im R:ückstandsausweis. (§ 4) 

. draIlgeS1:1e!11tJen AtbgaherusdHI'Ld ailso bereits im 
ExekutiOlnb.'titel enwaJ!.ten. ' 

Die §§ 27 bis 31 übernehmen als Einleitun& 
der Vorschriften über die Pfändun<> bewecoliche; 
körperlicher Sachen .aus den §§ 249 bis 253" E. O. 
die Bes'timmungen ü:ber .die allgemmnen Grund­
s~tze (§ 27), über die unpfändbaren Sachen (§§ 28 
bls 30, unter Berücksidttigung einer durdt die 
Wertgrenzennovelle 1947, B. G. BI. Nr. 26/1948 
verfügten Wertänderung) und über ·den Vorga.ng 
bei der Pfändung (§ 31). -Dagegen wurde d.avon 
ahg:esehen, d·ie Vorschriften über das Pfändung<s­
reglster und die' Einsichtnahme ün die<;es (§§ 254 
und 255 E.O.) in das finanztbehördliche Voll­
streckungsverfahren einzubauen, ·da mit der 
Fü~rung ;on fina,nzbehördlich,en Pfändungs­
regllster·r. eme al:zugroße Arheitsbelastun<> der 
Finanzämrer verbunden wär·e. Für den F:ildes 
Zusammentreff,ens finanzbehördlimer mit den taUS 
de~ :g~~ichtliche.n Pfä,ndung~registern ersichtLichen 
gencht~lchen PIandrechten 's~nd die erforderlichen 
Verf<lihrensvoI'.Sichrifoen itn den §§ 79 b.~ 82 
en,thlalten. 

. § 32 .1'1C!geilt Idile Wti:rlmnlg dIe.r Pifändlulnlg, der 
l1llsrbeson,dere wegen ,der BegrunldiUll1lg des P!f:3Inid­
r~nges Bedeutung zukommt, <in Anlehnung an 
dIe §§ 256 und' 257 iE. O. Hiebei wird die 
Bestimmung, nach der ein gerichtLiches Pfand­
recht erlischt, wenn. nicht innerhallb eines Jahre.s 
nach dem Tag d~f.v o1'1n.a.hme ,der Pfändung der 
Antrag auf Bewtlhgung des Verkaufes gestellt 
und das Verkaufsverfahren gehörig fortgesetzt 
w~r~, nicht ühernommen. iDiese Unterlassung einer 
Zelt lichen Beschränkun.g der Geltungsdauer des 
finanzbehördlichen Pfan,drechtes ist notwendig, 
d.adn.e Vorzugspfr.mdorechre zugUD5tetl' VOn Ab­
gaben nimt mehr bestehen, ·die das frühere 
österreichische Rech,t mehr.fam gekannt hat, ~e 
aber insbesondere im Intere.sse der Klarheit und 

übersichtlichkmtdes 
erwünscht waren. 

Grundbuchstandes werug 

§ 33 handelt nachdem Vorbild des § 258 E. O. 
von der W~rkung der iPfand- oder Vorzugsremte, 
welche dritte Personen an den gepfän·deten 
Gegenständen hehaupten.Der Be.stand cines 
solchen Pfandrechtes schafft, anders als die 
Re<hte, von denen im § 14· die Rede ist (Eigen­
~), IIlIicht d1ie Mögffiichik.cit, Idler Pifmdwg zu 
wvdJerSiprechen. Der tf\fiaJrudigl:Jän]b~er katnn vld­
meh.: ;nur s:e~nen Anllpnuch 'auJf vor,Z!Ulgsweise 
Befnedlgung aus der Pfandsache ge<>en ·die 
RepuMik Ös'terre.ich und den Aibga.bens~uldner 
als StrmtgenO!Ssen im Klageweg geltend machen 
und, wenn die Pfandsache vor rechtskräfti<>er 
Entscheidung über die Klage tim finanzbeh&d­
lichen Vo:lstreckungsverfahren ver.kmft wird, 
die gerichtliche Hinterlegung des Verkaufserlöses 
beantragen. 

Die Be!S,t6mmUll1igen Idles § 34 übier ,ru:c Ver­
wahrung sind del1l §,§ 259, 260 und 261 E. O . 
mit der Ä.nderung entnommen, daß die er.for·der­
~ichen Verfügungen von Amt~ wegen ergehen, ·da 
Im finanz behördlichen Vollstreckungsverfahren ein 
AIlItIi3lg des betreilbenlden GliäJulbElgers auf DUJrch­
tfühmngdler Verw:ahrunlg nicht in F1'1aJ<,;e kommt. 
~m Ahgalbenschu!,dlner vongelbuIlI(:I!en.es Bange;,d 
ilstt :a!hz'ulrutlhmen, seine AIh1:eferulnlg dUfich den 
V olI~trecker an das Finanzamt wirkt gemäß 
§ 6, Z. 6, ,des Abgabeneinhebung~g'esetzes tals 
Zahlung. . 

§ 35 über die Pfändung beweglicher kBr­
perlicher Sach,en, ·die ~m in der Gewahr~ame 
dritter Personen befin.den, und § 36 'Über die Ein­
schränkung der Vollstreckung wegen Vor­
handenseins einer anderweitigen finanzbehörd­
lichen Sicherung des Abga,benanspruches sind 
den §§ 262 und 263 E. O. nachgebildet. 

Die §§ 37 bis 52 regeln die Verwertung der 
gepfändeten beweglichen köa:-perlidten Sachen 
und .schließen dabei im wesel1Jtlichen an die 
Exekutionsord.nung an. Als, Verwertungsform 
wird ,nur der Verkam (aus freier Hand oder dilJrdl 
Versteigerung) vorgesehen. 

§ 37 Mn,ddt na~ ,eltem lMuster ,der §§ 264 und 
267 .E. O. vom Verkauf. W,ie bei § 34 ergehen 
aluch hier ·die erforderlichen Verfügungen von 
Amts wegen und es wer·den jene Bestimmungen 
weggc1asoon, ,die oCiiUllen besonderen An,tr<aIg ,des be­
tl'loihenden G lärohig.eifs an :ciJaJs Ger.icht WCig.en 
Bewillii'gung ,des Verka'UflC!S vOl'S'ehen. Die Be­
iS,timlTI'ung uber den Beitri,te zu einem anhä:ng.i,ge:n 
Verk.aulf:sverfahr,en g.i1t sowohl hei Himlz'utreten 
weitJerer Aihga.benschuM~gk.eüten beim vo:-l­
.s,treck:un~Slf,ühreruden IF1ruaf1,zamt lals für nachträ~ 
lich bei diesem Amt einlian'gende Voll:streckungs­
ersuchen anderer Fi.:n;a,n;zämter [§ 5,Ahs. (1)]. 

§ 38. Als Form der Verwertung kom~t über­
einstimmend mit den §§ 268 und 269 E. O. zu-
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IDlächst für We~papiJere Uinld Gegenstänule; die' Die §§ 44 bis 49, die den bei der Durchführung 
einen BöI1Scn- OIdetr MaJ'lkopre:s haiben, der Ver- der Versteigerung einzuhaltenden Vorgang und 
kauf aus freier Hand in Betracht. Der Kreis der ,den Zuschlag regeln; sind den §§ 275 bis 279 
Gegenstände, die danach durch Verkauf aus freier E. O. nachgebi'ldet und übernehmen Teile ·der 
Hand zu verwerten sind, wird in der Einhrin-§'§ 178 bis' 181 E. O. D~gen: .sind ,dJie 
gungsvorschri.ft näher umschrieben wer,den. Dem AnO'ronnmg;en ,der §i§ 200, Z. ' 3, fU11Id 
redli.chen Erw·eI'ber .im Freiharudverkaruf steht ge- 282 iE. O. weggeLassen wor.den, tlJa:ch denen 
mäß § 367 a. b. G. B. der Schutz zu, den auch ei'J1 eirugestelltes V,erwert\lJl1'gsverJ.ahren er6t nach 
der redliche !Erwerber in öffentlichen Verstei- Ahlauf ein~ hallben J~re5 fortgesetzt wer­
gerungen genießt. Zum Begriff der Wertpapiere den kann. Das finanzbehördliche Verwertungs­
vergleiche auch di'e Erläuterungen zu § 67. Die verfahren ~oll aho zeitlichen Beschränkungen 
Vorschrift des §, 266, Abs. (1), iE. 0., die den nicht unterworfen sein, um jederzeit dessen 
Verkauf - von Fällen besonderer Dringlichkeit Fort6etzung zu ermöglichen. 'Ein Be·dürfnis hiefür 
abgesehen - von ,der Rechtskraft der Pfä,ndungs- wird vor aollem dann gegeben sein, wenn das ge­
bewilligung 3!bhängig macht, wird als für da~ richtliche Verwertung;slVer:Eaohren zur Einste::ung 
finanzbehördliche Vollstreckungsverfi<lhren ent- gelangt, zu deslS.en Gunsten das fina.Il7Jbehördliche 
behrLich nicht übernommen. Verwertungsverfah-ren ß'f'mäß § 79 aJbgebrochen 

§ 39. D~ Ve,rwertUll1lg .der mlcht :in § 38 ge-
11Ia!!llnten Arten von Pknidigegenstäruden hat 
durch Verk.auf in öffentlicher Versteigerung zu 
geschehen. Das Gleiche gilt in den Fällendes 
§ 38 bei Ergebnislosigkeit ·des Versuches eines 
freihändi.gen Verkaufes. Die iRegelung ist dem 
§ 270 iE. O. nachgebildet. 

§ 40. Nach dem rMusnerdes § 271 E. O. kann 
auch im finanzbehördl1chen Vollstreckungsver­
fahren ein Antrag auf übernahme ,des gepfä·n­
deten Gegen.standes zu e~nem den Schätzwert um 
m[ndest,ens ein Viertel übersteigenden Betrag 
durch das Finanzamt gegen S'icherheitsleistung 
zugdassen wer,den. 

§ 41. Di'e J3e6,t;immungen über ,den V!Cl'1st·eige­
rungs·termin UinU aeSlSen Arubemumung stimmen 
mit § 272 E. O. überein. 

§ 42. Diedreiwöchige ,Frist, die zwischen der 
Pfändung und" der Verwer,rungdurch Ver­
steigerurug liegen muß, und von ·deren Einhi<lltlmg 
nur ~n bestimmten Ausnahmefällen abgewichen 
werden darf, ent6pricht der Regelung in den 
§§ 266, Abs. (1), und 273 E. O. 

§ 43, der ·den .ort der Versteigerung in An­
lehnung an § 274 E. O. regelt, soll die Erzielung 
günstigerer Versteigerungs ergebnisse durch Ver­
sendung der zu vers·teigerndenSachen ·an einen 
Ort mit :besseren Verwertungs aussichten oder 
dadurch ermöglichen, daß die Versteigerung durch 
den Vollstrecker eines Finanzamtes ,in einer 
öffentlichen Versteigerungsamtalt vorgenommen 
wird.' :Die Betmuung derartiger Anstalten mit 
der Durchführun.g von finanzbehördltichen Ver­
steigerungsverfahren soll ~m Verordnungsweg 
erfolgen. Hiebei ist zunächst nur an eine der 
Verordnul1g des Justizministeriums vom 19. Sep­
tember 1907, R. G. BI. Nr. 229, nachgebildete 
Regelung gedacht, die die Verlegung finanzbe­
hördlicher Vollstreckungsverfahren in das Ver­
satz-, Verwahrungs- und Versteigerungsamt m 
Wien (Dorotheum) gesmttet. 

worden ist. 

§ 50 übernimmt aus den §§ 280 und 281 E. O. 
die Vorschriften Ü'ber die Verwertung der Pfand­
gegen5tände, die .in ande.rer WeWe als du~ch 
öffendidle Vers·teigerung eI'lfo1gen soU und über 
die Verbindung ,des Verst:eigeru.ng's'V'C>d ahrens in 
Ansehu.n.g mehrerer Ahgabensch,uMner hei ogeJ.1ing,. 
werti.gen Pfandgegenständen. Die Bestimmung 
des § 280, Abs. (2), E. 0., nach der nichtverstei­
g,erte Ge:ge11lStände dem einzigen betreibenden 
GläulbiglCr auf AhschLaJg sein,er Forderung .ins 
Eig'entum übertrargen weI'lden können, ist a~s für­
den :Bereich des finra:nzbehör.d1ich.en Voll­
IStreck:ungsverfahrens entbehrlich nicht über­
nommen wOI'lden. 

§ 51 über die Verwendung des Versteigerungs­
(Verroaufs)erlöses übernimmt in wClSCndich ver­
einfachter Form die §§ 283 h[s 288 E. O. Ins­
besondere sind die Bestimmungen über die Ver­
tei·1ung'staJgsatzung und überde.n Verteilungs be­
s·ch1uß entbehrlich, da im finanzbehöl'dlichen V oll­
streckungsv,e'l"fahren nur die RepubLik österreich 
allS Abgabengläuhiger ·auftritt und bei einem Zu­
sammentrefnen eines finanzhehördlichen mit 
einem gericht:ichen Vollstreck'ul1gsverfahren ge­
mäß § 79 das Verwert!l.mgsvcl'frurre!l ,dem Ge­
richt obl1egt und nach den Bestimmungen der 
Exekutionsordnung ahzuwickeln ist. Für die 
Fälle des Zusammentreffens eines finanzbehörd­
Lichen u:rud eines a:nider·en nJich1lgerichtli.chen Voll­
streckungsverfahren6 sind die näheren Vorschrif­
ten, insbesondere auch über die Verteilung des 
Erlöses, .inden §§ 85 und 86 enthalten. Der 
Grundsatz, daß ,aus dem Erlö's zuerst die Ge­
bühren ·des fin<lnzbehordlichen Vollstreckungs­
verfahrens und ,die im Verwertungsverfanren 
aufgelaufenen Barauslagen (§ 26) und erst dann 
die Abgabenschuld zu begleichen sind, ent­
spr,icht dem § 7, Abs. (1), des Abgaheneinhebungs­
geGetzes, nach dem Zahlungen eines Abgaben­
schuldners stets zunächst auf die Nebengebühren 
un'd dann auf die Abgabenschuld zu. verrechnen 
sind. Die Bestimmung, daß Ansprüche Dritter 
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auf ,den Versteigerungs(VerkauflS)er!ös nur im 
Klagewege geltend gemacht werden können, 
~ilt zum Beispiel für den in § 33 geregelten 
Fall eines besseren Pfandrechtes, das ein Pfand­
gläubiger an der finanzbehördlich gepfändeten 
Sache zu haben behauptet. 

§ 52 zählt eine Reihe VoOn Beschciden, 'UJlJd Ver­
fügungen des finanzbehördLichen VoOhlst.1'eckul1g1S­
verfahrens auf !bewegliche körperliche Sachen auf, 
gegen die ein Rechtsmittel nicht zuläS6ig sein soll. 
Die Fäl!J.'e s,timmen mit der AufzählUng der ge­
richr.lichen Beschlüsse überein, bei denen ein 
Rekurs nich,t ergriffen werden kann (§ 289 E. 
0.). 1m übdgen w11'd ,auf d1e ,erläuternden Be­
merkungen zu § 22 hingew~esen. 

Wie hereits inden erläut~m,den Bemerkungen 
zu § 3 hervoOrgehoben woOl'den ist, soH im finanz­
behördlichen VollIStreckungsverfahren ,auch VoOll­
streckung auf grundbüeherlieh nicht sichergesucHte 
Geldforderungen zulässig sein. Dies macht die 
übernahme ,der B'e~timmungen der ExekutioOns­
oOrdnung über die Vollstreckung ,auf GeldfoOr·de­
rungen, insbesondere über die der Pfändung ent­
zoOgenen Arten von GeldfoOrderungen, über ,die 
VoOrnahme der Pfändung und über die Ver­

. wertung VoOn GeJ.dforderungen erfoOrderlich. Zu,r 
Erzielung einheiüicher Bes:timmung.en ,des Voll­
streckungsverfahrens,die insbesonders weg,en 
des ,in den § § 80 und 8'1 Ige!1e!;lelten VerBa:h!1ens 
bei Zusammentreffen einer finanzbehördlichen 
mit ,einer I~ericht!ichen VoIlhs,treclwng :3!uf Geld­
foOrderungen, not;wendig sind, müssen auch lBe­
stimmung,en cl,er E~ekutionsoOl'dnung ühernom­
men wer,den, dcie in der PraXIis zu Streiclr3!gen 
geführt haben. Eine Abw.eichung VoOm WOrtlaut 
dies,er VoOrschnf,ten der ExekuoionsoO!1chrung er­
schien zur Vermeidung von Mißverständnissen 
unangebmcht. Bei ,ihrer aBfälligen künf,t;igen 
Änderung wird ,gleichzeitig auch ,d:e Abg3!ben­
eu~u,tioOnsordnung geändert wer,den müssen. 

Die §§ 53 bis 62 behandeln einleitend zu den 
VoOrschriften über da's finanzbehör·dliche Voll­
streckungsverfahren auf GeldfoOrderungen die Be­
schränkungen, denen ,die finanzbehlÖrdliche Voll­
S1:reckung ~n Gehalts-, Lohn- rultl!d diesen gl<:lich. 
gelSucJllre Anen von Geldbezügen 'u,nrerwoOrfen ist. 
Es 'WJer,den. hiebe i die imgerichdichen Voll. 
streckungsverfahren geltenden Bestimmrungen der 
LohnpfändungsveroOrdnung, die an die SueHe der 
§§ 289 a bilS 289 g, 292 und 292 a 'E. O. getreten 
sind, mit Berücksichti.gung der Änderungen ,der 
Ge1dwertgr,enzen 'Übernommen, ,die dalS 2. Lohn': 
pfänduIllg:ianpaJSlSungsgelSetz vom 24. November 
1948, B. G.Bl. Nr. ,verfügt und diJe vornus­
sichtlich am 1. Februar 1949 in Kraft treten 
wer,den. !Einige der. ösr.er.r,ekhis,eh,enl Rechtsübung 
fremde 'Fachausdrücke der Lohnpfändu!figlSverol'ci­
mmg 'sinddurm sOlme ,der ösrerreichischen Redlts­
sproche «rsetzt woOrden. Da die VoOrschri!ften 
über die gerichtliche Lohnpfändung abweichend 

VoOm frlÜheren österreichischen Reeht eine 
voOllstreckmngsrechtliche GleichstJeUung von Ab­
gabenfol'derungen mit . Unterhaltsanspruchen 
nicht kennen, 'Srnd die· für Unterhaltsansprüche 
vorgesehenen verminderten pfänd,ungsfreien Be. 
träge und die näheren BClStimmungen hierüber; ins­
besondere § 6 ,der iLohnpfändungsverordnung, als 
für den Bereich des finanzbehördlichen VoOll­
streckungsverfahrensbedeutungsloOs nicht über­
noOmmen wonden. Der in ,der 'Lohnpfändungs­
veror,dnrung für Urlal\l:bsenllgelte eimgeräumte 
Pfändwng,s:schutz ,ist ,aur,eh Sollidert~etZie i(§ 13 
des :Bauarbeiuer,ur!<a,uoogJesellZes, B. G. BI. Nr.81/ 
1946, in der ,F:assUIl1Jg' ,des Brunld:esgooetzes 'Vom 
25. Jluli 1946, B: G. B1. Nr. 174, und ,§ 10 des 
Al"beiterurlauhs~setzCls, B. G. BI. Nr. 173/1946) 
a.uf Ge1dibezÜlge 13!Ul>tge>dehnt worden, ,c\J~e truelben 
dem Urlaru1b-senngelt oOder an seiner Stelle gewährt 
w,er.c\Jen (Ahfinldungen u. ,agt). Dies,e ,nicht illn 
den W oOl"tlaut der . 'Loihnlpfänd:uI1Ig<Sveror,dnrung 
eirug~arljje~teuen', ,im Bereich <d.e.s .gerich11id1Jen Vol:l­
s'tr'eckurugs>'enf:aJwenis gdt;eruden Schutzbesnimmun -
g'en müss.en Ial\Jch im finanzbehör.dLiehen Voll­
str:eckUi11'gsverf<llh,ren iM1I~ewendet weroden. Dies:em 
Zweck ,dient eme Ei.n:scha!lnung, die ,den in§ 55, 
Z. 2, ü'bernommelliein WortLaut der Lohn­
pfändungsvero1'1dnung er.~änlzt. n.iJs Gesetz über 
d1e Heimat.beh VoOm 30. Ok.tober 1939, 'Deutsmes 
R. G. BI. I S. 2146, Idesls,enB,estlimmu'I1:gen n!ach 
dem aus .der Lohnpfähdungsver.ordnung ühe,r­
nommenen ,§ 62 unverändert hlei:hen' sollen, 
bestimmt in :seinem § 33, .daß bei der Pfändung 
dies Entlgeltes für ,d'ie Tlitig:keit -in der Heim­
Q'l"beit die V orsehriften ü1ber .die Lohnpfändung 
anzu wenden s'in,d. 

Die in § 63 ,ausgesprochenen 'besondere ru VoI!­
Sltreckungs:bes,chränkungen bei Pflichottcil~al1-
sprüchen SchmerzeDlSgddtfo1'1derungen und Na­
turalbe.LiJgen Land!w]rtlSchalftJ,icher A,rbeiter enlt­
sprechendem § 291 E. O. 

Gemäß § 64 können die .in den §§ 52 bis 63 
ent>haltenen VoOr~rift.en über .den Umfang, in dem 
auf wi~derkehrendeGeldbeziige finanzbehörd­
lich VolliStreckung geführt werden kann, weder 
durch Vereinbarung ausgesehloOss,en oder be­
schränkt, noOch durch rechrsgeschäftliche Verf~­
gungen .unwirksam ,gemacht werden. Diese 
VOl1schritten IS1lellen ,daher Ü!be1'1e1nrstimmet1id mit 
dem illnl § 293 'E. O. aJU~gesprochenfj11l GrurudsJa,tz 
zwingendes Recht dar. Aus dem glei,chen Para­
gr.aphen dei' iEx.ekution'sordnung werden die Be­
schränkungen übernoOmmen, denen der Dritt­
schuldner unterliegt, wenn er eigene FoOrderungen, 
die ihm gegen den Abgabenschuldner zustehen, 
mit dem nichtpfändbaren Teil ,der von der fi­
nanibehördlichen Pfändung erfaßten FoOrderung 
des Abgabenschuldners gegen d:esen a.ufrechnen 
wi,H.Eine solche Aufrechnung soll -nur zulässig 
sein, wenn es sich um bestimmte A1'ten VoOn For­
derungen des Drittschuldners gegen den Ahga.ben­
schuldner handelt. 
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§ 65 regelt den VOo~~ang bei doer finanzbehörd­
lichen Vollstreckung aUlf Ge:dfo1"derung,en mit 
Auo.na:hme jener, die durch bestimmoe Arten von 
Wertpapieren verköl'pert ,sind {§ 67). Die Voll­
streckung wind ebenso wie im gerichtlichen Voll­
streckungsverfahren (§ 294 E. 0.) durch Erlas­
sung eines Zahlun,gsverbotes an den Drittschuld­
ner und eines Verfügungsverbotes an den Abga-

. benschuldner vollzog,en. Heide Verbote oind vom 
vollstreckenden -Finanzamt m~t Bescheid zu er­
lassen. D~e ZusteLlung des Zahlungsverbotes hat, 
da sich an sie die Rechtswirkung der Begrün­
dung des Pfandrecht-es für die zu vollstreckende 
Abgahenforderung und damit der PEandrang 
knüpft, zu eigenen Ha-nden des Drittschuldners 
zu geschehen. Für die dem Drittschuldner ge­
statt-ete Anfechtung des Zahlungsverbotes ist nach 
den Vorschriften des Abgabenrechtsmittelgesetzes 
das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben (§ 22). 

§ 66 behandelt in Anlehnung an § 295 E: O. 
den besonderen Fall, daß die Geldforderung, auf 
die Vollstreckung geführt wird, dem Ahgaben­
schuldner gegen die Republik Osterreich oder eine 
öffentil,ich-rechtilkhie KÖl'pb:ls'chalh I(e~nletn IUU1tier 

öffientEcher Ver:Wlal.tung stehenden 'Fonds) zu­
ot-eht. Hier g,iJ:t ,allS iDr,ittschulcLnler di.e zur An­
weisung ,der Forderung zuständige Behörde. Auf 
ihre Anzeige ü'berdieder Vollstrec.1mng entgegen­
stehenden Hindernisse kann Einstellung der V 0011-
strec.1mm g g-emäß § 16, Z. 5, erfolg,en. 

§ 67. FürderungenauiS hestimmnen Arten von 
Wertpapieren (zum Beispiel Wechsel, Sparkas5en­
bücher u.~w.) 'WJeIl'den l1!icht wie ~omstige Geld­
fO'l;clierungen durch Er1assullig emes Zahlungsver­
bot-es .an .den Dl'l.ttochuldn,er und eines Ver­
fügunglSvellbotes .an .den Abg,a,benschu:,diner (§ 65), 
sondern durch Verzeichnung .der Wertpapiere 
in einem Pfändumogsprotokoll, Abnahme und 
Einlieferung derselben 3m das Finanzamt, also 
nach Art der Pfändung vOon beWJeglichen körper­
Hchen Sachen (§ 31) gepfändet. nies ~ilt 
aum für iEinla.g-ebüch-er .der Postsparkasse, 
da diese nach den für Forderurugen aus 
Wechseln geltenden V orsch,rif ten zu pfänden 
sind (§ 17 der mit Verordnung Gesetzblatt für 
das Land österreich Nr. 620/1938 verlautbarten 
Postsparkass-enor.dnung). Die VOorschriften über 
den VOorgang bei der <Pfändung von Wechseln 
usw. sind den §§ 296 his 298 iE. O.nachge~ 
bildet. Die Verwertung der durch diese Wert­
papiere verkörperten Geldforderungen . geochieht 
durch überweisung zur Einziehung (§§ 71 bis 
73). Da eine unmittelbar.e Bezlehung zwischen 
der Republik Os·terreich ah betreibendem Gläu­
bieer un . .i .1em Dritt~dm.ldner aus dem Wech$el 
oder ,der Spareilll~ge nicht schon ,durch die Pfän­
dwng, sondern gemäß § 73 eI"Slt ,durch die Uiber­
weioung der .gepfändeten Forderung zur Einziehung 
hergl6slOOlh wird, bnn die gepfälnodete Forderung 
nicht schon nach der Pfändung unmittelbar durch 
die Republik österreich eingeklagt werden. Vor 
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der überweisung bedarf es vielmehr hiezu eines 
Kurators, dessen B-estellung durch ·das 'Vollstrek­
kende Finanzamt bei dem nach seinem . Standort 
örtlich zus't~ndigen Bezirksgericht zu beantragen ist. 
Die E~n.ikLat~un.g durch einen Kumtor kainn durch 
beschleun:i'gte Durchführung ,der ObeliWlC'isung Guf 
jene v'erhäJ1trl'ismäß~g 5dtenen iFä11e eingeschränkt 
wel'den, ~n ,denen L'iich dlie Notwendilg'keit einer 
Klage schOon unmittelbar nadl der pfänd'U'llg und.' 
in einem Zeitpunkt ergibt, in dem eine Klage 
noch nicht möglich ist, weil zum Seispiel mit der 
überweisung his zum Einlangen der Dritt­
schuld:neräußerung zugewartet werden muß 
(§ 71). 

§ 68 enthält in Ubereims.timmung mit § 299 
E. O. Vorsc.1.riften über die Wirkung der P,fän­
dung einer nn fortlaufenden Bezügen bestehenden 
Geldforderung auf Bezugsteile, die erst n,ach der 
Pfändung fällig wenden. 

§ 69 e:ntspridlt den Anordnungen des § 300' 
E. O. über ,die ,Pfändung der gleichen Forderung 
zugunsten mehrerer Gläubiger und die für den 
PFandrang maßgebenden Gesichtspunkte. 

§ 70. Di,e ,ß.estimmunlgen über dtie auf Antrog 
deoherr.e,ihelliden Gläubig,ers er:fQIgende AuHor,de­
rung lan den Dr,ittschuJdner zur' hßerUU1g über 
die gepfändete Forderung werden aus den §§ 301 
und 302 E. O. übernommen. Es soll dem 
Fi1l1anzamt freiJgestellt sein, ob es eine solche 
Aufforderung erläßt oder nicht. Gegen die 
Erlassung -der Aufforderung ist ein Rechts­
mittel nicht zulässig (§ 77). Die vom Dritt­
schuldner für ,die Abgabe &e,iner Erklärung ver­
z-eichneten Küsten, dri,e das F,i;nanz.amt nameIlll' 
der Roepublik Öster'reich ru1s betreibend~m Gläu'l:>i­
ger zu entr,~chten hat, lbi:1den einen Bestandteil 
der B,ar.a usLagen des VoLlLStrecku.ngsverlf.ahrens,die 
nach § 26, .Abs. (5), 'Vom Abgabenschuldner zu 
efs,etzen ~ind. Bei Pfändrunog ,eimer Geldfor,der.u:ng 
gegen die Repub~ik Österreich kommt eine Dritt~ 
>d1uldnererklärung nicht in Frage. Umstände,· 
welche die Plfändung einer solchen Forderung 
unzuläs-sig machen, hat dlie ~nweisend:e Behönde 
von Amts wegen dlem vo.llstreckenden Finanzamt 
bekanntz'ugeben (§ 66). 

§ 71. Dwrch .die Obe'rw1eUS1lng ,der gepfändeten 
Geldforderung., ,dtie mit der Eda'Ssl\JIlIg ,des Zah­
lungsv,erhotes verbunden we1'1den 'kann, wenn von 
der Eitnhülung ,der DrittschlUlldneräußel'1un:g .ab­
gesehen wird, und die bei Anforderung einer 6001-

chen Äußerungent. nach deren .Einl.a.n.gen oder 
nach fruchtlosem Abtlauf -d:er Äußerungsfr:L'it ZIU­

lässig ist, wll,d eine das Recht zur iBink1agung 
(§ 67) begrün.dende unmittelbare Beziehung zwi­
schen dem DritmchiUl1dner u'llId der Republik 
O.sterrelm hergestellt, zu ,deren Gunsten die Prän:" 
dung der Gel.dfof,derung el1follgt ~.st. Die näheren 
Vo~chrjftenü'ber den Vor.gl3.l1'g bei delr über­
weisung, ülOOr Auskunftspflicht . des Abg,a.ben­
schu.ldners -usw. sind den §§ 303 his 306 E. O. 
nachgebildet, doch enttaHen ,als für den Bereich 

/ 
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d'e's finam.z.behör,dlimen V ol1sweckung,sverf:ahrerus 
eruubehrlidl ,die Bestimmungen, welche .dem be­
treihenden GläU'biger unter :gewissen Vonaus­
setzungen eine Simerheit:.>:eistung 3.Uftl1agen, so­
WJ~e Jene über die Bestellung e:nes K<Ufators. 

§ 72 regelt die Fälle, in J:en~n auf die über­
w~esene J'or.denung .auch von dritter Seite An-
6prüche erhoben Wel1de111, übereinstimmend mit 
§ 307 E. O. (gerichtlicher iErI.ag durch den Dritt­
sdluldner usw.). 

Die §§ 73 und 74 umsdueiben in Anlehnung 
an die §§ 307 his 313 E.O. die aus der über­
weisung für die ,Republik österreim sim ergeben­
den Rechte rund· Pflimten. Die in § 316 E. O. 
vorgesehene Möglichkeit einer Überweisung einer 
gepfändet,en·Geldforderung an Zahlung~ Statt, bei 
der ,die den Gegenstand der V ollstreckuong bildende 
Abgabenforderung mi,t dem Vo:lzug der Über­
weisung als befriedigt anzusehen wäre, wird als 
entbehrlich nimt ühernommen. Das gleiche .gilt 
VOn den Vorschriften der §§ 314 bis 319 E. O. 
über einen Verzimt des betreibenden Gläubigers 
auf die Rechte aus der überweisung, über 
die EinZ'iehung ·der überwiesenen Forderung 
durch ,einen Kur.ator wegen Mehrhe,it von be­
treihenoden ,QJ.äubig,ern und über ,dUe anderweitige 
V,e:rwertung der tgepfärudtet.en FOtrdel1ung (Ver­
Muf usw.). 

Die §§ 75 und 76 regeln in Anlehnung an die 
§§ 325 his 329 E. O. die Vollstreckung auf 
Ansprüche .auf Hel1aulSgabe und Le:sturug beweg­
,Li.cher körperLicher Sachen. Del1a:r\)iog,e Arusprüche 
wel1den wie GeJ.d!fol1derurugen du.rch ErLassunog 
evrues Leistung"verbotJes an den DrJttschuldner 
und e~nes Verfügungsver>bo~es ,an den Abgla'ben­
schuldner g,epfänidet und zur Eimzoie'hung über­
wiesen. Di.e v.erwertung enfo1gt llIa.ch den für 
bClw.eg1:che körper1i.ch,e, Sachen geltelliden Vor­
schni:ftCIlJ. 

§ 77. J):e AUlf.zälhlounlg <dler Boes,chei,de, g.flgen 
die bei ,der finanzbehtÖr·dlich,en Vollstreckung auf 
Gekl!forderungen eine ß.eschwe1"de nicht lJwlässig 
ist, entspricht ,dem §' 345 K O. unter Weg­
la...sung der Fälle, die für den Bereim des finanz­
oehördlimen Vollstreckungsverfahrens nicht in 
Frage kommen, wie Sich,erheitsleistung durch den 
betreibenden Gläuhiger, Einziehung durch eil1cn 
Kur,ator usw. 

§ 78. IXIel ßestli!ffilmUllllgen tiber ,das. hnlJnlzbehöl'd­
liehe Sl,cherungsvel1faihren retzen ,dias Vorlhanlden­
sein eines Sidlerstdhmgs,a'll'fuaJges VOl'3.lUS, oosisen 
Erlassung an die in § 16 des Ahgaben,einhebungs­
gesetzes, umschriebenen V oraruss,etzuiligen ge­
knüpft ist. Die Sicherung gesmieht durm Pfän­
d'U'llog" .bei ,bewegLi,chen lWrperlich'M Samen ~i~t 
aum Verwahrung zulässig. Eine Verwertung des 
Pfandrechtes kommt im Simerungsverfahren nicht 
in Betracht. Der durm eine simerstellungsweise 
Pfändung begründete Pfandrang bleibt für das 
Verwe,"wllgsverfahren gewoah1'lt, ,d,as nach Eintritt 

der Vollstreckbarkeit zugunsten der Abgaben­
fOI1dewllig ein~ge1eitet wil1d. ·Für ,dli'e Dur,ch,führung 
der SidIerun'g gelten die im finanzb.ehöl'dlichen 
Vol1stl'ecku:ngs,verfahJ1en 'an:zuwenlclendlen Grund:­
sätiz,e. Als rSi,merwngsma.ßn:aihme kommt d:;liher so­
wohl ,die ·gleichzeitige Ail1we.nldwl1ig mehrerler oder 
im fioonzbehör,dLiJchenl Vol1sJtrecku11Jg:sverf'ahiren 
ZIUJ~e~aiSsenen Vollstrecku11IgSiairten' (Flahrn~'s,- und 
f,orlc!erulligspfändu,nlg) wile die .g1eichzeinig'e Füh­
rung eines fin~behöndlichen und ,eines ger,icht­
lichen: SimCJrUl1Jg!Sverf:ahrenls in Betmch,t. Die dem 
Bundesroinis,ter.ium für Fi:niam~en ·eing,eräulffite Be­
fuog,rns, Idie GebühI1enl JUnd Kosten des, Si,cher­
s've,~1unlgsver.fahret1JSr . Jabwei,menod von ,den Vor­
schriltnen des § 26 iZiU regJe:,n, ~oll ,di,e Grund1a.g!e 
für eine ,der seinerZieiti,gen Einbl1inogJU·11I~s,vol"s·ch·rioft 
na.chgebi1dete Be:s:t1mmwng hi!den, n:ach ,der bei 
sJchel'ste1Lu,n:g;s,weis,er ,Pfänod~un:g, lru,e Pfändumlgs­
gebühr eI1st n'<!Jch iEintr.i:tt ,der VoUs,tr,eckbarkieiit 
der AbgJaibenoschru1d cin:zuheben und n:icht vom 
sim,erg.e&telluen, Slollidenn von dem vot:streckhar 
rgewondenen BeC11a1g ~u heremnen ist. Di,es·e An­
ordnung bedeUitet einlen IMi.rvelweg zwäs·chen ,de.r 
hisheri~en Regelung in der A:bg:abenordnuo11g" 
n<lJm ,der im finJanizbehördEmen S,ioeherounog,sver­
Jahren ,dWe gJ.ei,chlen Ge:bühr'.en ZIU 'entrichten sind 
wl,e äm nnanlzbeltölidlichen Volhtreckun,g:sV'er­
f';lihren, UoIlId Iden Wünschen, ,eIS mögen .im fin:anz­
hehörd'LidlJen: Si,cher,ungs,verfiahren Gehühren über­
haupt micht e~gehoben weI1den. Soweit der 
gemäß ,§ 1.6 ,des Abg,abenJeoinhehunlgS1ge~()tz,e>1 laus­
@estellte SicherstelluIlJgs'auftr:a:g a:s Grundt:lage 
für ein gerichtIidtes Si,eherou.n:gsverfahr,en ver­
wCiIlJdet wia-,d, ISIi.nd If'ür ,die KOISItien Unld! Gebühren 
.d~e VOl1Schr,i;f,ten dies· I~erich.tl.i,chlen' Sim'erungs­
verf,a:hrerus maßgebtmd. 

§ 79 rog~lt ,den Vong;ling heümZu~ammentr·effen 
Mail1IZ'behörd'1i,choer lundgeri.ch tJ::ich'er Vo]s'treckun­
gen auf bewegliche körperlime Samen und stellt 
den Grunchs,a'tz oaoUif, daß ,die Pifäon,dwng j,e ge­
s'OIIlJdert .im finlanlZo.ehöl1d1Jichen und ,im gericht­
lichen Vollstrieckungsverfahren erfolgen kann. 
Dagegen ~ol1 Idie Verwe1"t1Ung u'11Jd ,dU,e' Vertei:unig 
des Erlösies Ig;ful1ldsäotzE{:h odem Ge'f1icht votibe­
halten sein. Zu ,di,e.9em Zweck wil'd ,das Wohn­
,sitzfi~'a:I1;zlamt ,eros Abgla:benc;chu:1don,ers von j,edem 
ger~ch.d:i,chen Verwertu11IgsbesdlliUß {Ve:r5tei'gerun'gs.­
eru,kit, Bew.LHügul1ig ,de~ ,FI1ei:halIl.ldvel1ka:u:fes u,sw.) 
V1e'rSltällidi'gt weflden. Betriff.t ein. solcher 
Geflich\)Ebesch:uß bew,e:gliche k,örperli,m,e Sachen, 
a,u, denen ,ein nnaJruzibehöl'd1iches ,Pfandrecht 
begründet wol1den ,i:s:t, 50 wird ,c!l;lis Fi'lllanz­
JaitIlt soein Verwer,tu11lg~voeflfla:hren' ra.bbrechen 
Ui11Jd :es wird hei deu- Idla'> l!;1er~cht1i,dte VoH­
stfleckunigsver:fahren ,aJb.51ch1ioeßenden Verte:,!l\lil1.g 
des Erlöses ,das finam,ZJbehör:dlLi.,che Pifan,drecht auf 
Anmejden 'raJilJgol"dnungSlmäß~g herücks;oehtigt 
werden. Ferner wird das Filna,nzail11t vor der Ver­
wendung des Erlöses finanz behördlich verä.ußer~ 
tel' Io.ewegllicher kö,nperlicher Sachen durch An-' 
frage beim Geridlt ,festzustellen ha,hen, olb an 
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den g:eichen Sad1en gerimtlime Pfandremte dem Gerimt zu überla,.."IS,en, weIl<Tl '51m heraus~teUt,: 
(auch Sicherongspfandredtte) bestehen. Trifft dies aa,ß die VOn .ihr gepltändeten Sachen laI\lm von 
zu, so wird das Finanzamt ,den von ihm erzielten einem gICl'imdkhen JlJMd:remt cl"flaßt sind. Ua 
Erlös bei Gerimt er:egen. Die Verteilung wird die Gecidlte von ihren ,Pfändiu:rugen nlllr ,005 
durdl das Gerimt ~eschehen und hiebei das W olms.itzfinMZlamt des VierpflLchoot'On u,u.d d~e 
finanzbehördlim begründete Pfandremt auf An- n,am ~lCinem Wohnsitz ,i.n Betnacht kommem.dIe 
melden nam seinem Rang berücksichtigt. Bezirk'svcrwia1turIl@sbehörde durm Zusne::Iung ,des 

§ 80. Die PJänd'\lll1g! g:r.u11Jdbümerlim rum't Verwertunlg;s.b:es,mlusses {Ven.<teigerunlßiSecLi,kt, Be­
sichergeste:Iter Geldforderungen haben das Finanz- wiUigurug ldes fl'eihä:nldilgen VerkalU{es.· usw.} ver­
amt und das Gericht je gesondert durchzuführen. ~;tänd.iJgJen, lenfährtt leine Idie Aibgatben einer Ge­
Im übrigen wird der Grundsa,tz des § 305, mei.nde vollstreckende Gemeindeib:ehö.nde lZunäm~ 
Abos. (3), E. O. übern<Jmmen, nam ,dem nUr. die nichro vom Besta,nd ,geridJdicher N:andremte an 
erste überweisung wirksam sein kann. Ein Er;,ag von ihr 1gepfänleteten Gegen,ständen. D~e. BezirkJs­
durm den IDrittsci1uldner ist nur beim Gerimt, v,erwaIoungisrbehöndensind jedoch, wenn: 'sie nti.cht 
nicht ,aber aum beim Finanzamt vorgesehen. Das sdbst 13.1s VoUstreckun,~s'behöl'de f.ür Gemeinde-. 
Gericht hat hei einem Verfahren z.ur Ausfol- ajbgahen e.Lrrschl1ei1len und' ,diaher von :sich .aUIS 
gung eines gemäß § 307 E.' O. er!.egten Betrages prüfM könn~, ob ,wegen Gleichheit ,der ,Piiand.r­
auf das finanzbehördliche Pfandrecht auf An- gegens.tänide ,dule Vot:a'1lSIOOtlZurug für ,einte über­
melden rangordnungsmäßig Bedacht zu nehmen. lras5IUngde~ Verwer.tu.nI~'verfahr~niSa:l1.oo,S Gericht 

Nach § 81 ~.iTIid bei P.flandöechten, ,d!ie auf An- g:e:g~b:en sl~,d, :,erpfhchtet, emen ihnen vom 
sprüche auf HerausO'jbe und Leistun,O' beweO'licher Genm't ffiltgetetlten Verwer:tullltgJshes,mluß der 
körperlicher Sachen" im finanzbehö:dlichen" oder naJch ,dem Wohrusä,tz ,des Verpfli,chtet:en zusltän­
im gerichtlid1en Vollstreckungsv,erfahren erworben I'd'ig~ Gemei'l1d~b.ehölr,de hekia.nlll;tzugeben.. DieseIl; 
wor.den sinld, Idie VOl1s,chrif.1Jen ,des § 79 s.i11JllO'emäß I obLiegt danln ldi,e übel'Las.lluntg ,d:es V erwertun~s­
anzuwenden. " verflahrens :an das Gellicht, wenn Gleichhe1t deli 

§ 83. Die Vors,chrif,ten due erforoerlidJ sind PJ;a:nd:~~glenstä.nde igegeben a:st. Da femer ma.n,che 
um ,die ße'sltimffilUnlO'en ,de:/durch die F1n,al1zämte; Vorsm:ri,fren iiiber Gemeill1dea:b.glaben als Gru~d­
gef.ührten Vo.Js,t!l';ckunO'ls_ und Simerull1J""s,v,cr- l,ag,e für ,die VolJs.tl1eckuug ':s.ta,tit des föm1Iimen 
Jlahx,fIl1Js ;all1 ,die BCldürf.~is,se· Ides: Ver:f!ahnen: zur I Rü:x~t1aI!ldsaU's~eiJses lI1ur mit der Blestäci~?g ,der 
Vol:~trecku'fllg und S[,che11UJ1,g Ider durch ,eilglenlC Vo.1sueckbarkelltt versehene Zahlurugsl3.uftr~ge er-: 
On<>ane der Länder unldi Gemeinden ein!?lChobenle' fOlld:ern, ~l()l1e:n tarum ,solche ZoahlungSiauftraige ,als 
L~'des- und Gemeirudea,b,gabenarrzup~sfln, ib~ tExekutlUmst.itel ZlUr E:i;~hrmg:u;n\g ~on. G~ei.n4ie­
z'i,ehen ~ti·m :z:u.n,ächStalUf Idie PlersOl!1 .dies betrei- ahga!ben ,anerkannt 'WIerden. Schheßhm 1St eJ!ne 
ben.den Gläubi'gers. D~e:se R'e1chtslsrelluil1lg hat ,da,s beSOin?ere Vo.rs,chrif,t für ,den F:aH erfol'de;l:ich, 
Land. oder ,dile Geme~nde, ,deslSCU1 {Ide:ren.} Ahgla.be daß. 1m ~e:reLch ;der Lamides- un,d Gem;e'l,nde­
den Ge.genstand des Ver.f.ahrcM biId.et. A;'s Vo 1- abgl,a,ben eIne Vollstreckung lZugunstien mehrerer 
str,eckuilO"s,beoorden kommen hei ldien' La~,des- Ab.gaibengläubilglCr g,eflÜlhrt w,i'I1d. Dies trifft !Zum 
abgaben" i11Ia.ch dem hnides'rem,cl.Lchen Vo~schrirften BeUipiel zu, wrentl1i eIi= [8ezirks:verwai1tull1tg;~beh~roe 
(LalI1Jdeslalbg,a.ben,gjCs,etz!e)tei;:~' e:ig:e-ne Ol'gtall1'e ,der tein~ ültnd~:abg~J:e U!1Jd ü~er E11S~'Cn lciner IGe: 
'Lätrtder (.Lande'~ahO'laib.eniim~:r) tleils die B'ez,i,rk .. - memde gbch'Ze,ltlg .alUm lelll1e Germelndeab@a.b.e hel 
verw,akunlg:she:höl1d~n, nn den Stätdven miteigene~ de;m gl~che~ Aihg;abenschuldner vol1strecke.n 50;1. 
Statut d:le Stla.dtma:gi~tr,atc in ßnr,.vll:,f::' DIe G1e:lchheat .dIes yol.1sltl'eckenden Or1gr.LI11els remt­
Gemeind:ea:b@aben si;nld nach den Idiese Ahgrahen f~tj.~t ,Ln l~erar.t,!gen~äHen ,die a1all1lg011dfliUngS-' 
regdnden, LaIIltde~gesetzen' und nla.ch ,den. ,al1ge- maßIge Glel<hsteLlung Ider Pf,andremne. 

mein,en BeMdmffilllingien .der Gemeindeol'dnung;en, AUs ,der lbei ,§ 3 edäutel1ten Bestimmung, Ide.r­
an e:inLglel1 iLändern. lauf Grund eü~ener Gemeii11lde- !l.u.folg!e die Einhningmug Ider Gdd:le:i's,tunge.n ~m 
laihgaheml1el'f'ahrenslgies,enz,e, ,d:i'e Gerne:indem, ~dlbs,t Bereich tder AUgemeionen Verwa:t:unrg; von den 
Zur Volls.t~eck'lLl1lg lU'nd Sicherung ihrer A.b:gaiben hiezu berufell1en Volh.treckun'gsibehörlden, naru Iden 
berufen; sie L'ioLlren jedoch die. Möglilmkeit er- für ,daJS finam:z,beiliÖrdli.che VolIs.treck'lllI1lgs- Ullid 
hia:1 ren, die izwstä'nldiglc Bc~~rksverwruoli'ng;sbehör,dle Sim,erungsverftahnm Ig~l oenden, Voruduif,ten 'VOT­

um die Dur,chHihrung, ,der VoHstl1eckuulg zu er- z'U1liehmen 'i'st, ergibts.im, dlaß die Bestimmungen 
s.u~en. nicslcn Vollsltreckungrshehör.den obliegen über Vollstreckung und Si,m,erung dier kbgl3.ben 
be1 der Voll~treck'Ul1lg von Land:es- Iwrud Gemei;n.de- (§§ 4 bis 78) ,auch bei der Vollstreckuillg undJ 
ahg,ahe.n .die Auf:gahen, ,die :im Bel'ei,ch der dlllrm, Simcruntg von Ge1dIciiSitungen ldiul1ch ,die zustän­
die .f,irua,ruzämter einlgeho.ben1en BUIllIdes-, L'andos- I di;genßiehö,rden t(Bcz.irks,V'erwaJou,nigsibehörden" 
und G~eiru~bgl~ben .d~n ~.inanzämtem ü'ber-! Sta.od~gj6otrate, Vo1btreck~gsoI'lglall1e die:~ ülbri,gen 
tna:g'en sllld. Dies 'gdil,t ,aum hC:lilll ZUSIammentreffen I Gemeun.dienl} anzuwenden smd~Wenn 'Cil.ne nach 
eines von ;einer sol,ch!en :rol1~reckun~i~be~ör,de diesen yor,schrif,ten.'du~fü~ V:o.HstI'eckuD!g 
erworhenen l~fandrech~Is mit fIlnem gerll,chthd1en oder S1cheru:ng m~temem :gencht~chen. Voll­
Pf,andl1edtt. _ Dies,e VoHgtreckungshehörde haot I strecku:rug5,- od1er Sicherun.gs:verf\3.nren ztisammen­
gleich dem ,FinMrZlamt .dlats Verwertull1lg,sver:fah.r;en' triff,t, ha.ben die genla.t1lllten VOUSttreckung'sbehör-
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den untersiangemäßer Anwendung der den ,aHe doerart~g'en V,el1flaihren .aJU'Z!UW'elJJden .sein, 
Finla.nzämte.rn run Iden' §§ 79 !his 81 a.ufer,legtJen ,bei ,denen j;m Zeiqmrukt des Wirks,a.mkcits­
Ve.rpflichl\:urugen vorzugehen. .begin:nes der Abg:albenexekutionsordnUllJg ,die 

Die §§ 84 bis 86 regeLn da:s ZUSIammenltrdfen @Crichtliche Vierteilungstlrugsatzung noch nicht 
mehrerer . nichtgJerichdicher Vo!htr.eckurugsver- soat'tgdunden :hat. ,Pr,akti'~che Schwierigkeiten 
fta.hr.en hei der Pfändun'g beweglicher körper- werden sich oeLa:r,aus wegen .des .1ärtlg.eren 
1icher Sachen, von Igrunldb'üched'i.dJ nichtsi.cher- Zeitl1aumes, der na.ch § 90 zwi'schen dler 
gestdlten Ge~dforoderungen Ullld von Aruspruchen Kundmachung und dem Wirksamkeitsbeginndes 
amf Her.atmg'albe :u:!1'd Lei~nung Ibeweg'licher kör- Gesetzes liegen soll, nicht er,g.eben, da während 
per1i.cher Sadt.em.; Hiebei kommen .ab Voll- dieses Zeitraumes die erforderlichen Erhebungen 
Sitreckurugsbehönkn einerseits d1e F,Lna.ruzämter, wegen allfälli.ger Überleitung in das gerichtliche 
.a!nder.scits ,die Behöl'IdCllJ in Betmcht, ,die ;zur V ollstreckungsv.erfahren werden durchgeführt 
VioHstreclwrug .d:er meht Id.u:l'ich ·dne ·Fin:a:nzämter werden können. 
einge:hobeoonLxrudes- unld GemeindealhgßtDen und § ,89 hebt die. reichsrechtlichen VQrsmriften 
der Gddleistll:ngen :im Bereich .der Al1g,e.meinen tauf, .dne für oos v.erof.aihr,en bei .der firuan1Jbe:höI1d­
Verw.alvung .ber.u;f:en sinld (BeZti.rrosverwa1tungs- lichen Vo11soredtung und Sicherung VQn Ab~ahen 
behö1.'1don, Stadmtalg.i&trate, Ge111'ein,d:eibehö1.'1den). derzeit ·~elten. Es h,a"ndelt sich d:tbei um die Ge 
Auch hier \Soll g1eiffi ·den in ·den §.§ 79 :bis 81 Beitreihung (Vollstreckung und Sicherung der 
gteregdten Fällen die ,FJ.ändung. je ,g,esQndert llIach AJbgaoon) regelnden Vorschriften der Abga:'ben­

den bciden Ver,ftahren&a,rten erfolg~n. Die Zu- ord'nung, um d.ie <BeitreihungsQl'dnung, um die Be-
:s.tändiligk.eiot ~r Verwerturug .soll .der Ver.e'inbarung stimmung.en über die Kosten dier Beitreibung und 
,der heteiligten VQlls.treckurugsbehörd:m Ü'ber1as~en um die n:enst,anweisung für di,e VolJstrecker. 
wer.den. Wie in§ SOm amch lN.er doie D.ber- Die von der Aufhehung von Vorschriften der 
weisung ~u·r Ein:zi.ehul1g nur· eirumal zu:l~üg Abgahenordnung miterfaßten Bestimmungen 
[§ 305, .A!b~. {3), ·E.O.]. Bei ,der Ver.tei:lnng des über den "Arr,est" {§ 378) wel'den in § 456 A. O. 
ErlöSie's sind die I~fla!ndrechte r.~ngo.1.'1druu,ngsmäßig als Grundla.ge für die Sicherung der Kosten des 
zu: herücksichti,ge:ru. Abgaibenstrafverf,ahrens :berufen. An ihr,e'r SteHe 

§ 87. Die in .den Abgaben(Zoll)vorschriften sollen künftig d·j.e S:iche.rstellungsvorschriften des 
festgelegte sachliche Haftung verbrauchssteuer- Ab~'beneinhebungsgesetU\S (§ 16) und der Ab­
pflichti.ger Erzeugnisse und zoHpfli.chtiger Waren g:a:benexek'u1lionsor.dnnng {§ 78) .auch im .A!bgahen­
für di'e VerbraudlSsteuer (den Zoll) kommt in straherfahren gelten. 1m 'Bereich des Landes­
ihrer Wirkung dem Pfandrech.t gleich, das im I rechtes wer·den .die Vorschriften ,außer Kraft 
Zng eines finanzbehördlichen VQHstreckungsver- gesetzt, die das Verf,ahren bei der Vollstred::ung 
fahrens al,1 einer bewegl.ichen körperlimen Same und Sicherung der durch e:gene O~gane der 
erworben w~rd . .Die Geltendmachung dieser sach- Länder, der Stadt Wien, der Gcmeindever­
lidlen Haftungdurm Verwertung .der verbrauchs- bände und der Gcmeinden eingehobenen Ab­
steuerpflichti~en Erzeuo-ni'ise und zollpflimti<7en 'gJahen dieser - Körp'er~ch,a:ften re~ell1. Diese 
Waren soH, "Qbwohl si~ ,nicht im Rahmen e~es Vorschri·f.ten Is,ünd teils .in .dlen Abg.ruben­
finanzbehördl.i<:hen VQllstreckungsverfahrens vor g,eiS'Ctzen,teihc; :in den Gemcindeordruurugen und 
sich geht, dennoch nach den Grundsätzen abge- Städte:statuten enthalten. Zur [Berechtigung der 
wickelt w.e1.'1d.en, ,d~e ai'e §§ 37 his 50 ,der Abg'aiben- BundcSigesetZlgelbUlIl!g 'zu einer sdvchen verlfaihrens­
exek:utiQnSlOrod:nlUiIlJg ,mr die VerwertunCT fina:IlIz- rechtl,ichen Anordnung -im BeI1eich der ILand~-. 
bchördl:idl gepfändeter beweglicher kö~perlicher ,und Gemei11'deabg1al~,eru w~~.d 'auf den letzten 
Sachen aufsteHen. Diese Regelung entspricht dem Absatz des aUg~meIn~n TeIles der erläuternden 
gelt.enden Recht und hält übereinstimmend mit Bemerkungen 'hingewlesen . 
.diesem ,die B:esonderheiten auf,recht, die nach § 90. Die Abg.ahenexdkutionsordnung SQll zu­
jdem .zQUgesetz hei der Verw.ertun.g zoHpfli.cht~ger gleich mit dem unter I erläuterten Abgaberuein­
Waren zur Wahrung von Ei·nfuhrrverboten und helbungs:gegetz in Kmft treten. Da 6ich der Zeit,. 
Verkoehrsoeschrä:nl!tIJIlIgen zu bea:chten: s.i;nd.. f1a,um, Ider für die Ausal1heitung :der Durch-

§ 88 steHt den Grundsatz auf, daß die im Zeit- führung-sweisung.en zu :deru.'beiden Gesetz~n, ins­
pUllllkt ,des Wit1ksamkeitsibegm.es der Abgaben- ~so!lJ~ere ,~er neuen EI:n:bnrug~ngsV'orschnf:, und 
exekutio11JSof1clruunlg anlhä:rugitgen Vollstreckungs- {ur .dIe Emsch:u;lung der ~It ,der prakw;men 
vel1f,aJhren ,niach dien neuen Vorschro~ften w-eiterzu- Handhalbung ,dIeser Vorschnft befaßten Organe" 
führen sillrud. Ei,ne .dera1.'1tige A:noI"idnung kamn in d~r Bunde'stfirua~:erw:altu~ogerforderli~ sein 
.der Erwäl~l1I0' get1.'1offen wer,den, daß .das neu.e WIrd, roalenderrnaßItg mcht ~m VQf1~US Ibe&tImmen 
Recht ·keine;lei' g1'lUll!d:sät:zJ1iche Abweichurugen läßt, s~ll.der Zeitpunkt des Wirksamkei.~innes 
vom hiSher~gen entJhäillt und ~ruslbesondere ke:nerlei der bel,den G~etze durch Verordnung bestImmt 
V dUstreckUingsarten .neu eilnführt. ,Die !rueuen V or- werden. Zu diesem Zeitpunkt sollen :auch 
schr~ften .. üher . QaJS . ZUSIammen.treffen fin:al1!Z- die Durch!fÜ'hrurugswei6UIlJgen <~irubri1l!gungsvor­
IbehöridLi.cll.er 'Uilid soruscioger nichtgericht1imer milit smrift) ~n Kr:aft treten. 
gerichtlimen Voll9tredtl\llIlgsvenfahr.en wer.den auf § 91. Vollzugsklausel. 
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